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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Für nähere Informationen zum Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) 
besuchen Sie gern unsere Homepage unter:  https://www.devap.de. Gern lassen wir Ihnen auch postalisch 
oder per Mail Informationsmaterial zukommen. Bitte nennen Sie uns hierfür Ihre Kontaktdaten:

Name

Anschrift

Email

Herzliche Grüße
Ihr Deutscher Evangelischer Verband für 
Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP)

Festschreibung des pfl egebedingten fi nanziellen Eigenanteils 

in der stationären Pfl ege

Übernahme der medizinischen Behandlungspfl ege 

durch das SGB V (Entlastung)

Fehlende Anpassung, keine Dynamisierung der Leistungsbeträge

Sektorengrenzen abbauen

Pfl egende Angehörige und Zivilgesellschaft stärken

Kommunen stärken

Weiterentwicklung der Investitionskosten als Beitrag zu 

einheitlichen Lebensbedingungen

Einheitliches Personalaufbaukonzept entwickeln: 

Ausreichend Personal und professionalisierte Mitarbeitende

Bewertung Personalanhaltswerte

Bewertung Finanzreform

Bindung von Versorgungsverträgen an die Zahlung von Löhnen 

in Tarifhöhe und Anerkennung der Wirtschaftlichkeit

Chancen der Digitalisierung nutzen

DEVAP-Strategiepapier 
Altenarbeit und Pflege 2021 bis 2025
Ihre Bewertung der Pflegereform 2021

Die Skala reicht von „- 4“ (massive Verschlechterung) über „0“ (es ändert sich nichts) 
bis „ 4“-(vollständig umgesetzt).

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Strategiepapier 
DEVAP Altenarbeit 
und Pflege 
2021 bis 2025
Gleichwertige Lebensverhältnisse 
für hilfs- und pflegebedürftige Menschen schaffen: 
Politik und Freie Wohlfahrtspflege gefordert!

PDF Download

DEVAP-Strategiepapier
Altenarbeit und Pflege 2021 bis 2025

Die Pfl egereform 2021 hat keinen Namen. Denn sie ist 
kein eigenständiges Gesetz. Sie ist ein „Huckepack“- oder 
Omnibusgesetz, welches mit dem Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz (GVWG) am 11. Juni 2021 im 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurde.

Der DEVAP hat bereits im Oktober 2020 sein „Strategiepapier Altenarbeit 
und Pfl ege 2021 bis 2025“ veröffentlicht. In diesem fordert er eine legislatur-
übergreifende „Roadmap für die Pfl ege“. Diese muss ALLE notwendigen Maß-
nahmen für die Weiterentwicklung der Pfl egeversicherung berücksichtigen 
und als Zeitschiene für deren vollständige Umsetzung dienen. Hierzu werden 
im Strategiepapier sieben konkrete Forderungen benannt.

Wir haben die Pfl egereform 2021 im Artikel „Gesetz ohne Namen“ auf den 
Seiten 22 bis 31 mit dem DEVAP-Strategiepapier „Altenarbeit und Pfl ege 
2021 bis 2025“ abgeglichen und bewertet. Die Skala für den Umsetzungsgrad 
der DEVAP-Forderungen reicht von „- 4“ (massive Verschlechterung) über „0“ 
(es ändert sich nichts) bis „+ 4“ (vollständig umgesetzt).

Über Ihre persönliche Einschätzung dazu würden wir uns sehr freuen. 
Bitte verwenden Sie hierzu die heraustrennbare Postkarte und senden 
diese an uns zurück.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Wilfried Wesemann
Vorstandsvorsitzender des DEVAP, Berlin im Sommer 2021
Wilfried Wesemann

EDITORIAL

Die Pandemie hat in 
besonderer Weise die 
Stärken und Schwächen 
aufgezeigt – nicht nur in 
der Pfl ege, sondern auch 
gesamtgesellschaftlich. 
Krisen können Chancen 
in neuem Gewand sein.

"

mit unserem vierten Jahresheft blicken wir auf das letzte, in jeder Hinsicht be-
sondere Jahr zurück. Als neu gewählter Vorstandsvorsitzender freue ich mich 
daher besonders, Ihnen dieses Jahresheft vorstellen zu dürfen.

Pflege ist (nicht) selbstverständlich. Eine Fernsehdokumentation unter diesem 
Titel hat viel Aufsehen erregt. WIR WAREN DA, wir alle, die in der Pflege wir-
ken, SIE, die das Heft in den Händen halten, alle Mitarbeitenden, Ehrenamtliche 
und pflegende Angehörige. Pflege war und ist da! Auch in der Pandemie für die 
uns anvertrauten Menschen, erst beklatscht dann kritisiert, auf jeden Fall immer 

„systemrelevant“ - ein viel strapaziertes Wort. Mit diesem Heft möchten wir einen 
Blick auf genau dieses System werfen. Was hat die Pandemie für Folgen, welche 
notwendigen Änderungen sind für das Pflegesystem erforderlich und, mit einem 
Blick über den Tellerrand hinaus, was muss das System und insbesondere Pflege 
aus der Pandemie lernen. 

Im Oktober 2020 hat der DEVAP sein Strategiepapier "Altenarbeit und Pflege 
2021 bis 2025" veröffentlicht und fordert darin gleichwertige Lebensverhältnis-
se für hilfs- und pflegebedürftige Menschen. Mit einer darauf gründenden Ver-
anstaltungsreihe hat sich der DEVAP regional digital und analog auf dem Weg 
gemacht und das Strategiepapier mit Politik, Mitgliedern und Gästen diskutiert. 
Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden wir im Hinblick auf den neuen Koa-
litionsvertag engagiert weiter fordern und uns für eine grundständige und um-
fassende Pflegereform einsetzen, die die große Koalition in dieser Legislatur 
enttäuschend schuldig geblieben ist. 

Die Pandemie hat in besonderer Weise die Stärken und Schwächen aufgezeigt – 
nicht nur in der Pflege, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Krisen können 
Chancen in neuem Gewand sein. Diese Chancen möchten wir mit unserem 
Jahresheft ergreifen und einen achtsamen Blick darauf werfen, welche Anstren-
gungen hinter uns liegen, darauf, was wir daraus lernen können und was aus 
Sicht des DEVAP legislaturübergreifend für eine mutige Pflegereform dringend 
erforderlich ist.

Ich freue mich darüber, dass wir Herrn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
in diesem Jahr für einen Beitrag gewinnen konnten, der mit seinem Gastbeitrag 
einen besonderen politischen Akzent in dieser Ausgabe setzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, diesmal auch mit der Möglichkeit 
einer interaktiven Teilnahme, und freuen uns auf Ihr Feedback.
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Was waren die wichtigsten Themen,  
die uns beschäftigt haben?
Wir geben einen Überblick

B U N D E S P O L I T I K 

Bundesgesundheitsminister
Spahn zur Situation in der 
Pflege

I N T E R V I E W

Corona-Pandemie
Das „Licht am Ende des Tunnels“
kam einfach nicht zum versprochenen
Zeitpunkt

P F L E G E R E F O R M 

Gesetz ohne Namen
Die kleine Pflegereform 2021 
Wie viel steckt drin vom 
DEVAP-Strategiepapier?

I N T E R V I E W 

DEVAP plant über Legislaturperiode
hinaus
Verband geht mit Mut voran

D E V A P  I N T E R N

Der neue DEVAP-Vorstand

C O R O N A - P A N D E M I E

Lehren aus der Corona-Pandemie.
Was die Pflege jetzt vor allem 
benötigt!

R E G I O N A L D I A L O G E 

DEVAP-Strategiepapier im Dialog
Altenarbeit und Pflege 2021 bis 2025
 
U M F R A G E 

Pandemie hat systemische 
Unwucht 
Diakonie-Mitarbeitende in der 
Altenpflege berichten über Pandemie-
Erfahrungen

A S S I S T I E R T E R  S U I Z I D

Assistierter Suizid in der Altenhilfe?  
Einrichtungen sind nicht darauf 
vorbereitet

D I G I T A L I S I E R U N G 

Digitalisierung in der Pflege
Schlusslich mit Zukunft

T A G  D E R  P F L E G E N D E N 

Pflege fragt, Politik antwortet:
#wähltpflege

G R U S S W O R T  S P A H N P F L E G E R E F O R M
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02 · 03

B Ü R O K R A T I E E N T L A S T U N G

Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten
Digitalisierung in der ambulanten 
Pflege

A N G E K O M M E N

Das Projekt „Generalistik“ ist 
nicht mehr umkehrbar
Fazit nach einem Jahr
generalistische Ausbildung unter
Pandemiebedingungen

D I G I T A L I S I E R U N G

Da hat es ZOOOOOOOOOM gemacht

I N V E S T I T I O N S K O S T E N

100 € Zuschuss  Investitionskosten
Der Weg zu einheitlichen 
Lebensbedingungen ist viel mehr
als ein Pauschalbetrag

W E R T S C H Ä T Z U N G

Pflegekräfte. Systemrelevant aber 
nicht wertgeschätzt.
Wie Wertschätzung gelingt

V O R S T E L L U N G  D E V A P

M I T A R B E I T E R : I N N E N  D E V A P   /   I M P R E S S U M

V E R A N S T A L T U N G E N  2 0 2 1  /  2 0 2 2
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P E R S O N A L B E M E S S U N G W E R T S C H Ä T Z U N G

P F L E G E P E R S O N A L

Personalbemessung in der 
stationären Langzeitpflege 
Aktueller Stand und weiteres
Vorgehen

I N T E R V I E W

Nachgefragt
Die Begrenzung der Eigenanteile 
ist für die Umsetzung der Personal-
bemessung grundlegend

A L T E N P F L E G E

Tarifvertrag
Gescheitert. Wie ist es dazu ge-
kommen? Was waren die Argumente?
Wie geht es weiter?

P R A X I S B E R I C H T

Ist ein Unterschied zwischen 
ambulanter und stationärer Pflege 
noch sinnvoll?
Gesamtversorgungsvertrag im
Fliedner Dorf als Antwort auf die
strukturellen Probleme in der
Zusammenarbeit von ambulant
und stationär im Quartier
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Was waren die wichtigsten 
Themen, die uns beschäftigt haben? 
Wir geben einen Überblick.

Die Diakonie Deutschland appelliert an Bund und Länder, aus den Er-
fahrungen der ersten Covid-19-Phase zu lernen. Vor allem die sozia-
le Isolation in Pflegeheimen gelte es ein zweites Mal zu verhindern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht keinen Bedarf mehr 
für Besuchsverbote in Pflegeheimen. Man sehe, „dass die Dinge in 
manchen Bereichen unter Kontrolle sind“.

Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten in der Krankenpflege lag 
2019 bei 40,6 Jahren, im Bereich der Altenpflege bei 41,2 Jahren.

Während der erste DEVAP-Podcast „Digitalisierung, aber wie?“
startet, fordert das Bündnis für gute Pflege eine nachhaltige Reform 
der Pflegeversicherung. Der Pflegerettungsschirm wird bis zum 31. 
Dezember 2020 verlängert.

AUTOR  ·  Michael Schulz

07. September

9,2

soziale Isolation 
in Pflegeheimen verhindern

September 2020

age n iden  der orona nfe tionen 

in Deutschland seit August 2020 (je 100.000 Einwohner)

Quelle: RKI-Dashboard und RKI-Lageberichte
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DEVAP-Podcast „Digitalisierung, aber wie?“DEVAP-Podcast „Digitalisierung, aber wie?“ DEVAP PressekonferenzDEVAP Pressekonferenz Digitales DEVAP Salongespräch

Der DEVAP legt sein Strategiepapier „DEVAP Altenarbeit und Pfle-
ge 2021 bis 2025“ vor. 

Jens Spahn kündigt eine „umfassende Pflegereform“ an. Die „Pflege 
ist die soziale Frage der 20er Jahre", sagt er. 
Der DEVAP mahnt: Nicht nur die Spitze des Eisberges in den Blick neh-
men. Weiter fordert der DEVAP: Aus dem Reförmchen muss eine 
Reform werden. Die Vorschläge von Jens Spahn machen es (noch) 
nicht besser. Wir warnen vor zu kleinen Schritten.

Der Abschlussbericht zum vollstationären Personalbemessungsver-
fahren liegt vor. Gut ein Drittel mehr Personal nötig. 69 Prozent für 
die Assistenzkräfte und 3,5 Prozent für die Fachkräfte.

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) 
und ver.di haben sich auf einen gemeinsamen Verhandlungsstand für 
einen Tarifvertrag für die Altenpflege geeinigt. 

Beim digitalen DEVAP Salongespräch „Gemeinsam zum Ziel – The-
sen zur Weiterentwicklung der Pflege“ diskutieren die pflegepoliti-
schen Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen über das Strategie-
papier des DEVAP.

20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte verspricht der Kabi-
nettsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheits-
versorgung und Pflege.

Die Teststrategie des Bundes zum Einsatz der Schnelltests kommt 
zum 15. Oktober.

Zweite Welle. Angela Merkel fordert beim Bund-Länder-Gespräch 
am 28. Oktober eine „nationale Kraftanstrengung“; Kontaktbschrän-
kungen, Gastronomiebetriebe schließen.

05. Oktober

16,8

DEVAP-Strategiepapier veröffentlicht Zweite Pandemiewelle beginnt

Oktober 2020
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Der DEVAP wehrt sich gegen die Kritik von RKI-Chef Wieler, die 
Präventionsmaßnahmen der Pflegeeinrichtungen hätten die Ausbrü-
che nicht verhindert: Die Vorwürfe sind nicht förderlich und spiegeln 
auch nicht die Realität wider. Im gleichen Atemzug verlängern Bund 
und Länder den Lockdown bis zum 10. Januar.

Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Gesundheitsversor-
gungs- und Pflegeverbesserungsgesetz. Dieses sieht 20.000 zu-
sätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in der Altenpflege vor.

Seit dem 2. Dezember gilt die neue Coronavirus-Testverordnung des
BMG. Pflegeheime bekommen jetzt bis zu 30 PoC-Antigen-Tests pro 
Monat und je Bewohner fi nanziert. Der Rettungsschirm wird bis zum 
31.03.2021 verlängert.

Die Bundeskanzlerin warnt zu Weihnachten vor zu vielen Kontakten. 
„Das sollten wir nicht tun!“ Der DEVAP fordert Besucherregelungen 
in Pflegeeinrichtungen.

Das BMG verschickt 290 Millionen Masken an Pflegeeinrichtungen. 
Es soll einheitliche Besuchsregelungen für Heime geben, sagt der 
Pflegebevollmächtigte.

Während die Bundeskanzlerin mit Mitgliedern der Konzertierten Ak-
tion Pflege über die Bedeutung und Herausforderungen der Pflege 
während der Corona-Pandemie diskutiert, legt das BMG Eckpunkte 
für eine Pflegereform vor.

Der DEVAP hat gewählt. Wilfried Wesemann heißt der neue Vor-
standsvorsitzende.

Stärker digitalisieren will Spahn die Pflege mit der elektronischen 
Patientenakte. Betroffen seien auch Abrechnungen und die Arbeits-
organisation. Währenddessen ist das Interesse an Pflegeberufen 
gestiegen. 71.300 Menschen haben 2019 eine Ausbildung begon-
nen.

In der Diskussion um Schnelltests in den Pflegeheimen mahnt der 
DEVAP: Einrichtungen dürfen nicht zu „Testzentren light“ werden.

Am 17. November fand der zweite DEVAP-Podcast zum Thema Digi-
talisierung mit dem Titel „Wenn der Sensor zweimal klingelt - Senso-
rik und Digitalisierung in der Pflege“ statt.

„Das wollte der Auftraggeber nicht mehr hören. Wir haben resigniert“, 
betont Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Uni Bremen auf dem Deut-
schen Pflegetag 2020. Gefragt wurde er, wann das Personalbemes-
sungssystem für die ambulante Pflege kommt.

Während der MDK die Regelprüfungen und persönliche Hausbesu-
che erneut aussetzt, bauen die Länder die Impfzentren auf.

DEVAP-Podcast 

„Wenn der Sensor zweimal klingelt“

flächendeckende Einrichtung von ImpfzentrenWilfried Wesemann, 

neuer Vorstandsvorsitzender des DEVAP e.V.

DEVAP-Podcast 

D E V A P  –  R Ü C K B L I C K  2 0 2 0  /  2 0 2 1

02. November 07. Dezember

120,1 146

November 2020 Dezember 2020

- age-Inzidenz  100.000 Einwohner

flächendeckende Einrichtung von ImpfzentrenWilfried Wesemann, 

Das BMG verschickt 290 Millionen Masken an Pflegeeinrichtungen. Während der MDK die Regelprüfungen und persönliche Hausbesu-

November 2020 Dezember

20.000 zusätzliche Stellen 
für Pflegehilfskräfte

BMG Eckpunkte für eine 
Pflegereform liegen vor
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Der DEVAP sieht Heime und Dienste in der Krise allein gelassen. Er 
fordert konsequentes und zielorientiertes Handeln sowie personelle 
Unterstützung von der Politik. 

Die Partnerverbände des Bündnisses „Digitalisierung in der Pflege“
äußern sich zum Entwurf des Gesetzes zur digitalen Modernisierung 
von Versorgung und Pflege (DVPMG). Der DEVAP ist Mitinitiator.

Der DEVAP weist darauf hin, die Diskussionen um Besucherbeschrän-
kungen in Pflegeeinrichtungen mit einem hohen emotionalen Augen-
maß zu betrachten. Für einige Familien sei es das letzte gemeinsa-
me Weihnachten.

Derweil fragt man sich in der Regierungspressekonferenz, woher das 
Personal für die Schnelltests kommen soll. Der DEVAP mahnt: Die 
Pflege muss bei den Schnelltest um jeden Cent kämpfen. 

Mitte des Monats beschließen Bund und Länder eine verpflichtende 
Testung mehrmals pro Woche für das Personal in Alten- und Pflege-
einrichtungen. Gleichzeitig zeigt eine Umfrage der Diakonie: Die Pan-
demie hat eine systemische Unwucht. Mitarbeitende in der Alten-
hilfe berichten über Pandemie-Erfahrungen. (siehe S. 51)

Das BMG legt das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versor-
gung und Pflege als Referentenentwurf vor. 

Die Caritas Münster schreibt: Die Situation in Altenheimen spitzt 
sich zu. Die zweite Welle der Corona-Pandemie dringt in die Alten-
heime vor. Grund genug, um in Sachsen Besuche in Pflege- und Al-
tenheimen nur noch mit negativem Testergebnis zu erlauben (wie 
dann überall).

Gegen Behauptungen, dass das Aussetzen von Qualitätsprüfungen 
in den Einrichtungen zum Nachlassen von Qualität in der Pflege und 
Betreuung führe, verwehrt sich die AWO. Derartige Behauptungen 
stellten alle Mitarbeitenden unter einen Generalverdacht. „Dies 
müsse unbedingt aufhören.“

Für Diskussionen sorgt auf dem Deutschen Pflegetag eine Äußerung 
von Jens Spahn, bei der es um den Einsatz von infi zierten Pflege-
kräften zur Aufrechterhaltung der Versorgung geht.

Das RKI meldet erstmals mehr als 30.000 Neuinfektionen pro Tag. 
Kurz danach genehmigt die EU-Kommission am 21. Dezember mit 
BioNTech den ersten Corona-Impfstoff. Die 7-Tage-Inzidenz er-
reicht in Deutschland mit 198 den Höchststand. 6 Tage später wird 
in Deutschland erstmals geimpft. Pflegedienste und Pflegeheime ha-
ben die höchste Priorität.

SchnelltestsBündnis zur „Digitalisierung in der Pflege“Prof. Dr. Lothar H. Wieler, RKI

06 · 07

22. Dezember

198

Prof. Dr. Lothar H. Wieler, RKI
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SchnelltestsBündnis zur „Digitalisierung in der Pflege“

BioNTech:
erster Corona-Impfstoff

Verbändebündnis positioniert
sich zum DVPMG
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02. Januar 11. Januar 

141 167

Eine Freiwilligeninitiative soll bei Testungen in Pflegeheimen hel-
fen, so der Bund. Ihr Erfolg bleibt bescheiden. Das gilt nicht für die 
rund 11.000 Bundeswehrsoldaten. Sie sind aktiv in den Heimen tätig.

Mitte Januar sind rund 400.000 Pflegeheimbewohner:innen das 
erste Mal geimpft. Bundesweit wurde die 2 Millionen Grenze an In-
fi zierten überschritten. 

Der Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten für eine Impf-
pflicht für Pflegekräfte sorgt für Kritik. Der DEVAP hierzu: Wertschät-
zung sieht anders aus.

Die Diakonie Hessen beklagt den Pflegenotstand in der Altenpflege. 
Die Verordnungsflut führe zu einer „maximalen Arbeitsbelastung“.
Dies will der Pflegebevollmächtigte mit seinem Umsetzungsprojekt 
zu den Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern.

Der Ethikrat und das RKI müssten sich damit befassen, was es 
bedeute, dass rund 80 Prozent der Bewohner:innen in den Pflege-
heimen geimpft seien, und welches Risiko dann noch da sei, sagt 
Spahn.

Am 22. Januar meldet das RKI mehr als 50.000 Corona-Tote in 
Deutschland seit Pandemiebeginn.

Auf Bundesebene will Spahn „digitale Helfer jetzt auch für die Pflege 
nutzbar machen“. Das Kabinett beschließt den Gesetzentwurf zur 
digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege. Der DEVAP 
tauscht sich mit dem Pflegebevollmächtigten Andreas Westerfell-
haus aus.

„Digitalisierung versus Postkutsche. Moderne Zusammenarbeit, 
Jetzt! Bürokratieentlastung im ambulanten Bereich: Krankenkassen 
nutzen Wege zum Sparen nicht“, mahnt der DEVAP.

Der DEVAP nimmt Stellung zur Aussage des Vorstandes der Deut-
schen Stiftung Patientenschutz, zum Vorwurf des „schleichenden 
Systems der Triage in den Heimen“: Die Verschwörungstheorien 
des Patientenschützers.

Pflegebevollmächtigter WesterfellhausPflegebevollmächtigter Westerfellhaus

Januar 2021

D E V A P  –  R Ü C K B L I C K  2 0 2 0  /  2 0 2 1

- age-Inzidenz  100.000 Einwohner

Bundesgesundheitsminister Spahn Digitalisierung in der PflegeBundesgesundheitsminister Spahn Digitalisierung in der Pflege

Pflegedokumentation

Der Fortschritt ist nicht 
aufzuhalten  
zur Digitalisierung in der 
ambulanten Pflege

B Ü R O K R A T I E E N T L A S T U N G

AUTORIN ·  Sonja Schneider-Koch
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Digitalisierung
versus Postkutsche

DEVAP fordert
mehr Wertschätzung



Februar 2021

01. Februar 18. Februar

91 57

Diskutiert werden Einschränkungen für Pflegeeinrichtungen beim 
Rettungsschirm Pflege. Der DEVAP sieht darin eine Existenzgefähr-
dung statt Unterstützung. Nach anfänglichem Applaus drohe nun 
den Pflegeeinrichtungen der wirtschaftliche Ruin. „Erst klatschen 

– dann Klatsche?“.

„Pflegereform jetzt!“ - Das Bündnis für Gute Pflege fordert eine zügi-
ge Pflegereform. Mit dabei ist der DEVAP.

Weltweit ausgeblieben ist die Grippe-Welle. Aber die Corona-Muta-
tionen weiten sich aus. B.1.1.7 liegt am 16. Februar bei über 20 Pro-
zent. Beschlossen werden kostenlose Tests für alle Bürger. Der Weg 
für den Einsatz von Laien-Selbsttests wird geebnet.

Die fi nanzielle Belastungsgrenze bei vielen Pflegebedürftigen ist 
erreicht, hat der vdek errechnet. Zum Stand 1. Januar zahle jeder im 
Pflegeheim versorgte Pflegebedürftige im Bundesdurchschnitt mo-
natlich 2.068 Euro aus der eigenen Tasche. Das sind 128 Euro mehr 
als im Vorjahr.

Die Berufe in der Pflege werden beliebter. Das ist das Ergebnis 
einer Befragung der Königsteiner Gruppe. Es bleibt: Die Pflegeein-
richtungen müssen werben.

Bei der DEVAP-Auftaktveranstaltung „Roadmap für die Pflege: 
Die Pflegereform 2021 muss mutig sein!“ diskutiert Andreas Wes-
terfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, mit dem 
DEVAP. Weitere digitale DEVAP-Regionaldialoge folgen. (S. 42) 

Viele Pflegebeschäftigte würden wieder einsteigen, wenn die Ar-
beitsbedingungen stimmen. Es besteht ein Potenzial von 170.000 
Vollzeitkräften, so die Bremer Arbeitnehmerkammer.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas Deutschland hat 
„Nein“ gesagt: Abzustimmen war über das Vorhaben von BVAP und 
ver.di, den von diesen abgeschlossenen Tarifvertrag Altenpflege als 
allgemeinverbindlich anerkennen zu lassen. Das sorgt einerseits 
für Ärger, andererseits für Freude. Deutlich macht Diakoniepräsi-
dent Pfarrer Ulrich Lilie: „Für die Beschäftigten der Diakonie ändert 
sich ohnehin nichts. Denn für sie gilt weiter das kirchliche Tarifwerk 

– und dieses sieht in aller Regel deutlich höhere Entgelte vor als die 
Vereinbarungen von BVAP und ver.di“. (S. 72)

Eine Rückkehr zur Normalität in Pflegeheimen fordert die BAGFW. 
Man müsse schnell Konsequenzen aus dem Abschluss der Impfkam-
pagne in Heimen ziehen.

Bündnis für Gute PflegeBündnis für Gute Pflege
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Teaser Regionaldialog 17.02.2021 Arbeitsrechtliche Kommissionen beraten 

zum Tarifvertrag Pflege

Teaser Regionaldialog 17.02.2021

Roadmap für die Pflege: 

Die Pflegereform  
muss mutig sein! 
DEVAP fordert eine Finanz- und Strukturreform

Digitale DEVAP- Auftaktveranstaltung 
zu Regionaldialogen
Mittwoch, 17.02.2021  |  13:00 – 15:00 Uhr

12:50 Uhr Einwahl der Teilnehmer per Zoom:
      Einwahldaten nach Anmeldung

13:00 Uhr Begrüßung 
Anna Leonhardi, Geschäftsführerin DEVAP e.V.

13:10 Uhr Allgemeine Situation der Pflege in der Pandemie
  Pflegereform  

Andreas esterfellhaus, Pflegebevollmächtigter 

13:30 Uhr Strategiepapier DEVAP Altenarbeit und Pflege 
   bis  Gleichwertige Lebensverhältnisse für hilfs- 
  und pflegebedürftige Menschen schaffen“

ilfried esemann, Vorstandsvorsitzender DEVAP e.V.
Dr. Bodo de Vries, Vorstand DEVAP e.V.

13.50 Uhr Diskussion der sieben DEVAP Forderungen  
  mit den Teilnehmenden

Herrn Westerfellhaus werden vorab Fragen zu den sieben 
  Themenfeldern zugesandt, um gemeinsam über die DEVAP-

Forderungen und die aktuell vorliegenden Inhalte zur 
	 	 Pflegereform	2021	zu	diskutieren.	

Die Teilnehmenden können sich aktiv an der Veranstaltung per 
	 	 Chatfunktion	beteiligen.	Über	die	Moderation	werden	die	
	 	 Fragen	gebündelt	und	in	die	Diskussion	eingebracht.	

Ablauf
1 / 2

Moderation: 
Anna Leonhardi 
Geschäftsführerin 
DEVAP e.V.

Arbeitsrechtliche Kommissionen beraten 

©
  F

ot
o:

 D
EV

AP
Kommission der Caritas lehnt
verbindlichen Tarifvertrag ab

Erst klatschen – dann Klatsche?
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Die Gesundheitsministerkonferenz empfi ehlt nach vollständigem 
Impfschutz und einer sehr hohen Durchimpfungsrate der Bewohner, 
die Besuchsmöglichkeiten in Pflegeheimen zu erweitern.

Bund und Länder beschließen Stufenplan mit Notbremse. Kontakt-
vermeidung bleibt das wesentliche Instrument im Kampf gegen die 
Pandemie.

Der DEVAP fordert: „Pflegereform Jetzt!“ und kritisiert die Ver-
schleppung dringend notwendiger Reformen für die Pflege. Kurz da-
nach liegt Mitte März der Arbeitsentwurf zur Pflegereform vor. Der 
DEVAP: „Pflegebedürftige und pflegende Angehörige müssen sicht-
bar entlastet werden. Die Reformpläne des BMG greifen zu kurz".

Zur Umsetzung der Personalbemessung legt das BMG eine Road-
map für Pflegeheime vor. Das neue Verfahren soll vollständig ab 
dem Jahr 2025 zum Tragen kommen. Die Verbände reagieren teil-
weise enttäuscht. Ambulant ist außen vor. 

Ab April wird in den Arztpraxen geimpft.

Zu Heiligabend hatte es rund 32.000 Neuinfektionen gegeben. Für 
die Zeit um Ostern erwartet das RKI höhere Zahlen. Und auch das 
noch: Laut Pressemitteilungen verliert Deutschland mitten in der 
Pandemie 9.000 Pflegekräfte.

Das 13.000-Pflegestellenprogramm floppt. Noch nicht einmal 
ein Fünftel der Stellen wurde geschaffen. Die Bundesregierung ist 
dennoch zuversichtlich. Paukenschlag in Schleswig-Holstein. Rund 
92 Prozent der Mitglieder der Pflegeberufekammer wollen keine 
Kammer und keine Pflichtbeiträge. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 
75 Prozent.

Prof. Heinz Rothgang macht zum Eigenanteil deutlich: Die Vor-
schläge des Arbeitsentwurfs zur Pflegereform sind ein Debakel. Ein 
wesentlicher Kern der Reform würde durch die Umstellung auf pro-
zentuale Werte anstatt eines festen Deckels sein Ziel nicht erreichen.

Das Projekt „Gute Arbeitsbedingungen“ des Pflegebevollmächtig-
ten hat „Fahrt aufgenommen“, sagt dieser. 

Der DEVAP weist darauf hin: Der Fokus in der Ausbildung darf nicht 
auf der Wertschöpfung liegen. Der Verband plädiert für die Nicht-
anrechnung von Auszubildenden auch im 2. und 3. Ausbildungsjahr 
und für die Refi nanzierung der Ausbildungskosten. 

„Systemrelevant ist nur eine Worthülse“, sagt Prof. Dr. Martina Has-
seler von der Ostfalia Hochschule Wolfsburg bei Springer Pflege. Die 
Pflegeberufe in Deutschland seien Bittsteller.

Die Diakonie fordert von Jens Spahn, „endlich seine Vorstellungen 
für eine Pflegereform vorzustellen“. Das Zeitfenster schließe sich.

Prof. Dr. Heinz Rothgang Roadmap für die Pflegeheime 13.000-Pflegestellenprogramm

01. März 30. März

66 135

März 2021

D E V A P  –  R Ü C K B L I C K  2 0 2 0  /  2 0 2 1

- age-Inzidenz  100.000 Einwohner

Prof. Dr. Heinz Rothgang Roadmap für die Pflegeheime 13.000-Pflegestellenprogramm
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Nichtanrechnung 
der Auszubildenden

BMG legt Roadmap
für Pflegeheime vor
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Aerosolforscher weisen darauf hin: Die Gefahr lauert „DRINNEN“.
Vorteile für geimpfte Personen wünscht sich die Gesundheitsminis-
terkonferenz.

Auf einer zentralen Gedenkveranstaltung wird den Verstorbenen in 
der Corona-Pandemie gedacht.

Die dritte Welle hat unser Land fest im Griff. Beschlossen wurde die 
Bundesnotbremse. Der Bundesrat stimmt zu, mahnt aber.

Ende April sagt Merkel nach weiteren Beratungen von Bund und Län-
dern: „Ziel ist, so schnell wie möglich zu der bekannten Lebens-
weise zurückzukehren“. Die Aufhebung der Impfpriorisierung ist für 
Juni geplant; es soll keine Schnelltests mehr für Geimpfte und Gene-
sene geben. Beides kommt in vielen Ländern bereits im Mai.

Der DEVAP fordert „Handeln statt Wahlkampf“ und kritisiert die 
Verschleppung der Pflegereform.

Das BMG legt Formulierungshilfen für eine Pflegereform vor. Regie-
rung ringt um Tarifbezahlung in der Pflege.

Die Impfkampagne nimmt Fahrt auf. Erstmals mehr als 1 Millionen 
Impfungen an einem Tag.

Zum Internationalen Tag der Pflege fordern der DEVAP und die Dia-
konie Deutschland: „Eine historische Chance zur Verbesserung 
der Pflege nicht verpassen!“ Start der Social-Media-Aktion „Pflege 
fragt, Politik antwortet.“ (S. 60)

Der 7. Pflegebericht sieht eine bessere Bezahlung in der Pflege. Die 
Bank für Sozialwirtschaft mahnt dagegen: Noch keine Rückkehr zur 
Normalität in der Senioren- und Langzeitpflege.

Sabine Jansen, SPD-Politikerin Emmi Zeulner, MdB CDU/CSU-Fraktion Tag der Pflege 2021Sabine Jansen, SPD-Politikerin Tag der Pflege 2021Emmi Zeulner, MdB CDU/CSU-Fraktion

April 2021 Mai 2021

08. April 26. April 09. Mai

106 169 119

10 · 11

Handeln
statt Wahlkampf

Bundesnotbremse 
beschlossen
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Regionaldialog Ostwestfalen-Lippe

D E V A P  –  R Ü C K B L I C K  2 0 2 0  /  2 0 2 1

Digitales COVID-Zertifi kat Deutscher BundestagDigitales COVID-Zertifi kat Deutscher Bundestag

Der DEVAP und der VKAD äußern sich enttäuscht über die verpass-
te umfassende Pflegereform und sehen die neue Regierung sofort 
in der Pflicht.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung fordert eine ein-
heitliche Assistenzausbildung und mahnt vor einer Verschleppung 
der Umsetzung der Konzertierten Aktion Pflege

Zusammen mit der Diakonie Deutschland sagt der DEVAP: „Pflege 
hat mehr verdient!“. Die Pflege wird teurer, aber die Strukturen wer-
den nicht besser.

Bundestag und Bundesrat verabschieden Pflegereform. Tarifrege-
lung und Personalbemessung kommen. Entlastung jetzt auch im 
ersten Jahr. Aber keine grundlegende Strukturreform. Sektoren-
grenzen bleiben.

Die Inzidenz ist erstmalig seit 9 Monaten wieder einstellig und jeder
zweite Bundesbürger ist erstmalig geimpft.

Das Bundesarbeitsgericht mahnt Mindestlohn und Zahlung der Be-
reitschaftszeiten für ausländische Betreuungskräfte an.

Das digitale COVID-Zertifi kat der EU kommt. Die weit anstecken-
dere Delta-Variante ist nun die vorherrschende Variante in Deutsch-
land.

Der DEVAP „wehrt sich gegen Pauschalkritik. Die Zusammen-
hänge sind falsch". Hintergrund ist die Veröffentlichung des Pflege-
Reports 2021 des WIdO. Dieser sieht eine hohe Übersterblichkeit in 
den Heimen.

Die Pflegekosten im Heim steigen weiter. Erhöhung der fi nanziellen 
Eigenanteile innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 110 Euro. 
Entlastung durch die Pflegereform wird nicht reichen.

„Bürokratieaufwand als Mittel oder als Zweck?“ fragt sich der 
DEVAP und fordert:  Krankenkassen müssen zur einheitlichen digita-
len Kommunikation verpflichtet werden.

Juli 2021

01. Juni 01. Juli

35 5

Juni 2021

- age-Inzidenz  100.000 Einwohner

Pflegekosten im Heim 
steigen weiter

Pflegereförmchen 
verabschiedet

Regionaldialog Ostwestfalen-Lippe
Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. DEVAP  hat 

im Herbst 2020 ein umfassendes Strategiepapiere mit Forderungen für eine 

zukunftsfeste Pflege ver ffentlicht. Dieses zeigt ganzheitliche Lösungen für eine 

Struktur- und Finanzreform der Pflegeversicherung auf, bei der alle Beteiligten 

deutlich stärker von den Pflegekosten entlastet werden würden:

Der DEVAP fordert in seinem „Strategiepapier DEVAP Altenarbeit und Pflege 2021 

bis 2025“ eine legislaturübergreifende „Roadmap für die Pflege“. Diese muss ALLE 

notwendigen Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 

berücksichtigen und als Zeitschiene für deren vollständige Umsetzung dienen.

Zu den sieben Reformvorschlägen des DEVAP möchten wir gemeinsam mit 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen und Ihnen diskutieren und hinsichtlich der Bundestags-

wahl konkrete Forderungen an die künftigen Koalitionsverhandlungen formu-

lieren.

Parteiübergreifend gilt es, die Pflege durch Finanz- und Strukturreformen zu-

kunftsfest neu aufzustellen. Der DEVAP möchte sich hierfür gemeinsam mit seinen 

Mitgliedern als kompetenter Ansprechpartner positionieren. 

Wir freuen uns auf einen lebhaften Austausch!

Wilfried Wesemann
Vorstandsvorsitzender DEVAP e.V.

Dr. Bodo de Vries
Vorstand DEVAP e.V.

Roadmap für die Pflege: 

Die nächste Pflegereform 
muss mutiger sein! 
DEVAP fordert eine Finanz- und Strukturreform

Veranstaltungsort:

Neue Schmiede

Freizeit- und Kulturzentrum

von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Handwerkerstraße 7

33617 Bielefeld

Teilnehmerbeitrag: 

40,00 EUR / Teilnehmer

Teilnehmeranzahl: 

max. 80 Personen

Anmeldefrist: 

11.08.2021

Kontakt: 

Deutscher Evangelischer

Verband für Altenarbeit

und Pflege e.V. (DEVAP)

Invalidenstraße 29

10115 Berlin

Tel: 030/83001 - 277

Fax: 030/83001 - 25 277

Email: info@devap.de

Web: www.devap.de

DEVAP-Regionaldialog Ostwestfalen-Lippe 
Mittwoch, 18.08.2021  |  10:00 – 13:30 Uhr
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vrk.de/gbeplus
Telefon 0800 2 153456
info@vrk.de . vrk.deDas Plus für Ihre Krankenversicherung.

Gesund. 
Bewu� t. 
Exklusiv! Halten Sie Ihre 

Mitarbeitenden fi t 
– mit einer betrieblichen
Krankenversicherung! 
Staatliche Förderung 

inklusive.

Recovery-Management als Stütze nutzen

Operative Leitungskräfte ,on the job‘ begleiten

Handlungsorientiert anleiten: am praktischen Beispiel

Steigende Anforderungen vor Ort auffangen

Ihr Leitungssystem nachhaltig aufstellen

Ihr volles Potenzial nutzen, wirtschaftlich & fachlich

Operative Führungskräfte stärken
und damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg sichern. So geht’s:

Ihr Recovery-Management: Ida Wagner, +49 234 45273 60, i.wagner@contec.de

mehr Infos:

Die Unternehmens- und Personalberatung 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft

B o chum  |  Ber l in  |  Hamburg |  Stuttgar t  |  München contec.de

12 · 13ANZEIGEN



B U N D E S P O L I T I K

Bundesgesundheitsminister 
Spahn zur Situation in der Pflege 

Das Vertrauen auf eine qualitativ hochwertige und zu-
gleich menschliche Pflege gibt den Menschen in einer 
älter werdenden Gesellschaft mit steigendem Pflegebe-
darf Halt und Sicherheit. Dafür leisten die Beschäftigten 
in der Pflege Großartiges. Während der Pandemie ist das 
einmal mehr deutlich geworden. Von vielen Seiten gab 
es dafür Applaus und besondere Wertschätzung. Als Ge-
sellschaft sehen wir aber zugleich, dass mehr notwendig 
ist. Für die Pflege der Zukunft brauchen wir eine moder- 
ne Ausbildung, gute Anstellungsmöglichkeiten und Auf-
stiegschancen, eine der Qualifikation angemessene Be-
zahlung und gute Arbeitsbedingungen mit entsprechen-
der Personalausstattung. 

Neben Verbesserungen für die Beschäftigten liegt unser 
Augenmerk auch auf einer bedarfsgerechten Unterstüt-
zung der Pflegebedürftigen und einer Finanzierung der 
Pflege, die die deutlichen demografischen Veränderun-
gen widerspiegelt. Dazu benötigen wir eine umfassende 
Reform, die diesen Herausforderungen gerecht wird.

Neben der Arbeit an dieser Agenda konnten wir bereits 
viele konkrete Verbesserungen erreichen mit der Kon-
zertierten Aktion Pflege (KAP), die das Bundesgesund-
heitsministerium im Sommer 2018 zusammen mit dem 
Bundesfamilienministerium und dem Bundesarbeitsmi-
nisterium ins Leben gerufen hat. Ziel der umfangreichen 
Maßnahmen der KAP ist es, den Arbeitsalltag von Pfle-
gekräften spürbar zu verbessern. Der bisherige Stand 
der Umsetzung ist erfreulich. Zentrale Maßnahmen 
konnten bereits verwirklicht werden. Darunter fallen 
die Ausbildungsoffensive Pflege, die Finanzierung von 
bis zu 20.000 zusätzlichen Pflegehilfskraftstellen für 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen als ein erster Schritt 
zur Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens 
in der Altenpflege, die Erarbeitung einer Roadmap zur 
weiteren Umsetzung dieses Verfahrens, die Festsetzung 
von nach Qualifikationen differenzierten bundeseinheit-
lichen Pflegemindestlöhnen in der Altenpflege sowie 
deren sukzessive Angleichung in den alten und neuen 
Bundesländern.

GRUSSWORT

Von vielen Seiten gab es dafür App-
laus und besondere Wertschätzung. 
Als Gesellschaft sehen wir aber zu-
gleich, dass mehr notwendig ist. 

"
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Unser Ziel ist es auch, die Situation demenzkranker 
Menschen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Unter 
unserer Federführung und in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesfamilienministerium haben wir gemeinsam mit 
etwa 60 Akteuren die Nationale Demenzstrategie er-
arbeitet. Sie enthält über 160 Maßnahmen zur Verbes-
serung der Forschung und Weiterentwicklung der medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung von Menschen 
mit Demenz und ihrer Teilhabe. Die Umsetzung der Stra-
tegie wird durch einen kontinuierlichen Monitoringpro-
zess begleitet und durch den Aufbau eines „Netzwerks 
Nationale Demenzstrategie“ unterstützt.

Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geht es dar-
um, dass Hilfe für sie im Alltag konkret spürbar wird. Wir 
haben deshalb ambulante Betreuungsdienste für die Er-
bringung von Sachleistungen in der ambulanten Pflege 
zugelassen. Damit stehen für die Versorgung zuhause 
mehr Berufsgruppen zur Verfügung, die bei der Haus-
haltsführung und häuslichen Betreuung Unterstützung 
leisten können. Diese Verbesserung trägt dazu bei, Pfle-
ge zu Hause sicherzustellen.

Wie in vielen Bereichen der Gesellschaft ist auch in der 
Pflege die Digitalisierung ein wichtiges Thema. Die An-
wendung von digitalen Technologien wird dazu beitra-
gen, Pflegepersonal zu entlasten und Pflegebedürftigen 
zusätzliche Unterstützung zu ermöglichen. In vielen 
Gesetzen dieser Legislaturperiode konnten wir die Di-
gitalisierung bereits mit Tempo voranbringen. Über 300 
Millionen Euro wurden für ein Förderprogramm zur Digi-
talisierung in der ambulanten und stationären Pflege be-
reitgestellt. Viele Einrichtungen haben bereits Mittel aus 
diesem Programm in Anspruch genommen, um durch 
Einführung und Nutzung digitaler Anwendungen ihre 
Beschäftigten zu entlasten. So kann die Digitalisierung 
Pflegekräften mehr Zeit für die so wichtigen personen-
bezogenen Aufgaben ermöglichen.

Zudem haben wir den Anschluss der Pflege an die Tele-
matikinfrastruktur geregelt - ein Modellvorhaben im Um-
fang von 10 Millionen Euro begleitet diesen Schritt. Aus-
tausch und Vernetzung der Pflege mit anderen Akteuren 
in der medizinischen und pflegerischen Versorgung kön-
nen damit deutlich verbessert werden. Pflegekräfte er-
halten Zugriff auf die elektronische Patientenakte, das 
eRezept sowie auf standardisierte Schnittstellen für den 
sektorenübergreifenden Austausch. Mit der Einführung 
des digitalen Beschäftigtenverzeichnisses im ambulan-
ten Bereich ist auch das elektronische Abrechnungsver-
fahren endlich vorangebracht worden. Im stationären 
Bereich erwarten wir einen deutlichen Digitalisierungs-
schub durch ein umfangreiches Förderprogramm für die 
Krankenhäuser. Zudem lässt sich durch die Digitalisie-
rung beim Entlassmanagement die Kooperation zwi-
schen Krankenhaus, ambulanter und stationärer Pflege 
effi zienter gestalten. 

Auch bei der Pflege zuhause spielt die Digitalisierung 
eine wichtige Rolle. Sie trägt dazu bei, die Pflegebedürf-
tigen in ihrem vertrauten Umfeld zu unterstützen und 
ihnen die Alltagsgestaltung zu erleichtern. Wir haben 
deshalb gesetzlich geregelt, dass digitale Technologien 
als Pflegehilfsmittel oder wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen mit pflegerischem Nutzen künftig schneller 
zugänglich gemacht werden sollen.

Eine weitere Innovation in der Versorgung sind die digi-
talen Pflegeanwendungen. Pflegebedürftige können die-
se neue digitale Unterstützungsmöglichkeit nutzen, um 
den eigenen Gesundheitszustand durch Übungen und 
Training zu stabilisieren und zu verbessern. Hier gibt es 
beispielsweise Anwendungen mit personalisierten Ge-
dächtnisspielen für Menschen mit Demenz, Hilfen zur 
Versorgung von Menschen mit Dekubitus, Unterstützung 
zur Sturzrisikoprävention oder bei der Kommunikation 
mit Angehörigen und Pflegefachkräften. Außerdem wird 
die Pflegeberatung künftig um digitale Angebote erwei-
tert.

Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Besonders 
die Pflegenden in unserer Gesellschaft haben Enormes 
geleistet – vielfach über menschliche Belastungsgren-
zen hinweg. Den Pflegenden gebührt von uns allen dafür 
außerordentlicher Dank. Durch viele Maßnahmen, wie 
beispielsweise dem Pflegerettungsschirm oder flexib-
leren Lösungen für die Versorgung zu Hause, konnten 
wir an vielen Stellen Unterstützung leisten. Erneut ist 
deutlich geworden, dass wir große Herausforderungen 
nur in Solidarität bewältigen können. Das gilt auch für 
die zukünftigen Aufgaben in der Pflege. Ich bin über-
zeugt, dass wir mit dem DEVAP als Fachverband in der 
Pflege einen sachverständigen und kooperativen Part-
ner an unserer Seite haben und für Verbesserungen in 
der Pflege weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten 
werden. Herzlichen Dank für die Unterstützung auf dem 
gemeinsamen Weg.

Stand Mai 2021

werden. Herzlichen Dank für die Unterstützung auf dem 
gemeinsamen Weg.

Über 300 Millionen Euro wurden 
für ein Förderprogramm zur Digitali-
sierung in der ambulanten und 
stationären Pfl ege bereitgestellt. 

"



D E V A P  FA C H A U S S C H Ü S S E

INTERVIEW

Corona-Pandemie
Das „Licht am Ende des Tunnels“
kam einfach nicht zum versprochenen 
Zeitpunkt

Lag man im letzten Sommer bei Inzidenzwerten im unteren einstelli-
gen Bereich, so sah das Bild zur zweiten (Weihnachten) und dritten Welle 
(Ostern) ganz anders aus. Wesentlichen Einfluss darauf hatten die Mutatio-
nen des Corona-Virus, die wesentlich ansteckender sind. Auf der anderen 
Seite standen Impfstoffe zur Verfügung. Die Impfkampagne läuft. Zum Re-
daktionsschluss waren über 60 Prozent aller Deutschen mindestens einmal 
geimpft. Allerdings ist die hochansteckende Delta-Variante nun die bestim-
mende Virus-Variante in Deutschland. 

AUTOR  ·  Michael Schulz

Die Flexibilität der Politik auf 
das örtliche Infektionsgeschehen 
hat gefehlt.

"
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Wir haben bei den Fachausschussvorsitzenden des DEVAP nachgefragt und 
wollten wissen: Wie sind die Pflegeheime, die Pflegedienste, wie sind die 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitute und ist die Gemeinwesenorientierte 
Altenarbeit bislang durch die Corona-Pandemie gekommen? Was hat funk-
tioniert, was nicht?

Stationäre Altenhilfe
Claudia Ott
Vorsitzende Fachausschuss stationäre 
Altenhilfe,  
Vorstand Theodor Fliedner Stiftung

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Uwe Machleit
Vorsitzender  Fachausschuss Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, 
Fachseminarleiter Evangelische Stiftung 
Augusta Fachseminar für Altenpflege

Ambulante pflegerische 
Dienste
Sebastian Wirth
Vorsitzender Fachausschuss ambulante 
pflegerische Dienste, 
Geschäftsführer Diakoniestationen An der 
Agger und in Windeck – Diakonie vor Ort 
gGmbH

Gemeinwesenorientierte 
Altenarbeit
Dagmar Jung
Vorsitzende Fachausschuss gemein-
wesenorientierte Altenarbeit, 
Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, 
Pflege Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.

DEVAP: Wie sind Sie bislang durch die Pandemie ge-
kommen?

Claudia Ott: In Nordrhein-Westfalen wurde für statio-
näre Pflegeeinrichtungen zwischen totaler Abschottung 
der Einrichtungen und weitgehenden Öffnungen in den 
Verordnungen „gependelt“. Die Flexibilität der Politik 
auf das örtliche Infektionsgeschehen zu reagieren, hat 
gefehlt. Es wurde kaum proaktiv gehandelt. Stattdessen 
gab es eine Flut von Verordnungen, die in der Regel frei-
tags um 16:00 Uhr veröffentlicht wurden und dann bis 
Montag umgesetzt sein sollten. Das war nicht möglich, 
weil die Voraussetzungen nicht da waren. Die sehr hohe 
Arbeitsbelastung stieg kontinuierlich weiter an. Man hat 
uns in einem „Dauerumsetzungsprozess“ von immer 
neuen Vorgaben gedrückt.

Sebastian Wirth: Wir standen zum ersten Mal einer sol-
chen pandemischen Lage gegenüber, etwas ungläubig. 
Doch die meisten Mitarbeitenden in der ambulanten 
Pflege reagierten schnell und professionell. Infektions-
schutz ist auch in der ambulanten Versorgung stets 
Thema, auch wenn wir gerade zu Beginn der Pandemie 
viel improvisieren mussten. Die Patientennachfrage 
blieb dabei fast unverändert hoch. Lediglich im Bereich 
Hauswirtschaft wurden einzelne Einsätze abgesagt. Es 
war enorm wichtig, dass wir unter Beweis gestellt ha-
ben, wie unerlässlich eine gesicherte Versorgung in der 
Häuslichkeit ist.

Claudia Ott: Das stimmt, die Pflegekräfte haben einen 
unglaublich guten Job gemacht, sind in der Zwischenzeit 
aber sehr erschöpft und die Pandemie ist noch nicht vor-
bei. Das macht uns Sorgen. Dabei hat das Virus keinen 
Unterschied zwischen den Versorgungsformen gemacht.

Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, 

FACHAUSSCHÜSSE

©  Fotos: DEVAP
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Dagmar Jung: Und hat mit voller Härte die Gemeinwe-
senorientierte Altenarbeit getroffen. Unsere Arbeit ist 
vollständig zum Erliegen gekommen. Denn wir leben von 
der (Wieder-)Einbindung in ein soziales Miteinander, von 
der Aktivierung persönlicher Ressourcen, der Stärkung 
der Selbstwirksamkeit und von der Gesundheitsförde-
rung. Das alles braucht direkte Kontakte. Und diese wa-
ren nicht mehr möglich. Alle Formen des sozialen Mit-
einanders, die die Gemeinwesenorientierte Altenarbeit 
charakterisieren, wurden ausgeschlossen. Unsere Bera-
tungsangebote beschränkten sich meist auf Telefonkon-
takte, die Videotelefonie blieb eher die Ausnahme.

Uwe Machleit: Die Pandemie hat auch die bisher prak-
tizierte Ausbildung von Pflegeazubis komplett auf den 
Kopf gestellt. Es herrschte Vielfalt im Chaos und das so-
gar in ein und derselben Ausbildungsklasse. Weil eben 
auch die Träger unterschiedliche Anforderungen an eine 
praktische und schulische Ausbildung haben. Viele woll-
ten ihre neuen Auszubildenden nicht unvorbereitet in 
die Praxis kommen lassen 

DEVAP: Wo waren die Knackpunkte?

Uwe Machleit: Zum Teil lagen diese in den strengen 
Quarantäneregeln. Auch wollten in der ambulanten Pfle-
ge die Patienten vielfach keine neuen Kontakte. Zu zweit 
im Auto zu fahren ging vielfach nicht. Viele Ausbildungs-
inhalte blieben somit auf der Strecke. Viele Träger haben 
ihre Auszubildenden bewusst nicht in die Fremdeinsätze 
gelassen, auch wegen eigener Corona-bedingter Perso-
nalengpässe und der Gefahr der Infi zierung.

Sebastian Wirth: Hinzu kommt, dass sich niemand eine 
solche Situation vorher vorstellen konnte. Das gilt sicher 
auch für die Politik zu Beginn. Im Laufe der Zeit hätte es 
aber bessergehen können. Die ambulanten Einrichtun-
gen kämpften mit Meldevorgaben, mit verschiedenen 
Datenbanken der öffentlichen Hand, mit mangelhafter 
Kommunikation und geringer Verlässlichkeit der poli-
tischen Ausführungen. Das zitierte „Licht am Ende des 
Tunnels“ kam einfach nicht zum versprochenen Zeit-
punkt. Für diese Punkte müssen wir bessere Lösungen 
fi nden.
Claudia Ott: In der Praxis waren wir bereit für gute Lö-
sungen. So haben wir festgestellt, dass ein Monitoring 
von pflegebedürftigen Menschen, die Corona-positiv 
waren, beispielsweise mit Hilfe eines Puloximeters gut 
geeignet ist, um die körperliche Verfassung schneller zu 
beurteilen. Damit konnten wir besser reagieren. Leider 
gibt es keinen Austausch oder Plattformen, auf denen 
gute Ideen zum Umgang mit pandemiebedingten Pro-
blemen ausgetauscht werden können. Gestärkt werden 
muss der Katastrophenschutz, national ausreichend ge-
lagert werden muss Schutzausrüstung. Die Lehren aus 
der Pandemie müssen in die Pandemiepläne der Einrich-
tungen einfließen. Weiter gilt es Pandemiestrukturen zu 
schaffen, die die Wohlfahrtsverbände in die Krisenstäbe 
auf allen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) einbindet.

Dagmar Jung: Das ist uns wirklich auf die Füße gefallen. 
Wir fühlen uns von der Politik nicht gut vertreten. Ver-
treter von Seniorenorganisationen waren nicht in den 
Pandemiestäben der Länder vertreten. Damit waren die 
Belange der alten Menschen, die nicht durch Pflegeein-
richtungen versorgt werden, dort nicht repräsentiert.

Sebastian Wirth: Verbessern muss sich aber auch die 
Kommunikation mit den Gesundheitsämtern bei Qua-
rantäneanordnungen von Mitarbeitern und Patienten. 
Hier mussten wir den Informationen hinterherrennen.

DEVAP: Es heißt, dass die Pandemie der Digitalisierung 
einen enormen Schub gegeben habe.

Claudia Ott: Ohne Zweifel ja. Der weitere Ausbau der 
Digitalisierung, sei es zur Kontaktnachverfolgung, Arzt-
kontakte, Therapien, Visiten, wo immer möglich, muss 
vorangehen.

Das viel zitierte "Licht am Ende 
des Tunnels" kam einfach nicht zum 
versprochenen Zeitpunkt.

"
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Dagmar Jung: Dem stimme ich zu. Wir müssen stärker 
in die digitale Vernetzung investieren, damit die Teil-
habechancen alter Menschen durch die Pandemiebe-
dingungen nicht völlig untergehen. Entwickelt werden 
müssen Alternativen für diejenigen, die nicht an tech-
nische Varianten der Gemeinwesenorientierten Alten-
arbeit partizipieren können. Mit technikerfahrenen alten 
Menschen wurden in beschränktem Umfang digitale Al-
ternativen zum persönlichen Kontakt entwickelt. Für die 
wichtige Arbeit mit hochaltrige Menschen schied dies 
aber aus, wenn sie in ihrem Haushalt keine technische 
Unterstützung hatten.
Uwe Machleit: In vielen Pflegeschulen wurde die Digi-
talisierung in „Sieben-Meilen-Stiefeln“ mit Lernplattfor-
men, Video-Unterrichtsräumen, WhatsApp-Alternativen 
und E-Mail und Telefonkontakt mit Lernaufgaben auf-
gebaut. Andere Möglichkeiten mit einem persönlichen 
Lernkontakt gab es ja lange Zeit nicht. Das digitale Ler-
nen wurde viel zu lange vernachlässigt.

DEVAP: „Abstand halten“ gilt als eines der wichtigsten 
Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Wie sind Sie mit 

„der Notwendigkeit nach Nähe und gleichzeitig Distanz 
zu halten“ in der diakonischen Arbeit umgegangen? Wie 
sehr hat dies die Arbeit geprägt?

Claudia Ott: Die Einrichtungen haben versucht über 
Tablets die Kontakte nach draußen aufrechtzuerhalten. 
Die persönliche Nähe zu den Angehörigen konnte dies 
allerdings nicht ersetzen. Mein Eindruck war, dass viele 
pflegebedürftige Menschen in der Gemeinschaft ihres 
Wohnbereiches gut aufgehoben waren, die Angehörigen 
aber oft sehr schlecht mit der Situation zurechtgekom-
men sind.

Sebastian Wirth: In der ambulanten Pflege hatten wir 
das Gefühl, dass obwohl in der zweiten und dritten Welle 
die Infektionszahlen deutlich höher waren, die Patien-
ten und deren Angehörigen etwas entspannter mit der 
Situation umgegangen sind. Hintergrund war sicher, 
dass auch in den Zwischenphasen die Hygienekonzepte 
umgesetzt wurden und offensichtlich wirkten.

Uwe Machleit: Auch die Pflegeschulen waren natürlich 
von den Kontaktverboten und Kontaktbeschränkungen 
betroffen. Dadurch konnte es keinen normalen Vor-Ort-
Unterricht geben Hinzu kommt das Fehlen von Praxis-
einsatzorten unter anderem in der ambulanten Pflege. 
Ursache hierfür waren Ängste von Patientinnen und Pa-
tienten, junge Azubis zusätzlich zur Pflegefachperson in 
ihre Wohnung zu lassen. Ohne Hybrid-, Digital- oder Vi-
deounterricht auf Lernplattform wäre eine theoretische 
Ausbildung nicht möglich gewesen.

Dagmar Jung: Für uns gab es keine wirklichen Ersatz-
möglichkeiten. Die Gemeinwesenorientierte Altenarbeit 
lebt von Kontakten. Diese ist zum Erliegen gekommen 
und muss erneut wiederbelebt oder sogar vollständig 
neu aufgebaut werden. Bereits aus den Erfahrungen 
der Tagespflege wissen wir, dass deren Gäste bereits 
nach relativ kurzer Zeit des ausschließlich sich zu Hause 
Aufhaltens in dramatischer Weise gesundheitliche Ver-
schlechterungen aufweisen. Das gilt für unsere Zielgrup-
pe ebenso. Bewegungsmangel und fehlende geistige An-
regung hinterlassen ihre Spuren. Auch äußerten viele ihr 
Abgehängtsein und sich-allein-fühlen. Gelitten hat auch 
das freiwillige Engagement. Deren Perspektive ist verlo-
ren gegangen.

Wir müssen stärker in die digitale 
Vernetzung investieren.

"

" Ohne Hybrid-, Digital oder Video-
unterricht auf Lernplattformen 
wäre eine theoretische Ausbildung 
nicht möglich gewesen.
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DEVAP: Herr Wirth, war die ambulante Pflege das 
Stiefkind der Corona-Pandemie? Erst weitgehend unge-
schützt in die Versorgung und dann auch noch vernach-
lässigt bei der Impfung?

Sebastian Wirth: Die Mangelverwaltung zu Beginn 
machte eine Gewichtung notwendig. In den ambulanten 
Einrichtungen hat Schutzkleidung gefehlt, dafür war sie 
in den Krankenhäusern vorhanden. Dies gilt auch bei 
den Impfungen. Der Fehler lag eher darin, dass die Poli-
tik suggerierte, es gäbe bereits zu Beginn genug Impf-
stoff. Das war nachweislich nicht der Fall und deshalb 
musste priorisiert werden. Die ambulanten Einrichtun-
gen folgten den stationären – für mich sachgerecht. Die 
Bezeichnung „Stiefkind“ stimmt jedoch an einer Stelle: 

„Beklatscht“ wurden auch die ambulanten Pflegekräfte. 
Doch jetzt fühlen sie sich mit einer Corona-Prämie ab-
gespeist und ohne für sie spürbare Pflegereform „abge-
klatscht“.

DEVAP: Herr Machleit, welche Lücken hat die Corona-
Pandemie in der Aus- , Fort- und Weiterbildung hinter-
lassen? Wie gut ausgebildet sind die neuen Absolven-
ten?

Uwe Machleit: Viele systembedingte Probleme einer 
nicht bedarfsgerechten professionellen pflegerischen 
Versorgung und Ausbildung wurden durch Corona 
überdeutlich sichtbar. Trotz und wegen Corona ist Aus-
bildung wichtiger denn je. Absolut positiv ist, dass die 
Digitalisierung in den Schulen vorangeschritten ist. Bei 
den Azubis ist das gut angekommen. Es wäre sehr scha-
de, wenn die Pflegeeinrichtungen in dieser Corona-Zeit 
darüber nachdenken würden, nicht auszubilden. Hierfür 
gibt es allerdings leider erste Rückmeldungen aus der 
ambulanten Pflege.

DEVAP: Frau Jung, wie lange wird die Gemeinwesen-
orientierte Altenarbeit benötigen, um die verlorenen an-
derthalb Jahre aufzuholen?

Dagmar Jung: Viele Aufgaben der Gemeinwesenorien-
tierten Arbeit liegen brach. Sie müssen wiederbelebt 
werden. Das erfordert Menschen und Zeit. Wir können 
leider keinen Reset-Knopf drücken und dann ist alles 
wieder gut.

Wir können leider keinen 
Reset-Knopf drücken und dann 
ist alles wieder gut.

"

Sebastian Wirth: Zu Beginn war „Abstand halten, kein 
Kontakt“ ein großes Problem. Auch in der ambulanten 
Versorgung gibt es Krankheits- und Sterbephasen, die 
die Anwesenheit von Angehörigen und Freunden not-
wendig macht. Die Einschränkung von beispielsweise 
Besuchen war ein großes Manko für die ältere Bevölke-
rung. Meist waren die Mitarbeitenden der ambulanten 
Einrichtungen die einzigen Personen, die noch regel-
mäßig zur Versorgung vorbeikamen. Im Laufe der Zeit 
haben wir festgestellt, dass auch die Patienten und An-
gehörigen sich besser auf die Situation eingestellt haben 
und Wege des Kontakts und des Austausches fi nden. 
Berührungen bleiben aber auf der Strecke. 

DEVAP: Frau Ott, wie viel Stress können die Pflegehei-
me noch verkraften?

Claudia Ott: Wir sind nach wie vor enorm gefordert. An-
zeichen für eine Berufsflucht sehen wir dennoch keine. 
Auch die Ausbildungszahlen sind bei uns trotz der Pan-
demie stabil. Die personelle Situation der Einrichtungen 
muss jedoch in Zukunft so gestaltet werden, dass auch 
Krisen bewältigt werden können. Hier muss dringend ein 
Personalaufbau erfolgen. Dann können wir die Arbeits-
bedingungen in der Pflege weiter verbessern und den 
Beruf stärken.
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Gesetz ohne Namen
Die kleine Pflegereform 2021
Wie viel steckt drin 
vom DEVAP-Strategiepapier?

P F L E G E R E F O R M

AUTOR  ·  Michael Schulz
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Die Pfl egereform 2021 hat keinen Namen. Denn sie ist kein eigenstän-
diges Gesetz. Sie ist ein „Huckepack“- oder Omnibusgesetz. Gesucht 
werden musste ein Gesetz, dass sich noch in der parlamentarischen 
Beratung befi ndet. Gefunden wurde der Entwurf eines Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz.

Diesem wurden zahlreiche Änderungsanträge zum SGB XI und zum 
SGB V als Formulierungshilfen für die CDU/CSU und SPD-Bundes-
tagsfraktionen angefügt. Passiert ist das zum Anfang Mai, kurz vor der 
parlamentarischen Sommerpause. Verabschiedet wurde die Reform 
im Deutschen Bundestag am 11. Juni 2021.

Wir haben die Pfl egereform 2021 abgeglichen mit dem DEVAP-Stra-
tegiepapier „Altenarbeit und Pfl ege 2021 bis 2025“ und bewertet.

Fazit vorab

Die Pflegereform 2021 ist eine Enttäuschung. Ihre Vorschläge wirken wie ein Flickenteppich einzelner kleiner Bau-
steine, die nicht den gewünschten großen Wurf darstellen und weitgehend die bestehenden Regelungen nur fortfüh-
ren und verkomplizieren. Ein Bürokratieabbau fi ndet nicht statt und eine Roadmap für die kommenden Jahre ist nicht 
erkennbar. Hier war man mit dem Eckpunktepapier (Herbst 2020) und den Arbeitsentwürfen (März 2021) aus dem 
Bundesgesundheitsministerium bereits einen Schritt weiter.

Was wir jetzt in den Händen halten ist eine vielfach angekündigte und nun stark gekürzte Fassung einer Pflegereform. 
Es ist nicht annähernd das, was aus Sicht des DEVAP benötigt wird.

Wie bewertet der DEVAP die (kleine) Pfl egereform?

Den sieben Forderungen  des DEVAP-Strategiepapiers folgend, sehen wir uns die Reformschritte an. Je nach Umset-
zungsgrad vergeben wir Punkte. Die Skala reicht von „- 4“ (massive Verschlechterung) über „0“ (es ändert sich nichts) 
bis „+ 4“-(vollständig umgesetzt).

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4



Bewertung 
Pflegereform 2021

Festschreibung des pfl egebedingten fi nanziellen Eigenanteils 
in der stationären Pfl ege

Übernahme der medizinischen Behandlungspfl ege durch das SGB V (Entlastung)

Fehlende Anpassung, keine Dynamisierung der Leistungsbeträge

Sektorengrenzen abbauen

Pfl egende Angehörige und Zivilgesellschaft stärken

Kommunen stärken

Weiterentwicklung der Investitionskosten als Beitrag zu 
einheitlichen Lebensbedingungen

Einheitliches Personalaufbaukonzept entwickeln: 
Ausreichend Personal und professionalisierte Mitarbeitende

Bewertung Personalanhaltswerte

Bewertung Finanzreform

Bindung von Versorgungsverträgen an die Zahlung von Löhnen in Tarifhöhe 
und Anerkennung der Wirtschaftlichkeit

Chancen der Digitalisierung nutzen

DEVAP-Strategiepapier 
Altenarbeit und Pflege 2021 bis 2025

Erläuterung der Bewertung: 

Die Skala reicht von „- 4“ (massive Verschlechterung) über „0“ (es ändert sich nichts) bis „+ 4“-(vollständig umgesetzt).

-2

0

-4

0

0

0

0

+3

-2

+1

0

P F L E G E R E F O R M

Roadmap für die Pfl ege
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Als Dauer einer Phase werden 12 Monate unterstellt.

Phase 1 Phase 2  Phase 3 Phase 4
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FORDERUNG 1

Festschreibung des pfl ege-
bedingten fi nanziellen Eigenanteils 
in der stationären Pfl ege

Reform: 
In der stationären Langzeitpfle-
ge soll es beim pflegebedingten 
Eigenanteil eine prozentuale 
Entlastung in Höhe von 5 % im 
ersten Jahr, 25 % ab dem zwei-
ten Jahr geben, der sich auf 
45 % und dann ab dem vierten 
Jahr auf 70 % erhöht.

Reform: 
Die Krankenkassen sollen jähr-
lich pauschal einen Betrag von 
640 Mio. Euro für die medizini-
sche Behandlungspflege in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen 
an die Pflegekassen zahlen.

Reform: 
Anpassung der Leistungsbeträ-
ge im ambulanten Bereich und 
in der Kurzzeitpflege. Keine 
Anpassung, keine Dynamisie-
rung der Leistungsbeträge in 
weiteren Bereichen. 
In den Vorentwürfen war noch 
eine generelle Erhöhung der 
Leistungsbeträge um rund 5 % 
und eine jährliche Steigerung 
dieser vorgesehen. In den 
Reformvorschlägen fehlen 
diese weitgehend.

Bewertung: 
Die Aufenthaltsdauer der meisten Pflegebedürftigen in der stationären Langzeitpflege 
hat sich stark verkürzt. Nur rund 40 % der Bewohnenden leben länger als 36 Monate 
im Heim. Viele Pflegebedürftige werden durch den Reformvorschlag fi nanziell somit 
nicht spürbar entlastet. Hintergrund sind die zu erwartenden Kostensteigerungen 
(Qualitätssteigerungen, mehr Mitarbeiter, Tarifsteigerungen). Es besteht keine Pla-
nungssicherheit. Der DEVAP fordert die Festschreibung des pflegebedingten Eigen-
anteils, um die Kosten der Pflegebedürftigkeit planbarer zu machen. 

Bewertung: 
Es kommt zu keiner fi nanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen. Der Betrag geht an 
den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung und deckt mit 640 Mio. Euro die 
Kosten der medizinischen Behandlungspflege nicht ansatzweise. Positiv: Anerkennt-
nis, dass medizinische Behandlungspflege in der stationären Langzeitpflege sach-
fremd ist. Diese Kosten müssen jedoch komplett in das SGB V überführt werden.

Bewertung: 
Unabhängig von der prozentualen Entlastung bei den pflegebedingten Eigenanteilen 
in der stationären Langzeitpflege werden alle Kostensteigerungen weiterhin die Pfle-
gebedürftigen und ihre Angehörigen belasten. Dies gilt für die stationäre und weitge-
hend auch für die ambulante Pflege.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
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Sektorengrenzen abbauen
FORDERUNG 2

FORDERUNG 3

Reform: 
Keine

Reform: 
Keine

Bewertung: 
Vorschläge zur Aufhebung der Sektorengrenzen, wie im DEVAP-Strategiepapier ge-
fordert, fehlen in der Pflegereform 2021 gänzlich. Die Notwendigkeit, die sektorale 
Trennung zwischen ambulant und stationär aufzuheben, wird nicht erkannt. Die Mög-
lichkeiten für innovative Wohnformen werden nicht gefördert. Eine sinnvolle Beteili-
gung der Angehörigen und der Zivilgesellschaft in allen Wohnsettings an der Pflege 
wird nicht gesehen. Die Prinzipien des Care und Case Management in Verknüpfung mit 
einer neuen Form der Leistungserbringung werden vernachlässigt.
Die Pflegereform 2021 vergisst zudem weitgehend den ambulanten Bereich. Im 
Gegenteil zur stationären Langzeitpflege wird dieser fi nanziell nicht unterstützt. Den-
noch steigen auch in diesem die Kosten (Lohnanpassungen). Ein dadurch bedingter 
Heimsog würde die deutsche Pflegeinfrastruktur auf den Kopf stellen und für die Pfle-
geversicherung hohe Kosten verursachen.

Bewertung: 
Die demografi sche Entwicklung und Verringerung des familiären Pflegepotenzials 
machen eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Pflege unausweichlich. 
Würde es zu einer sektorenübergreifenden Gestaltung der Pflege und zu einer Neu-
ordnung der Leistungserbringung kommen, würden dadurch neue Wege zu einer Mo-
dularisierung der Leistungen eröffnet.
Tragfähige Formen zur dringend erforderlichen Stärkung der Angehörigenpflege, auch 
im (dann vormals) stationären Wohnen, sind zu entwickeln. Ziel muss es sein, pfle-
gende Angehörige bzw. die Zivilgesellschaft verbindlich an der Versorgung der Pflege-
bedürftigen zu beteiligen. Selbst die Chance des Einstiegs hierzu wurde jetzt nicht 
genutzt.

Pfl egende Angehörige 
und Zivilgesellschaft stärken
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Weiterentwicklung der Investitions-
kosten als Beitrag zu einheitlichen 
Lebensbedingungen

FORDERUNG 4

FORDERUNG 5

Kommunen stärken

Reform: 
Mit der Hilfe der Versorgungs-
verträge kann gezielt Einfluss 
auf die Pflegeinfrastruktur 
genommen werden; insbeson-
dere zur Festlegung bestimm-
ter Einzugsgebiete für einen 
ressourcenschonenden und 
effi zienten Einsatz ambulanter 
Dienste.

Reform: 
Keine

Bewertung: 
Eine Festlegung von möglichen Einzugsgebieten bildet nicht die Realität ab. Fraglich 
ist zudem, wer dort versorgt, wo keiner versorgen möchte, und inwieweit sich die 
Kommunen an einem möglichen Defi zit der Pflegedienste beteiligen, wenn sie mit in 
die Verantwortung gehen sollen.
Das DEVAP-Strategiepapier geht auch an dieser Stelle deutlich weiter, denn wer einen 
ausgewogenen, zukunftsfähigen und am Bedarf des örtlichen Gemeinwesens orien-
tierten Ausbau pflegerischer Infrastruktur für ältere Menschen möchte, kommt nicht 
umhin, genau dies zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen.
Die neuen Aufgaben für die Kommunen des Case Managements (Leistungsbudget in 
optimales Pflegearrangement umwandeln), die Koordination zwischen professionel-
len Anbietern und/oder Angehörigen bzw. der Zivilgesellschaft sowie die flächende-
ckende Einführung und zuverlässige Refi nanzierung von Quartiersmanagement sind 
auf ein „zu spät“ verschoben.

Bewertung: 
Ziel einer Pflegereform sollte die Schaffung einheitlicher Lebensverhältnisse sein. Die 
Länder sind zumindest laut § 9 SGB XI bereits heute verantwortlich für die Vorhaltung 
einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegeri-
schen Versorgungsstruktur. Sie kommen diesem Auftrag jedoch kaum nach.
Der DEVAP fordert, dass die Länder endlich ihre gesetzliche Verantwortung ernst neh-
men und ausreichend in die Pflegeinfrastruktur investieren. Das würde zu einer spür-
baren fi nanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen führen.
Benötigt werden zwischen den Bundesländern harmonisierte Grundlagen und an-
geglichene Bewertungsinstrumente für die Berechnung der Investitionskosten. Das 
schafft einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einheitlicher Lebensbedingungen 
pflegebedürftiger Menschen in der ambulanten und stationären Altenpflege.
Diese Chancen wurden erneut verpasst.
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Bitte beachten Sie zu dieser Forderung auch die Beiträge „Personalbemessung in der stationären Langzeit-
pflege. Aktueller Stand und weiteres Vorgehen“ (S. 62) sowie „Nachgefragt. Die Begrenzung der Eigenanteile 
ist für die Umsetzung der Personalbemessung grundlegend“ (S. 69) in diesem DEVAP Impuls 2021.

FORDERUNG 6

Einheitliches Personalaufbau-
konzept entwickeln: Ausreichend 
Personal und professionalisierte 
Mitarbeitende

Reform: 
Erstmalig wurden bundesweit 
einheitliche Personalanhalts-
werte für die vollstationäre 
Langzeitpflege festgelegt.

Reform:
Bindung von Versorgungsver-
trägen an die Zahlung von Löh-
nen in Tarifhöhe und Anerken-
nung der Wirtschaftlichkeit.

Bewertung:
Der DEVAP fordert bereits seit langem ein einheitliches Personalbemessungsinstru-
ment. Mit der Reform werden die in den Bundesländern vorliegenden unterschied-
lichen Pflege-Personalausstattungen bereinigt. Allerdings weist der DEVAP deutlich 
darauf hin, dass eine Strukturreform immer auch einer Finanzreform bedarf.

Die nun bundesweit einheitlichen Personalanhaltswerte dürfen nicht zu einer Regu-
lierung der Personalausstattung in der Pflege wie auch im Bereich der zusätzlichen 
Betreuungskräfte, Hauswirtschafskräfte und anderen Funktionsstellen nach unten 
führen. Es muss einen Bestandsschutz geben.

Für die Personalanpassungen wird eine längere Konvergenzphase benötigt. Die Län-
der müssen verpflichtet werden, bei der nach Landesrecht geregelten Helferausbil-
dung aktiv zu werden, und hierfür auch in ausreichender Zahl Ausbildungskapazitäten 
sicherzustellen.

Bewertung:
Die Reform wird begrüßt und bedeutet eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
wie auch der Attraktivität der Berufe in der Pflege. Richtig ist auch, dass die Entloh-
nung der Pflegeeinrichtungen aufgrund einer Tarifbindung bzw. einer Bindung an 
kirchliche Arbeitsrechtsregelungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden kann.

Finanzreform Personalanhaltswerte
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FORDERUNG 7

Chancen der 
Digitalisierung nutzen

Reform: 
Keine

Bewertung: 
Für den DEVAP ist leitend, dass die Technik dem Menschen dienen und den Beteilig-
ten einen Nutzen verschaffen muss.

Zum einen soll die Einführung technischer Assistenzsysteme geeignet sein, die Selb-
ständigkeit von Menschen mit Pflegebedarf zu fördern und die Mitarbeitenden im 
Arbeitsalltag zu entlasten. Zum anderen soll der Verwaltungsaufwand – von der Leis-
tungsbeauftragung über die Leistungserfassung bis zur Abrechnung – auf komplett di-
gitale Verfahren umgestellt werden, damit mehr Zeit für Pflege statt Bürokratie bleibt.

Der Pflegereform 2021 fehlen diese Ansätze.
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Ausblick

Der DEVAP zeigt in seinem Strategiepapier „DEVAP Altenarbeit und 
Pflege 2021 bis 2025“ klare, realistische und gerechte Möglichkei-
ten zur Umsetzung einer echten Pflegereform auf. Die jetzt vorgeleg-
te Reform 2021 erfüllt diese Anforderungen nicht, weil ihr vor allem 
eine Finanzierungs- und Strukturvision fehlt.

Will man eine wirkliche Pflegereform, so muss diese zunächst le-
gislaturübergreifend gedacht und umgesetzt werden. Außerdem 
erfordert eine solche Reform den unbedingten und vertrauensvollen 
Umsetzungswillen aller Beteiligten: der Politik im Bund und in den 
Ländern, wie auch der Kranken- und Pflegekassen, der Sozialhilfe-
träger, der Verbände und der Akteure vor Ort in der Pflege. Das sind 
die Grundvoraussetzungen für eine Pflegereform zur nachhaltigen 
Sicherung der Pflege!

Dass an dieser Stelle noch viel zu tun ist, zeigen die Bewertungen 
der jetzigen Pflegereform 2021. Der DEVAP lädt alle politisch Ver-
antwortlichen im Bund, in den Ländern und den Kommunen sowie 
alle gesellschaftlichen Gruppen, die sich einer echten Stärkung und 
einer wertorientierten, wohnortnahen und bezahlbaren Altenpflege 
in Deutschland verpflichtet fühlen, ein, die Reformvorschläge des 
DEVAP zu diskutieren und an deren Umsetzung mitzuwirken.



DEVAP plant über 
Legislaturperiode hinaus
Verband geht mit Mut voran

INTERVIEW
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Die kleine Pfl egereform 2021, in Hektik eingeleitet wenige 
Wochen vor der Sommerpause des Deutschen Bundestages, 
sorgt für Diskussionen. Im Interview mit dem Vorsitzenden 
des DEVAP, Herrn Wilfried Wesemann, ordnen wir diese 
ein in die Gegenwart und Zukunft der Pfl ege.

DEVAP: Herr Wesemann, wie erleben Sie die ersten Mo-
nate als Vorstandsvorsitzender des DEVAP?

Wilfried Wesemann: Mit viel Freude, einem tollen Team 
des Vorstands und der Geschäftsstelle. Und vor allem 
mit einem klaren Programm für die nächsten Jahre. 
Denn erstmals hat der DEVAP in einer Gesamtschau 
aufgezeigt, was sich in der Altenarbeit und Pflege in den 
Jahren 2021 bis 2025 ändern muss.

DEVAP: Und damit auch mit Forderungen an den Gesetz-
geber. Sind Sie enttäuscht, was dieser im Jahr 2021 vor-
gelegt hat?

Wilfried Wesemann: Der DEVAP fordert eine Pflege-
reform, die nicht nur mutig ist, sondern auch die Legis-
laturperiode übersteht. Dass, was vorgelegt wurde, ent-
spricht dieser Vorgabe nicht. Man kann nicht nur Teile 
einer Reform herausgreifen und das dann als Erfolg ver-
kaufen.

DEVAP: Der Gesetzgeber wollte wohl, aber die Finanzie-
rung stand nicht.

Wilfried Wesemann: Was bezeichnend ist. Und doch hat 
man jetzt mit dem Personalanhaltszahlen und der For-
derung nach höheren Löhnen kostspielige Faktoren hi-
neingebracht, die die Heimentgelte steigen lassen. Und 
das zulasten der Pflegebedürftigen und deren Angehö-
rigen in der stationären Langzeitpflege, die nur gering 
entlastet werden.

DEVAP: Die Strukturverbesserungen sind doch auch 
vom DEVAP seit langem gefordert.

Wilfried Wesemann: Umso bedauerlicher ist es, dass 
man die Zeit nicht genutzt hat, um eine sinnvolle Finanz-
reform folgen zu lassen. Die Strukturverbesserungen 
und die Finanzreform müssen zusammen gesehen und 
zusammen umgesetzt werden. Alleine für sich bleiben 
sie einzig Stückwerk. Das kann kaum funktionieren. 
Auch wenn manche Maßnahmen isoliert betrachtet ein-
leuchtend sind.

DEVAP: Was hätten Sie sich zumindest jetzt noch ge-
wünscht?

Wilfried Wesemann: Einen Sockel-Spitze-Tausch in der 
stationären Langzeitpflege, mit der Übernahme aller 
pflegebedingten Kosten durch die Pflegeversicherung, 
bzw. mit der Festschreibung des Eigenanteils. 

DEVAP: Was zu einer neuen Finanzierungsstruktur der 
Pflegeversicherung geführt hätte.

Wilfried Wesemann: Mit den wesentlichsten Elementen 
eines Steuerzuschusses, der Vereinigung der privaten 
und sozialen Pflegeversicherung unter dem Dach einer 
gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Berücksichti-
gung weiterer Einkommensarten auf der Beitragseinnah-
menseite. Zusammen mit der vollständigen Übernahme 
der Kosten der medizinischen Behandlungspflege durch 
das SGB V. Letzteres wurde nur zu einem Bruchteil der 
tatsächlichen Kosten umgesetzt, nicht jedoch als Re-
duktion der Heimentgelte. Das ist ein weiterer grober 
Schnitzer der Reform.
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Man kann nicht nur Teile einer 
Reform herausgreifen und das dann 
als Erfolg verkaufen.

Die Demografi e zwingt uns geradezu 
zu einer stärkeren Einbindung der 
Zivilgesellschaft in die Pfl ege. 

"

"
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Die Pfl ege muss  gesamtgesell-
schaftlich gedacht und umgesetzt 
werden.

"

DEVAP: Struktur- und Finanzierungsänderungen benöti-
gen jedoch den Willen vieler und vor allem Zeit.

Wilfried Wesemann: So ist auch das DEVAP-Strategiepa-
pier angelegt. Es braucht den Konsens aller Beteiligten 
in der Pflege, über die Parteigrenzen und Legislaturpe-
rioden hinaus. Die Pflege muss gesamtgesellschaftlich 
gedacht und umgesetzt werden. Anders sind die Prob-
leme nicht zu lösen.

DEVAP: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nennt 
die vom DEVAP geforderte Aufhebung der Sektorengren-
zen interessant, aber zu kompliziert.

Wilfried Wesemann: Er vergisst dabei, dass bereits die 
jetzige Pflegeversicherung mit ihrer Vielzahl an unter-
schiedlichen Regelungen in den einzelnen Sektoren 
kompliziert ist. Unser Vorhaben der Aufhebung der Sek-
torengrenzen ist anders kompliziert. Macht jedoch auch 
vieles klarer, da wir die Pflege den Wünschen der Pfle-
gebedürftigen folgend ausrichten. Die jetzige Trennung 
zwischen ambulant und stationär steht sich derzeit fast 
unvereinbar gegenüber. Und funktioniert nach unter-
schiedlichen Regeln. Es sollte künftig nicht entschei-
dend sein, wo man lebt, sondern dass man die Pflege 
bekommt, die man sich wünscht. Wir haben hierfür die 
richtigen Lösungen.

DEVAP: Mit den Kommunen als wichtigen Partnern.

Wilfried Wesemann: Der individuelle Leistungsbedarf 
sollte durch den MDK festgelegt werden. Daraus ergibt 
sich ein Leistungsbudget, welches dann in kommunaler 
Verantwortung nach den Wünschen der Pflegebedürfti-
gen in ein individuelles Pflegearrangement von profes-
sionellen und zivilgesellschaftlichen Leistungserbrin-
gern umgewandelt wird. Die Kommunen müssen endlich 
ihrer Verantwortung für die Pflegeinfrastruktur und die 
Förderung des Gemeinwesens als Pflichtaufgabe ge-
recht werden.

DEVAP: Dabei bauen Sie auch auf die pflegenden Ange-
hörigen und die Zivilgesellschaft.

Wilfried Wesemann: Die Demografi e zwingt uns gerade-
zu zu einer stärkeren Einbindung der Zivilgesellschaft in 
die Pflege. Anders werden die Aufgaben nicht zu bewäl-
tigen sein. Das professionelle Pflegepersonal wird nicht 
da sein, wenn wir weitermachen wie bisher, was für uns 
keine Alternative ist. Auch dieses Verständnis ist bei der 
Politik noch nicht angekommen. Es besteht die Gefahr, 
dass hier wieder einmal zu lange gewartet wird.

DEVAP: Eine solche Einbindung der Zivilgesellschaft 
wird wohl nicht kostenlos funktionieren.

Wilfried Wesemann: Angehörige und Zugehörige kön-
nen in unserem Konzept Leistungsmodule ganz oder 
teilweise verbindlich übernehmen. Für die Übernahme 
werden 40 Prozent des Leistungsbetrages bei Leistungs-
erbringung durch einen professionellen Pflegedienst als 
steuer- und beitragsfreies Pflegegeld ausgezahlt. Dieses 
Modell des Cash for Care ist sozial und zugleich gerecht.

DEVAP: Was wünschen Sie sich für die kommende Legis-
laturperiode auf Bundesebene?

Wilfried Wesemann: Viele Gespräche auf Bundesebene, 
bei denen man den Willen spürt, nicht nur ein paar Feuer 
in der Pflege zu löschen, sondern mit einer guten Struk-
tur- und zugleich Finanzreform dafür sorgt, dass diese 
erst gar nicht entstehen. Dies alles im Streben nach 
gleichwertigen Lebensverhältnissen.
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Der neue DEVAP-Vorstand
Am 12. November 2020 wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung ein 
neuer DEVAP-Vorstand gewählt. Zur Vorstellung der neuen Mitglieder haben 
wir um Beantwortung der folgenden Frage gebeten „Für welches Schwer-
punktthema werden Sie sich im DEVAP-Vorstand besonders engagieren?“:

DEVAP INTERN

Ulrich Christofczik

2. Stellvertretender Vorsitzender |  Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstands  |  Vorstand Evangelisches Christophoruswerk e. V., Duisburg

Die Rahmenbedingungen der Pflege an die Bedarfe der Menschen anzupassen 
war immer mein Fokus – als Einrichtungsleiter, als Geschäftsbereichsleiter im 
Spitzenverband oder als Vorstand eines großen Altenpflegeträgers. Im DEVAP will 
ich daher dazu beitragen, dessen pflegepolitische Stimme zu stärken. Dazu gehört 
eine unternehmerische Diakonie - immer auch mit anwaltschaftlicher Funktion für 
Menschen.

"

"

Ulrike Döring

Vorsitzende Ev. Fach- und Berufsverband für Pfl ege und 
Gesundheit e.V., Wiesbaden

Mein Schwerpunktthema sind Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in den 
Einrichtungen und Diensten. Ich werde mich engagieren für …

- Arbeitsbedingungen, die das Selbst Pflegender stärken und nicht aufs 
 „Liebe Deinen Nächsten!“ reduziert sind,

- eine Praxisausbildung, die bei Auszubildenden der Generalistik das 
 Interesse für die Langzeitpflege nachhaltig weckt,

- die Weiterentwicklung einer am Vorbild Jesu orientierten fragenden 
 Haltung der Pflegenden: „Was willst du, dass ich dir tun soll?“

AUTORIN  ·  Katharina Voß



Dagmar Jung

1. Stellvertretende Vorsitzende, Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstands  |  Vorsitzende Fachausschuss gemeinwesenorientierte Alten-
arbeit  |  Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, Pfl ege Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.

Wenn es den DEVAP nicht bereits gäbe, müsste man ihn sehr schnell gründen. Ge-
rade als Vertreterin eines Landesverbandes sehe ich die besondere Bedeutung 
des Fachverbandes und seinen Vorteil darin, unmittelbar Mitgliederinteressen 
hinsichtlich fachpolitischer Aktivitäten auf Bundesebene zu kondensieren und zu 
transportieren. Weil die Altenhilfe nicht erst bei der Altenpflege beginnen darf, er-
achte ich es als wichtig, die kritischen Lebenslagen des Alters, sei es im Hinblick 
auf soziale oder auf gesundheitliche Fragestellungen, stärker in den Blick zu neh-
men, denn Pflegebedürftigkeit ist kein unausweichliches Schicksal.

"

Maria Loheide

Diakonie Deutschland Vorstand Sozialpolitik
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Berlin

Angesichts der demographischen Entwicklungen, der individuellen Bedarfe und 
vielfältigen Vorstellungen vom Leben im Alter wird die Pflege eines der zentralen 
politischen Zukunftsthemen sein. Ich engagiere mich gemeinsam mit dem DEVAP 
für die fachpolitische Weiterentwicklung, die Attraktivität der Pflegeberufe und vor 
allen Dingen für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege.

"

"

Katrin Kell

Fachbereichsleitung Pfl ege und Senioren 
Diakonisches Werk Hamburg 

Der Fachkraftmangel ist für mich eines der vordringlichsten Herausforde-
rungen für die Pflegeeinrichtungen. Daher möchte ich mich insbesondere 
für die Themenbereiche Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung und 
neue Personalkonzepte im DEVAP engagieren. Ich halte es für dringend er-
forderlich, dass wir die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen, die 
Ergebnisse des Rothgang-Gutachtes umzusetzen. Mit dem Strategiepapier 
zur Pflegereform ist der DEVAP dafür hervorragend aufgestellt.

Dagmar Jung

1. Stellvertretende Vorsitzende, Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstands  |  Vorsitzende Fachausschuss gemeinwesenorientierte Alten-
arbeit  |  Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, Pfl ege Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.

Wenn es den DEVAP nicht bereits gäbe, müsste man ihn sehr schnell gründen. Ge-
rade als Vertreterin eines Landesverbandes sehe ich die besondere Bedeutung 
des Fachverbandes und seinen Vorteil darin, unmittelbar Mitgliederinteressen 
hinsichtlich fachpolitischer Aktivitäten auf Bundesebene zu kondensieren und zu 
transportieren. Weil die Altenhilfe nicht erst bei der Altenpflege beginnen darf, er-
achte ich es als wichtig, die kritischen Lebenslagen des Alters, sei es im Hinblick 
auf soziale oder auf gesundheitliche Fragestellungen, stärker in den Blick zu neh-
men, denn Pflegebedürftigkeit ist kein unausweichliches Schicksal.

D E V A P  I N T E R N
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Thomas Neeb

Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands  |  
Geschäftsführer Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Berlin

Seit Jahren erleben wir große Versprechungen der Politik, verbunden mit 
einem Flickwerk in der Gesetzgebung.  Mir ist es ein besonderes Anliegen, die
Mitgliederinteressen unmittelbar an die Bundespolitik zu adressieren. Im 
Vorstand des DEVAP möchte ich dabei mitwirken, konsequent wirkliche Re-
formen einzufordern, die pflegebedürftigen Menschen adäquate Leistungen 
zu kalkulierbaren Eigenanteilen garantieren und den Leistungsanbietern 
wirtschaftliches Handeln ermöglichen.

"

Uwe Machleit

Vorsitzender des Fachausschusses Aus-, Fort- und Weiterbildung
Fachseminarleiter Evangelische Stiftung Augusta, Bochum

Die generalistische Pflegeausbildung ist der richtige Weg, um den Pflegebe-
ruf als eigenständigen Heilberuf aufzuwerten. Nur mit diesem Paradigmen-
wechsel können Auszubildenden die komplexen Anforderungen einer be-
darfsgerechten Versorgung alter und kranker Menschen vermittelt werden. 
Für einen guten Start der neuen Ausbildung - auch in aktuell schwierigen 
Zeiten - setze ich mich im DEVAP und auch in der Fachkommission aktiv ein.

"

"

Rudolf Michel-Fabian

Politischer Referent Diakonisches Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V – Diakonie RWL

Das deutsche Pflegesystem hinkt den fachlichen Entwicklungen und Po-
tentialen der Langzeitpflege hinterher. Bei der Platzierung und Weiterent-
wicklung der Reformvorschläge des DEVAP mit den Mitgliedern bringe ich 
meine pflegerischen und politischen Erfahrungen ein. Spezialthemen sind 
u. a. „Begleitung sterbender Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen“, 

„Kommunale Altenhilfe“ und „Nachhaltigkeit“.

"



"

Claudia Ott

Vorsitzende Fachausschuss stationäre Altenhilfe  |  
Vorstand Theodor Fliedner Stiftung, Mühlheim a.d. Ruhr

Ich möchte mich dafür einsetzten, dass die Arbeitsbedingungen in der Pfle-
ge besser werden, die Finanzierbarkeit der Pflege die pflegebedürftigen 
Menschen und ihre Angehörigen nicht überfordert und die gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung für die Pflege gestärkt wird. Wichtig ist mir auch, 
dass die verschiedenen Versorgungsformen in der Pflege nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden, sondern dass jede Versorgungsform für spezifi sche 
Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen ausgestaltet ist.

Sandra Schuhmann

Vorständin Gesundheit und Teilhabe
Landesverband Diakonisches Werk Bayern e.V.

Eine gute Pflege, die nah am Menschen ist und auf seine individuellen Bedürfnisse 
eingeht, muss fi nanziell abgesichert werden. Dazu muss der Eigenanteil für Bewoh-
ner:innen begrenzt werden, damit Pflege kein Armutsrisiko wird. Aber auch die 
Dienste und Einrichtungen benötigen eine auskömmliche Finanzierung, um ihren 
Auftrag bestmöglich erfüllen zu können. Dafür setze ich mich ein.

"

"

Dr. Bodo de Vries

Vorstand Ev. Johanneswerk, Bielefeld

Ich werde mich für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung ein-
setzen. Für dieses Ziel möchte ich Beiträge entwickeln, die durch die 
Vernetzung der Initiative Pro-Pflegereform, des Song e.V. und des Ku-
ratoriums Deutsche Altershilfe entstehen.

D E V A P  I N T E R N
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Wilfried Wesemann

Vorsitzender  |  Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands  |  
Direktion Stiftungen Sarepta / Nazareth, Stiftungsbereich Altenhilfe

Die Altenhilfe und Pflege braucht auf der Bundesebene eine starke Interessenver-
tretung, die neben der Bundesdiakonie die Interessen der Mitgliedseinrichtungen 
und der Mitarbeitenden in der Pflege vertritt. Dabei steht die Forderung nach einer 
umfassenden Pflegereform für mich im Vordergrund. Mit unserem Strategiepapier 

„DEVAP Altenarbeit und Pflege 2021 bis 2025“ fordern wir gleichwertige Lebens-
verhältnisse für hilfs- und pflegebedürftige Menschen und machen mit der „Road-
map für die Pflege“ konkrete Vorschläge für die Umsetzung.

"

"

Sebastian Wirth

Vorsitzender Fachausschuss ambulante pfl egerische Dienste  |  
Geschäftsführer Diakoniestationen An der Agger und in Windeck

Mein Schwerpunktthema als Vorsitzender des Fachausschusses ambu-
lante pflegerische Dienste ist seit Jahren die Bürokratieentlastung durch 
konsequente Digitalisierung in der ambulanten Pflege. Jeder Schritt in der 
ambulanten Verordnung und Abrechnung muss verpflichtend digital sein – 
nur so können wir Zeit, Geld und personelle Ressourcen schonen. Hierfür 
setze ich mich aktiv ein.
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Prof. Dr. Frank Weidner
Direktor des Deutschen Instituts für ange-
wandte Pflegeforschung e.V. (DIP) in Köln, 
Lehrstuhlinhaber Pflegewissenschaft der Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule Vallen-
dar (PTHV) & berufserfahrener Gesundheits-
und Krankenpfleger.

C O R O N A - P A N D E M I E

ehren aus der orona Pandemie
Was die Pfl ege etzt vor allem benötigt

GASTBEITRAG
VON PROF. DR. FRANK WEIDNER

chon unter ormalbedingungen ist die häusli-
che und stationäre Langzeitpfl ege vielerorts nur 
noch auf Kante genäht. Denn seit vielen Jahren 
führt der ach räftemangel im Pfl egealltag zu 
problematischen Arbeitsbedingungen, erh h-
tem ran enstand und frühzeitigem erufsaus-
stieg, was wiederum den Mangel an Fachkräften 
verstärkt. Dass die Versorgungsqualität unter 
diesem Teufelskreislauf leiden kann, liegt auf 
der and. Die orona-Pandemie hat auf diese 
Pfl egemisere wie ein rennglas gewir t, unter 
dem die Schwächen, aber durchaus auch die 
Potenziale des pfl egerischen stems lar zu 
Tage getreten sind.

Die Pfl ege muss sich endlich um sich selbst 
sorgen und maßgeblich mitbestimmen können, 
wenn es um ihre Belange geht.

"
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Regierungen ohne Erfolg

Wie wäre es anders erklärbar, dass sich inzwischen etliche Bundes-
regierungen an der Lösung der großen Pflegeprobleme abgearbeitet 
haben, ohne durchgreifenden Erfolg zu erzielen?

Ein Grund ist, dass die Pflege das alles aushält. Ein anderer, dass 
die Politik immer wieder die gleichen Fehler macht. Auch durch die 
Erfahrungen mit der Corona-Pandemie wird kein einziges Problem 
gelöst, die Aufmerksamkeit auf die Pflege hat lediglich zeitweise zu-
genommen.

Selbstsorge als Voraussetzung für Fürsorge

Vermutlich werden sich die Langzeitwirkungen der Pandemie wie ein 
Brandbeschleuniger auf die Schwel- und Flächenbrände des Fach-
kräftemangels auswirken. Dabei wissen wir doch längst alles, was 
zur Brandbekämpfung zu tun und zu ändern wäre:

Die Grundformel im Pflegeberuf muss, ohne dass einem dies pein-
lich sein müsste, lauten, dass Selbstsorge die Voraussetzung für eine 
gute Fürsorge ist. Die Pflege muss sich endlich um sich selbst sorgen 
und maßgeblich mitbestimmen können, wenn es um ihre Belange 
geht. Arbeitsbedingungen müssen so verbessert werden, dass man 
sogar bis zur Rente in Vollzeit pflegerisch tätig sein kann. Und eine 
berufliche Karriere muss sich auch in der direkten Versorgung von 
Pflegebedürftigen finanziell lohnen. Akademisierung, Verantwortung 
und Anerkennung in und für die Pflege müssen dazu sukzessive aus-
gebaut werden.

Es gibt keine Lösung des Problems ohne eine durchgreifende Pro-
fessionalisierung und Aufwertung der Pflege! Dies wird viel, sehr viel 
Geld kosten. Da darf man sich nichts vormachen. Es winkt aber die 
Lösung eines Generationenproblems. Und das sollte es uns wert sein.

Was in Erinnerung bleibt

In Erinnerung bleiben die skandalös schlechte Ausstattung mit per-
sönlicher Schutzausrüstung in vielen Pflegeeinrichtungen und die 
Empfehlung des RKI, dass infiziertes Pflegepersonal ohne Krank-
heitssymptome in der Pflege eingesetzt werden dürfe. Unvergessen 
bleibt auch der Applaus von den Balkonen und die dadurch befeuer-
te Idee eines Pflegebonus, von dem viel zu wenig Substanzielles bei 
den Pflegenden angekommen ist. Hier reiht sich auch das Scheitern 
eines Flächentarifvertrags ein, der gerade für die Altenpflege Wir-
kung hätte zeigen können. Die Wirkung des jüngsten Reformvorsto-
ßes der Bundesregierung zur Verknüpfung der Zulassung einer Pfle-
geeinrichtung mit ihrer Tarifbindung, bleibt noch abzuwarten.

Federstrich gegen Teilhabe

Auch dass die Pflegeheime während der Corona-Pandemie wie Bur- 
gen ihre Zugbrücken hochziehen mussten, um die Bewohnerschaft 
vor Besuch und damit vor Infektionen zu schützen, bleibt im Ge-
dächtnis haften. Zum Zweck des Infektionsschutzes wurden die 
langjährigen Bemühungen um Teilhabeförderung von Pflegebedürf-
tigen in „Heimen“ mit einem Federstrich zunichte gemacht. Infek-
tionsbezogene Inzidenzen waren öffentlich stets im Blick; die Ein-
samkeit, Ängste und Verzweiflung von Pflegebedürftigen kaum. 

Einsozialisierte Leidensfähigkeit als Irrtum

Zwar ist unser Gesundheits- und Pflegesystem in der Pandemie 
nicht wie mitunter befürchtet wurde zusammengebrochen und die 
meisten Einrichtungen haben ihre Bewohnerschaft vor Infektionen 
schützen können. Aber, wie können Pflegende, die eh schon seit Jah-
ren mit dem Rücken zur Wand stehen, das alles aushalten und dann 
auch noch den Stresstest Corona bestehen?

Eine Antwort darauf liegt sicherlich in der schier unendlichen Lei-
densfähigkeit und Selbstlosigkeit der in der Pflege Tätigen. Diese 
Grundhaltung, dass man sich selbst zurücknehmen müsse, um für 
andere da zu sein, ist offenbar unauslöschbar in die berufliche Ge-
netik der Pflege einsozialisiert. Selbstlosigkeit, so die Formel, sei die 
entscheidende Voraussetzung für Fürsorgefähigkeit.

Diesem fatalen Irrtum unterliegt ganz offensichtlich nicht nur der 
größere Teil der Berufsgruppe, auch gesellschaftlich ist das Bild vom 
engelsgleichen Charakter der Pflegenden sehr verbreitet, wird an-
erkennend die Bereitschaft zur Aufopferung gewürdigt, aber immer 
wieder auch für andere Zwecke instrumentalisiert.
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DEVAP INTERN

DEVAP-Strategiepapier 
im Dialog
Altenarbeit und Pfl ege 
2021 bis 2025

Die Pfl egereform 2021 muss mutig sein. 
Und sie muss gleichwertige Lebensver-
hältnisse für hilfs- und pfl egebedürftige 
Menschen schaffen. Denn diese gibt es 
trotz einer einheitlichen Bundesgesetz-
gebung und einheitlicher Leistungen 
der Pfl egeversicherung nicht. Gefordert 
sind Politik und Freie Wohlfahrtspfl ege.

Um diese Ziele zu erreichen, hat der 
DEVAP im Oktober 2020 eine legis-
laturübergreifende Roadmap für die 
Pfl ege vorgestellt, die sowohl eine Fi-
nanz- als auch eine Strukturreform für 
die Pfl ege vorsieht. Beide Reformen 
müssen ineinandergreifen, um Erfolg
zu haben. Das DEVAP-Strategiepapier
berücksichtigt ALLE notwendigen Maß-
nahmen für die Weiterentwicklung der
Pfl egeversicherung und gibt die Zeit-
schienen für deren vollständige Umset-
zung vor.

AUTOR  ·  Michael Schulz

Ergebnisse der 
bisherigen Umfragen

1. | Festschreibung der EE / 
 Überführung der Behandlungs-
 kosten in das SGB V

2. | einheitliche Personalkonzepte

3. |     Abbau der Sektorengrenzen

In den Regionaldialogen wurde jeweils abgefragt, 
welche der sieben DEVAP-Forderungen für die Teil-
nehmer:innen Priorität haben. Auf den vorderen 
Positionen lagen deutlich die Forderungen Eigenan-
teil festschreiben, Personalaufbau und Abbau 
der Sektorengrenzen.

©  Fotos: iStock



Forderung 1: 

Festschreibung der pfl egebedingten 
Eigenanteile in der stationären Pfl ege

Die Pfl egeversicherung muss die Kosten für den pfl egebe-
dingten Aufwand vollständig übernehmen. Die Eigenan-
teile müssen festgeschrieben werden. Das gibt Planungs-
sicherheit für alle Betroffenen.

Forderung 2: 

Sektorengrenzen abbauen

Die Sektoren der Pfl ege zwischen ambulant und statio-
när sind aufzulösen. Pfl ege muss dort stattfi nden, wo der 
Pfl egebedürftige wohnen will. Angehörige und Zivilgesell-
schaft können in allen Wohnsettings an der Pfl ege beteiligt 
werden.

Forderung 3: 

Pfl egende Angehörige und 
Zivilgesellschaft stärken

Pfl egende Angehörige bzw. die Zivilgesellschaft müssen 
verbindlich an der Versorgung der Pfl egebedürftigen be-
teiligt werden (Cash for Care). Die Leistungserbringung 
muss neu geordnet werden.

Forderung 4: 

Kommunen stärken

Die pfl egerische Infrastruktur muss kommunale Pfl icht-
aufgabe sein. Der fi nanzielle Spielraum wird durch die 
Kostenübernahme der medizinischen Behandlungspfl ege 
(SGB V) und die Einführung einheitlicher Sockelbeträge 
geschaffen.
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Forderung 5: 

Weiterentwicklung der Investitions-
kosten als Beitrag zu einheitlichen Lebens-
bedingungen

Die Länder müssen ihre gesetzliche Verantwortung ernst 
nehmen und ausreichend in die Pfl egeinfrastruktur in-
vestieren. Eine Übernahme der Investitionskosten durch 
sie entlastet die Heimentgelte. Bundesweit einheitliche 
Bemessungsgrundlagen für die Investitionskosten sind zu 
schaffen.

Forderung 6: 

Einheitliches Personalaufbaukonzept 
entwickeln: Ausreichend Personal und 
professionalisierte Mitarbeitende

Das Kompetenzprofi l der Altenpfl ege muss an das der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl ege angeglichen werden 
Die Anrechnung der Auszubildenden auf die Personal-
schlüssel muss für die gesamte Ausbildungsdauer ausge-
setzt werden.

Unabdingbar sind bessere Arbeitsbedingungen (u.a. ver-
lässliche Dienstplanungen und ein planbares Frei), bun-
desweit einheitliche ethische, fachliche und vor allem 
bedarfsorientierte Standards für den Einsatz von Fach-
kräften, eine angemessene tarifl iche Entlohnung, die auch 
vollständig refi nanziert wird, und multiprofessionelle, 
multikulturelle und fl exible Teams.

Ein bundeseinheitliches Verfahren zur bedarfsgerechten 
Pfl egepersonalbemessung in der Langzeitpfl ege muss 
umgesetzt werden. Begleitet werden muss dieses durch 
Maßnahmen zur Personalentwicklung, zum Personalein-
satz und zur Personalqualifi zierung sowie zur Organisa-
tionsentwicklung.

Forderung 7: 

Chancen der Digitalisierung nutzen

Richtig und achtsam eingesetzt ist Digitalisierung in der 
Pfl ege gut für die Pfl egebedürftigen und hilfreich für den 
Pfl egenden. Die digitale pfl egerische Infrastruktur muss 
ausgebaut werden. Die Finanzierung muss sichergestellt 
sein.
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Bei der Auftaktveranstaltung im Februar 2021 versprach der Pfl egebevoll-
mächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, 
dass der Referentenentwurf des Pfl egereformgesetzes in den nächsten Tagen 
vorliege (es sollte sich dann doch noch bis Mai verzögern). 

Ziel müsse es sein, die Leistungen der Pfl egeversicherung besser zusammen-
zufassen, in ein Pfl ege- und ein Entlastungsbudget. Hier blieben die bisheri-
gen Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums dahinter zurück.

Westerfellhaus mahnte, dass die Länder mehr in die Pfl egeinfrastruktur in-
vestieren. Weiter seien diese gefordert, sich hinsichtlich einer bundesweit 
einheitlichen Pfl egeassistentenausbildung mit einem einheitlichen Rahmen-
lehrplan zu einigen, was doch „kein Kunststück“ sei. „Diese Diskussionen 
laufen bereits seit dem Jahr 2012“, machte er deutlich.

Nachgefragt zur Deckelung des fi nanziellen Eigenanteils (zum damaligen 
Zeitpunkt fand sich tatsächlich noch ein Deckel von 700 Euro in den Reform-
entwürfen des BMG), versprach Westerfellhaus, diesen Entlastungsschritt 
spätestens in der nächsten Legislaturperiode aufzugreifen. Er fordert „Soli-
darität in der Gesellschaft dafür, dass Pfl egebedürftige nicht alles bezahlen 
können“.

Zur DEVAP-Forderung des Abbaus von Sektorengrenzen machte Westerfell-
haus deutlich, dass dies ein Projekt über Legislaturgrenzen hinaus sei. „Jetzt 
diskutieren und dann in den nächsten Koalitionsvertrag einfl ießen lassen“, 
schlug er vor.

Einen „gigantischen Paradigmenwechsel“ sieht der Pfl egebevollmächtigte in 
der Frage der Einbindung der pfl egenden Angehörigen. Dies angesichts des 
enormen Bedarfs an Menschen, die in den nächsten Jahrzehnten für die Pfl e-
ge nötig seien. Benötigt werde mehr Prävention und Rehabilitation wie auch 
bessere Anreizsysteme und neue Prozesse.

Ein deutlicher Schwerpunkt müsse bei den Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Pfl ege gesetzt werden.

„Die Pfl egereform 2021 muss mutig sein! DEVAP fordert eine Finanz- 
und Strukturreform“ lautete im Frühjahr die Einladung zu einer Rei-
he von digitalen DEVAP-Veranstaltungen. Im Mittelpunkt der On-
line-Diskussionen stand das „DEVAP-Strategiepapier Altenarbeit und 
Pfl ege 2021 bis 2025“.

Auftaktveranstaltung
mit dem Pfl egebevollmächtigten

"Andreas Westerfellhaus
Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung

Eine einheitliche 
Pfl egeassistenzaus-
bildung ist doch kein 
Kunststück.



Weiter ging es mit den DEVAP-Regionaldialogen in Nord, West, Berlin/Bran-
denburg, Süd, Hessen, Ost und Niedersachsen. Als Kooperationspartner 
konnten dabei die Diakonischen Werke und Fachverbände vor Ort gewonnen 
werden.

Regionaldialoge

April 2021 — Regionaldialog Nord

Zu Gast im Regionaldialog Nord war Sabine Jansen, SPD-Politikerin und Mit-
glied der Hamburgischen Bürgerschaft. Insbesondere eine für alle Pfl egebe-
dürftigen spürbare Deckelung der Eigenanteile bis hin zu einer Abschmel-
zung auf null bleibe eine klare Linie der SPD, sagte sie.

Wilfried Wesemann, Vorstandsvorsitzender des DEVAP, machte deutlich, 
„dass die Verbesserung der Leistungen in der Pfl ege immer nur einhergehen 
kann mit der Deckelung der Eigenanteile. Kleine Reparaturen am System“, 
betonte er, „bringen uns jedoch nicht weiter“. Wesemann sieht eine Fülle an 
unterschiedlichen Regelungen in den Ländern, trotz eines Bundesgesetzes. 
Er fordert „einheitliche Vorgaben“.

Sabine Jansen
SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

R E G I O N A L D I A L O G E
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Insbesondere eine für alle Pfl egebdürftigen
 spürbare Deckelung der Eigenanteile bleibt 
eine klare Linie der SPD.

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes 
noch irgendeine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 

Römerbrief von Paulus
Leitbibelspruch von Dirk Ahrens, 
Landespastor Diakonisches 
Werk Hamburg, 
als Hoffnungsgeber in Zeiten 
der Corona-Pandemie



Mai 2021 — Regionaldialog West

Der Regionaldialog West war die nächste Station. Als Gesprächspartner stan-
den hier die Landtagsabgeordneten aus NRW Mehrdad Mostofi zadeh (Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN), Claudia Wenig (SPD), Peter Preuß (CDU) sowie Ulrich 
Christofczik, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DEVAP, bereit.

Christofczik vermisst von der Politik, „das Wort zur Tat zu machen“. Die Dis-
kussionsteilnehmer bestätigten parteiübergreifend die vom DEVAP vorgeleg-
ten Forderungen als Grundlage für eine bundesweite Reform.

Mai 2021 — Regionaldialog Berlin-Brandenburg / Teil 1

Jetzt lagen sie vor, die Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums für 
eine Pfl egereform. Direkt beleuchtet wurden diese beim Regionaldialog Ber-
lin/Brandenburg. Zu Gast war hier Dr. Martin Schölkopf, Ständiger Vertreter
der Abteilung Pfl egesicherung im Bundesministerium für Gesundheit.

Dieser sagte gleich zu Beginn, dass die Frage der Finanzierung, die Pfl egere-
form gebremst habe, und dies nach wie vor tue. Daher habe man einige Punk-
te aus den nicht öffentlichen Vorentwürfen gestrichen, z.B. die leistungs-
rechtlichen Anpassungen. Jedoch gelte auch jetzt nach wie vor, dass sich „die 
Politik noch nicht zu einer Reform entschieden hat“.

Für Verständnis warb er, dass man die Pfl egereform über Änderungsanträge 
zum Entwurf eines Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz lau-
fen lasse. „Sonst wäre die Zeit nicht mehr ausreichend.“

Die aktuellen Vorschläge, weist Schölkopf hin, konzentrierten sich mit Blick 
auf die Mitarbeiter:innen auf drei zentrale Aspekte: mehr Personal, mehr 
Geld und mehr Kompetenzen. „Wir setzen um, was die Konzertierte Aktion 
Pfl ege beschlossen hat.“ Die Mehrkosten hierfür würden rund 3 Mrd. Euro 
betragen.

Einen „sozialrechtlichen Ansatz“ verfolge man beim Thema „mehr Geld“. 
Hier werde die Vorgabe gemacht, dass die Leistungen der Pfl egeversicherung 
nur die Einrichtungen erhalten, die nach Tarif bezahlen.

Das Hin-und Herschieben der 
Reform muss sofort beendet und 
eine umfassende Pfl egereform 
angegangen werden. "Ulfrich Christofczik

2. Stellvertretender Vorsitzender
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands, Vorstand Evangelisches 
Christophoruswerk e. V., Duisburg
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Mai 2021 — Regionaldialog Süd

Weiter ging es mit dem Regionaldialog Süd in Kooperation mit dem Fachver-
band Evangelische Altenhilfe in Bayern e.V. Zu Gast waren hier Emmi Zeulner, 
MdB CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sandra Schuhmann, Vorständin Diakoni-
sches Werk Bayern und DEVAP sowie Wilfried Wesemann.

„Wir brauchen eine Revolution“, machte Zeulner deutlich, die selbst „nicht 
auf eine Pfl egereform warten kann“. Bis 2030 müsse alles so laufen, dass die 
Generationen der Babyboomer ohne Furcht pfl egebedürftig werden können. 

„Das seien gerade einmal drei Ausbildungszyklen.“ Ansonsten werden uns die 
Versäumnisse „auf die Füße fallen“, wies sie hin. „Es hängt am Engagement 
der Akteure“, so Zeulner, die mahnt, dass zu wenig Grundsätzliches für die 
Pfl ege passiert sei.

Sich ansehen will Zeulner die Aufgaben des MDK. Gegebenenfalls müsse 
deren Ressource an hochqualifi zierten Mitarbeitern anders genutzt werden. 

„Die Doppelstrukturen MDK und Heimaufsichten können wir uns nicht leis-
ten.“

Wir brauchen eine Revolution. "Emmi Zeulner
MdB CDU/CSU

R E G I O N A L D I A L O G E

„Die Messe ist noch nicht gelesen“, wies Schölkopf zur Frage der festen Decke-
lung der Eigenanteile in der stationären Langzeitpfl ege hin. Diskussionswür-
dig sei, dass die vormals genannten 700 Euro als fester Deckel nicht in allen 
Bundesländern erreicht würden. Eine einfachere Lösung sei die Erhöhung 
der Leistungsbeträge.

Für Andrea Asch, Vorständin Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz, sind die jetzigen Vorschläge „Stückwerk“. Auch für Wil-
fried Wesemann ist der Entwurf „nicht mutig genug“ und bleibe „weit hinter 
dem zurück, was wir erwartet haben“.
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Juni 2021 — Regionaldialog Berlin-Brandenburg / Teil 2

Zurück beim Regionaldialog Berlin/Brandenburg stand Dr. Martin Schönkopf 
dem DEVAP ein zweites Mal Rede und Antwort. Den Einwurf von Wilfried We-
semann, dass es sich bei der Pfl egereform um ein „Reförmchen“ handelt, will 
Schölkopf nicht gelten lassen. Auch versprach er, „die Debatte geht weiter“. 
Vor allem seien bei einem möglichen Abbau der Sektorengrenzen viele Fra-
gen zu beantworten. So etwas könne man nicht „als Schnellschuss auf den 
Weg bringen“.

Schölkopf machte aber auch deutlich, dass er davon ausgeht, dass die jetzt 
im Gesetz stehenden Personalschlüssel nicht erfüllt werden können. Nach-
arbeiten müsse man auch am Aufbau der Assistenzstellen. Von den 20.000 
zur Verfügung stehenden und extern fi nanzierten Stellen seien bis zum 
April rund 1.250 besetzt worden. Das müsse „etwas dynamischer“ gehen. 
Insgesamt müsse eine stärkere Verbindlichkeit hergestellt werden. Die feh-
lende langfristige Strategie der Reform wurde im Chat gut zusammengefasst. 
Hier hieß es: „Ein Puzzle lässt sich am besten fertigstellen, wenn man den 
Rahmen zuerst setzt und dann weiterarbeitet und nicht einzelne Puzzleteile 
an unterschiedlichen Stellen ineinandersteckt“.
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Juni 2021 — Regionaldialog Hessen, RLP

Zusammen mit der Diakonie Hessen machte der DEVAP beim Regionaldialog 
Hessen Halt. Mit dabei waren u.a. die pfl egepolitischen Experten der Land-
tagsfraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE.

Dass der DEVAP mit seinem Strategiepapier einen guten Weg aufzeigt, be-
scheinigte Marcus Bocklet (Bündnis 90/DIE GRÜNEN). Yanki Pürsün (FDP) 
setzt sich für ein „Liberales Pfl egebudget“ ein. Eine bessere Strukturierung 
der vorhandenen Angebote und Beratung fordert Dr. Daniela Sommer (SPD). 

„Mehr Pfl egekräfte können nur gewonnen werden, wenn die Arbeitszeit ver-
lässlicher ist und das Gehalt verbessert wird“, sagte Christiane Böhm (DIE 
LINKE). Sie will hierauf den Fokus setzen. In der Pfl icht sieht Dr. Ralf-Norbert 
Bartelt (CDU) die Politik, um die Einrichtungen „fi nanziell gut auszustatten“. 
Ein Meilenstein sei die Einführung der Personalschlüssel und die neue „Tarif-
Regelung“.

Der Abbau der Sektorengrenzen darf nicht als 
Schnellschuss auf den Weg gebracht werden.

Dr. Martin Schölkopf
Ständiger Vertreter der Abteilung Pflegesicherung im BMG
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"Carsten Tag
Vorstandsvorsitzender Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.

Wir wissen, es braucht einen langen Atem. 
Es liegt an uns allen, mit diesem langen Atem die 
genannten Ziele im DEVAP-Strategiepapier 
weiterhin in den Blick zu nehmen.
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Juli 2021 — Regionaldialog Ost

Nächste Station: Regionaldialog Ost, zusammen mit der Diakonie Stadtmissi-
on Zwickau. Zu Gast war hier Alexander Krauß (CDU), Mitglied des Bundesta-
ges. Er machte deutlich, dass bei der aktuellen Pfl egereform „vieles nicht bzw. 
anders als gewünscht beschlossen wurde“. Ursache hierfür sei das „fehlende 
Geld“ gewesen. Krauß will auch in Zukunft, dass „die Pfl egebedürftigen kri-
tisch hinterfragen, was Pfl ege tatsächlich kostet“. Eine feste Begrenzung der 
Eigenanteile könne dies nicht leisten, sagt Krauß. Wilfried Wesemann stellte 
dagegen klar, dass „es eine vollumfängliche Pfl egereform geben“ müsse. Einig
war man sich mit Blick auf die Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen ein-
jährigen Pfl egeassistenzausbildung.

Juli 2021 — Regionaldialog Niedersachsen

In Kooperation mit drei Partnern, der Diakonie in Niedersachsen, der Diako-
nie im Oldenburger Land und dem NEVAP fand der DEVAP-Regionaldialog 
Niedersachsen statt. In der Reihe der Regionaldialoge war dies bereits die 
9. Veranstaltung. Als Podiumsteilnehmer waren Uwe Schwarz (SPD) und Su-
sanne Schütz (FDP) vom Landtag Niedersachsen sowie Sabine Weber, Vorsit-
zende des NEVAP, und Wilfried Wesemann eingeladen. Letzterer sagte, dass 

„die Pfl egebranche die Waage halten muss zwischen Kritik am System und der 
positiven Darstellung des Berufes, um Auszubildende nicht vor einer Berufs-
wahl im Pfl egesektor abzuschrecken“.

Konträr standen sich SPD und FDP bei der Frage nach der Deckelung der 
Eigenanteile gegenüber. Die SPD fordert eine Bürgerversicherung, die Eigen-
anteile dann obsolet werden ließe. Die FDP will eine Erhöhung der Steuer-
zuschüsse und so eine Absenkung der Eigenanteile. Einig war man sich, die 
Reform 2021 „nur als ersten Schritt“ zu sehen.

Redaktionsschluss war Anfang August 2021.

R E G I O N A L D I A L O G E

Die Pfl egebedürftigen sollen weiter 
kritisch hinterfragen, was Pfl ege 
tatsächlich kostet. "Alexander Krauß

CDU, Mitglied des Bundestages

Die umfassende Reform muss schnell 
kommen. Es bleibt keine Zeit. "Sabine Weber

Vorsitzende des NEVAP 
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Pandemie hat systemische 
Unwucht
Diakonie-Mitarbeitende in 
der Altenpflege berichten über 
Pandemie-Erfahrungen

U M F R A G E

96%

85%

93%

60%

54%

80%

70%

53% 49%61%

90%

69%

wünschen sich eine 
Verbesserung der  
Rahmenbedingungen

der Pflegekräfte sorgen 
sich davor, andere zu 
infizieren, ohne es zu 
wissen

wünschen sich, dass 
sich nicht ständig die 
Vorgaben in der  
Pandemie ändern

der Pflegekräfte haben 
Angst, sich selbst anzu-
stecken

haben verstärkt Gefühle 
der Wut und des Ärgers

wünschen sich  
ausreichend Schutzklei-
dung und -ausrüstung

wollen nachhaltige 
Strukturveränderungen 
im Pflegebereich

der Pflegekräfte 
berichteten von einer 
verstärkten Personal-
knappheit (besonders in 
der stationären Pflege)

der Pflegekräfte fühlen 
sich während der  
Pandemie überfordert

der Befragten sind 
durch Konflikte im 
Pflegealltag emotional 
mehr belastet

sahen den Zusammen-
halt unter den  
Kolleg*innen motivie-
rend für die Arbeit

der Pflegekräfte gaben 
an, dass sich die Arbeit 
im Vergleich zu vor Coro- 
na-Zeiten verdichtet hat 
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Der Personalmangel wird von den Pflegekräften der Diakonie als das größte Hinder-
nis bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie empfunden. Dies ist ein zentrales  
Ergebnis der Umfrage der Diakonie und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionari-
sche Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) unter Mitarbeitenden in 
der Altenpflege. Die Umfrage fand im Oktober 2020 statt. Veröffentlich wurde diese am  
2. Dezember 2020.

66 Prozent der Befragten gaben an, 
dass der durch die Corona-Pandemie 
bedingte Personalausfall nur durch 
Mehrarbeit und eine Umverteilung 
von Personal innerhalb ihrer Einrich-
tung kompensiert werden kann.

25 Prozent der Befragten gaben an, 
dass Kolleginnen und Kollegen mit 
Covid-19 infiziert waren.

70 Prozent zufolge mussten Kollegin-
nen und Kollegen in ihrer Einrichtung 
wegen eines Corona-Verdachts in 
Quarantäne, was die Personallage 
zusätzlich erschwerte.

66% 25% 70%

Personalnotstand muss gelöst werden

Diakonie-Präsident Pfarrer Ulrich Lilie: „Die ohnehin angespannte 
Personallage in der Pflege wird durch die Corona-Pandemie dras-
tisch verschärft. Wenn in erheblichem Maße Personal durch Erkran-
kung oder Quarantänemaßnahmen ausfällt, wird es mehr als eng. 
Der großen Professionalität und dem konstant hohen Engagement 
der Pflegenden in der Diakonie verdanken wir, dass auch in dieser 
Ausnahmezeit die besonders gefährdeten Menschen in den Einrich-
tungen und Diensten der Altenhilfe weiter umsichtig und zugewandt 
versorgt werden. Die Pandemie unterstreicht, dass der Personalnot-
stand in der Pflege endlich gelöst werden muss. Der Kampf gegen die 
Pandemie darf nicht länger auf dem Rücken der Pflegekräfte und der 
ihnen anvertrauten Menschen ausgetragen werden.” 

Sorge vor Ansteckung

Die Pandemie wird von 85 Prozent der Beschäftigten in den Einrich-
tungen der Altenhilfe als große Belastung empfunden. Dabei treibt 
die Mitarbeitenden vor allem die Sorge um, sie könnten die ihnen an-
vertrauten Menschen anstecken. Im Frühjahr 2020 war der Mangel 
an Schutzausrüstung das größte Problem. Knapp 50 Prozent der Be-
fragten gab an, dass sie damals nicht einmal einen einfachen Mund-
Nasen-Schutz nutzen konnten. Noch seltener standen die vom RKI 
als Arbeitsschutz empfohlenen FFP2/3-Masken zur Verfügung.

Dass angesichts dieses 
dramatischen Mangels an Aus-
rüstung, die Altenhilfe-Einrichtun-
gen überhaupt arbeitsfähig waren 

– und sind – und es in der ersten 
Welle in rund 80 Prozent der 
Einrichtungen in der stationären 
Altenhilfe keine Infektionen gab, 
ist zuerst dem verantwortungs-
bewussten und professionellen 
Reagieren der Mitarbeitenden 
in den Einrichtungen zu 
verdanken.

Pfarrer Ulrich Lilie
Präsident der Diakonie Deutschland

"
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Schon ohne Pandemie benötigen 
die Pflegeheime deutschlandweit 
mehr als 100.000 zusätzliche 
Pflegekräfte. Unter Corona-
Bedingungen müssen alle Einrich-
tungen zusätzlich mit einem 
massiven Personalausfall 
klarkommen.

Alltag wird als Schicksalsgemeinschaft 
wahrgenommen

Die Studie macht ebenfalls deutlich: Die Kontaktreduzierungen und 
Besuchsbeschränkungen während des ersten Lockdowns dienten 
der Risikominimierung. Nach Ansicht von 93 Prozent der Befragten 
war dies zu Beginn der Pandemie wegen des Mangels an Schutzaus-
rüstung die einzig verbliebene Möglichkeit, um Bewohnerinnen und 
Bewohner zu schützen.

Der Alltag der Pflegenden und der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner seit Ausbruch der Pandemie wird als „Schicksalsgemeinschaft“ 
wahrgenommen. So gaben 63 Prozent der Befragten an, dass der 
Austausch untereinander intensiver war als vor der Pandemie, ob-
gleich weniger Zeit zur Verfügung stand. 61 Prozent der Mitarbeiten-
den gaben an, dass ihre Familie durch ihre berufliche Tätigkeit Nach-
teile in Kauf nehmen musste.

Kolleginnen und Kollegen geben Halt 
in der Pandemie

Die Studie fragte auch danach, wer oder was den Pflegenden in der 
Pandemie Halt und Orientierung gibt. Neben dem Austausch unter 
Kolleginnen und Kollegen sowie dem kollegialen Zusammenhalt sind 
dies in allererster Linie die Gespräche mit Familienangehörigen und 
dem Ehe- bzw. Lebenspartner (81 Prozent) sowie der Austausch im 
Freundeskreis (58 Prozent). Der Hälfte der Befragten sind zudem Oa-
senzeiten wichtig; ein Viertel findet in Gebet und spirituellen Alltags-
routinen Halt und Orientierung.

Bessere Arbeitsbedingungen anstatt Klatschen

Hart ins Gericht gehen die Befragten mit der Politik: Statt Klatschen 
und Balkonbotschaften fordern rund zwei Drittel der Befragten struk-
turelle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Bezahlung.

Die Studie unterstreicht daher, wie groß der Reformbedarf aus Sicht 
der Diakonie-Mitarbeitenden in der Pflege tatsächlich ist. Eine echte 
Reform der Pflegeversicherung, die den Personalmangel und die Ar-
beitsbedingungen in den Blick nimmt, ist aus ihrer Sicht der nächste 
dringend überfällige Schritt.

Gefordert: Pflegereform, die zu mehr Personal führt

Lilie: „Wir brauchen ein Pflegesystem, das die Pflegenden wirk-
lich fair behandelt. Es führt kein Weg vorbei an einer umfassenden 
Pflegereform, die zu mehr Personal in den Pflegeeinrichtungen und 

-diensten führt und die pflegebedürftige Menschen zugleich finanziell 
nicht überfordert. Durch gute Arbeitsbedingungen und eine faire Be-
zahlung lassen sich außerdem mehr junge Menschen und Berufsum-
steigerinnen und -umsteiger für den Pflegeberuf gewinnen.“

Hintergrund:

An der Erhebung nahmen 1.735 Mitarbeitende in stationären, teil-
stationären Einrichtungen, ambulanten Diensten und Hospizen der 
Diakonie in ganz Deutschland teil. Stattgefunden hat die Befragung 
im Zeitraum vom 2. bis zum 30. Oktober 2020.

Quelle: www.diakonie.de 
(Covid-19-Pflegestudie der Diakonie)

Prof. Dr. Heinz Rothgang
Gesundheitsökonom und Pflegeexperte,
Universität Bremen
Abteilungsleiter Gesundheit, Pflege und 
Alterssicherung am SOCIUM Forschungszentrum 
Ungleichheit und Sozialpolitik
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A S S I S T I E R T E R  S U I Z I D

INTERVIEW

Assistierter Suizid in 
der Altenhilfe?
Einrichtungen sind nicht 
darauf vorbereitet

Beim 5. Diakonischen Kamingespräch zum Thema „Assistierter 
Suizid im Kontext diakonischer Einrichtungen“ hat Dr. Bodo de Vries
den Impulsvortrag gehalten. Dr. de Vries promovierte in diesem Bereich 
und hielt den Vortrag auf der Grundlage seiner Expertise. Moderiert wurde 
das Gespräch von Wilfried Wesemann, Vorstandsvorsitzender des DEVAP.
Der DEVAP befi ndet sich aktuell auf dem Weg zu einer Meinungsbildung 
zum Assistierten Suizid

Das überraschende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
26.02.2020 zu § 217 StGB „Verbot der geschäftsmäßigen För-
derung der Beihilfe zum Suizid“ verpfl ichtet den Gesetzgeber 
zu Gesetzesänderungen. Demnach soll die Suizid-Assistenz 
grundsätzlich erlaubt werden; weder faktisch noch rechtlich 
ausgeschlossen werden soll das Recht auf Selbsttötung. Bei den 
Kamingesprächen des Diakonie Bundesverbandes zum Thema 

„Assistierter Suizid im Kontext diakonischer Einrichtungen“ ist 
es darum gegangen, dass sich diakonische Einrichtungen mit 
dem Wunsch nach Suizid-Assistenz auseinandersetzen müssen, 
unabhängig von der künftigen genauen Ausgestaltung der straf- 
und berufsrechtlichen Vorschriften.

Das überraschende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
26.02.2020 zu § 217 StGB „Verbot der geschäftsmäßigen För-
derung der Beihilfe zum Suizid“ verpfl ichtet den Gesetzgeber 
zu Gesetzesänderungen. Demnach soll die Suizid-Assistenz 
grundsätzlich erlaubt werden; weder faktisch noch rechtlich 
ausgeschlossen werden soll das Recht auf Selbsttötung. Bei den 
Kamingesprächen des Diakonie Bundesverbandes zum Thema 

„Assistierter Suizid im Kontext diakonischer Einrichtungen“ ist 
es darum gegangen, dass sich diakonische Einrichtungen mit 
dem Wunsch nach Suizid-Assistenz auseinandersetzen müssen, 
unabhängig von der künftigen genauen Ausgestaltung der straf- 
und berufsrechtlichen Vorschriften.
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Das Phänomen des Suizids führt 
zwangsläufi g zu einem Dilemma 
diakonischen Handelns.
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DEVAP: Herr Dr. de Vries, können Sie kurz schildern, wa-
rum dem Thema Suizid in der diakonischen Arbeit be-
sonders viel Aufmerksamkeit zukommen muss?

Dr. de Vries: Das Phänomen des Suizids führt zwangs-
läufi g zu einem Dilemma diakonischen Handelns. Einer-
seits weist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
auf allgemeines Persönlichkeitsrecht und den Ausdruck 
persönlicher Autonomie hin. Andererseits sind wir durch 
unser Handeln aufgefordert, die gesellschaftlich konst-
ruierten Ursachen einer lebensverneinenden Haltung in 
den Blick zu nehmen. Die soziologische Suizidforschung 
macht Selbsttötungen zu einem gesellschaftlichen Phä-
nomen, das sich nicht nur über die organisch-psychische 
Verfasstheit des Einzelnen verstehen lässt. Das diakoni-
sche Handeln muss somit immer die Würde und die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen.

DEVAP: Das Statistische Bundesamt geht dabei von 
rund 9.000 Suiziden im Jahr 2019 aus.

Dr. de Vries: Und vernachlässigt dabei die soziologi-
sche Perspektive. Aufgezeigt wird in den Statistiken nur 
das, was erkennbar ist. Die Missachtung ärztlicher An-
ordnungen und vor allem auch das gewollte Sterben im 
hohen Alter fallen nicht hierunter. Wir müssen von einer 
hohen Dunkelziffer ausgehen und dürfen bei der Deu-
tung der Suizidhandlung als Persönlichkeitsrecht auch 
nicht vergessen, das die ca. 100.000 Menschen, die man 
jährlich nach einem Suizidversuch medizinisch versorgt, 
ähnliche Handlungen kein zweites Mal durchführen.

DEVAP: Sie machen deutlich, dass wir Suizide auf meh-
reren Ebenen betrachten müssen.

Dr. de Vries: Unbedingt, der Suizid wird seit vielen Jahr-
hunderten als Handlungsoption einer lebensverneinen-
den Haltung und Positionierung thematisiert. Das greift 
zu kurz.

DEVAP: Dagegen wird der freie Wille sehr hoch einge-
stuft.

Dr. de Vries: In allen aktuellen Diskussionsentwürfen zu 
einem künftigen Gesetz ist dies der Fall, ergänzt mit ei-
ner medizinischen Indikation sowie einer Beratung und 
dem Ausschluss einer akuten psychischen Erkrankung. 
Lägen diese drei Voraussetzungen vor, so könnte die ak-
tive Suizidassistenz legitimiert werden.

DEVAP: Sie erheben Einspruch.

Dr. de Vries: Zu Recht, denn der Wunsch nach Suizid ist 
vielfach nicht nur eine individuelle Entscheidung. Häu-
fi g hat der Suizid mit Reaktion auf Lebensumstände und 
Motivationsgrundlagen jenseits der Individualität zu tun. 
Faktoren wie das Alter, verlorene Freiheit, die Furcht vor 
schwerer Krankheit und Schmerzen, Eifersucht, Miss-
handlungen, Zorn und Wut aber auch Bildung, Einsam-
keit und Isolation, Armut oder der Tod eines nahen 
Menschen können wesentlich sein. Nicht zu vergessen 
das Geschlecht. Bei der Suizidrate älterer Menschen 
liegt der Anteil der Männer doppelt so hoch wie der der 
Frauen.

DEVAP: Sind diese Faktoren zugleich auch Ansatzpunk-
te für eine Suizidprophylaxe?

Dr. de Vries: Unbedingt. Diese muss beispielsweise an 
den lebensverneinenden Haltungen älterer Menschen, 
an deren Rahmenbedingungen und deren Lebenswelten 
ansetzen, und an der in der Menschheitsgeschichte ein-
maligen neuen Lebensphase Alter.
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Häufi g hat der Suizid mit Reaktion 
auf Lebensumstände und Motiva-
tionsgrundlagen jenseits der Indivi-
dualität zu tun.
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DEVAP: Mit unmittelbaren Folgen für die diakonische 
Arbeit.

Dr. de Vries: Ja, bei älteren Menschen entwickelt sich 
eine erhöhte suizidale Neigung. Die Anzahl der Suizide 
älterer Menschen wird künftig steigen. Da die Suizid-
rate mit dem Lebensalter linear ansteigt, werden auch 
die Strukturen und Einrichtungen der diakonischen 
Altenhilfe häufi ger mit Suizidenten und lebensvernei-
nenden Haltungen Älterer konfrontiert werden. Dies 
gilt allerdings nicht zwangsläufi g und umfassend nur 
für die deutsche stationäre Altenhilfe. Die Niederlande 
haben bereits ähnliche gesetzliche Vorgaben, die sehr 
den nunmehr in Deutschland angestrebten Vorausset-
zungen entsprechen. Über 90 Prozent der assistierten 
Suizide vollziehen sich auf der Grundlage von schweren 
Erkrankungen wie beispielsweise Krebs, Parkinson und 
MS. Die Sterbeorte in den Niederlanden deuten auch die 
Betroffenheit und die mögliche Einbindung der Mitarbei-
ter in assistierte Suizide an. So werden ca. 4 Prozent der 
assistierten Suizide in den Niederlanden in Pflegeein-
richtungen vollzogen, über 80 Prozent in der häuslichen 
Versorgung. Eine Übertragung dieser Erfahrungen macht 
deutlich, dass die ambulanten Versorgungsstrukturen in 
Deutschland mit der Fragestellung besonders konfron-
tiert sein könnten.

Wir benötigen die Platzierung klarer 
Strukturen neben der Altenhilfe, die 
verantwortungsvoll mit allen Fragen 
des assistierenden Suizidfalles um-
gehen kann.

"

DEVAP: Die gesellschaftlichen Ursachen der Suizidalität 
bedeuten auch, dass wir die Frage des Alters neu in den 
Blick nehmen müssen.

Dr. de Vries: Die Entpflichtung von Erwerbs- und Fami-
lienarbeit ist die Grundlage für die historisch neue Le-
bensphase Alter. Es fehlen für diese Lebenszeit jedoch 
die gesellschaftlichen Strukturen, die Lebenszufrieden-
heit, -sinn und hinreichend Erfüllung hervorbringen, 
wenn man diese Fragestellung aus der Perspektive der 
Alterssuizide betrachtet. Hierbei muss berücksichtigt 
werden, das die wenigsten Alterssuizide in Kontexten 
von Pflegebedürftigkeit oder schweren Erkrankungen 
erfolgen.

DEVAP: Was bedeutet dies letztlich für die Pflege?

Dr. de Vries: Ein assistierter Suizid in diakonischen 
Einrichtungen der Altenhilfe würde zu einer Rollendif-
fusion in der Pflege und ihrer Mitarbeiter führen. Die 
Verwirrung steigt. Die Unsicherheiten nehmen zu. Das 
Pflegeverständnis ist nicht auf assistierten Suizid aus-
gerichtet und darf es auch nicht sein. Der Pflege würden 
zusätzliche Verantwortungen aufgebürdet, neben der 
bestehenden Finalpflege, Hospizarbeit und palliativen 
Versorgung. Das führt aus meiner Sicht zu einer Erosion 
der Grenzen zwischen passiver und aktiver Sterbehilfe.

DEVAP: Dabei ist bereits heute vieles schwer einzuord-
nen.

Dr. de Vries: Demenz ist eine akute und latente psychi-
sche Störung, in Facetten lebensverneinend. Würde dies 
bereits ausreichen, um bei einem Suizid zu assistieren? 
Solche Fragestellungen sind hochkritisch. Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen hierbei klare 
Hilfestellungen, wie sie reagieren sollen.

DEVAP: Und darüber hinaus …

Dr. de Vries: … die Platzierung klarer Strukturen neben 
der Altenhilfe, die verantwortungsvoll mit allen Fragen 
des assistierenden Suizidfalles umgehen kann. Die be-
stehenden Einrichtungen der Altenhilfe können dies 
nicht leisten. Der Gesetzgeber muss dies bei seiner Um-
setzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils unab-
dingbar berücksichtigen.

A S S I S T I E R T E R  S U I Z I D

217 StGB 
„Verbot der 
geschäftsmäßigen 
Förderung der 
Beihilfe zum 
Suizid“
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Digitalisierung 
in der Pfl ege  
Schlusslicht mit Zukunft
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D I G I T A L I S I E R U N G

Die Digitalisierung ist eine zentrale Entwicklung 
unserer Zeit, so begründet der 8. Altersbericht, 
warum er sich mit „Ältere Menschen und Digitali-
sierung“ befasst.

Der DEVAP hat in seinem im Oktober 2020 veröffent-
lichten „Strategiepapier Altenarbeit und Pfl ege 
2021 bis 2025“ in seinen 7 Forderungen „Chancen der 
Digitalisierung nutzen: Unterstützen nicht erset-
zen!“ aufgenommen und fordert in seiner "Roadmap 
für die Pfl ege" durch alle 4 Phasen hindurch die 
Digitalisierung gerade auch als Bestandteil poli-
tischer Maßnahmen aufzunehmen, um gleichwertige 
Lebensverhältnisse zu entwickeln.  
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PDF Download
Positionspapier
Verbändebündnis 
Digitalisierung Pflege

1 Gematik (Gesellschaft für Telema-
tikanwendungen der Gesundheits-
karte mbH)

2 Der health innovation hub (hih) 
ist ein Projekt des Bundesminister-
iums für Gesundheit, das die Funk-
tion eines interdisziplinären Ex-
perten-Think-Tanks und Sparring
Partners für das Bundesminister-
ium für Gesundheit [1] mit Fokus 
auf das Thema Digitalisierung im 
Gesundheitswesen einnimmt.

Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe der Regionaldialoge, in welchem der DEVAP die Prio-
risierung der Teilnehmenden der 7 Forderungen des DEVAP abfragt, rangiert die Digitalisie-
rung jedoch regelhaft als „Schlusslicht“, was diesem Beitrag auch den Titel verleiht. Woran 
liegt das?

Einerseits sicher daran, dass weitere brennende Themen wie die Personalbemessung und die 
Begrenzung des Eigenanteils immer führend in der Abfrage der Wichtigkeit sind. Andererseits 
vermutlich aber auch an dem mehr als besonderen Jahr, dass von der Erwartung einer Pfle-
gereform mit seinen unterschiedlichen Phasen von Eckpunktepapier über Arbeitspapier bis 
zu den Änderungsanträgen geprägt war. Hier waren nicht nur das parlamentarische Verfahren 
und die Informationspolitik durchaus außergewöhnlich. Schlussendlich gehört die Weiterent-
wicklung der Digitalisierung der Pflege in den Änderungsanträgen zum GVWG ebenfalls zu 
den vernachlässigten Themen. In der kommenden Legislatur ist nach Auffassung des DEVAP 
auch hier deutlich nachzubessern. Der DEVAP misst daher diesem Thema nach wie vor eine 
wichtige Rolle zu. 

Eines ist gewiss: Die Digitalisierung wird 
nicht nur kommen, sondern ist an vielen Stel-
len bereits da, in abgestuften Entwicklungs-
graden und mit unterschiedlichem Nutzen. 

Gerade jetzt gilt es, die Weiterentwicklung aufmerksam und mit dem Blick der Langzeitpflege 
nicht nur mitzuverfolgen, sondern auch mitzugestalten. Wie kann wirklich ein assistiver und 
administrativer Nutzen erzielt werden? 

Welchen Beitrag kann Digitalisierung zu der 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in der Pfl ege leisten?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist der DEVAP einerseits mit seiner AG Digitalisierung in der 
Mitgliedschaft aktiv, andererseits hat er sich einem Digital Bündnis bestehend aus 7 Verbän-
den als Gründungsmitglied aufgestellt. 

Die Vielfalt und die unterschiedlichen Blickwinkel machen diesen Zusammenschluss ver-
schiedener Verbände zu einem zentralen Thema aus. Das Bündnis bietet sich als kompeten-
ter Ansprechpartner gegenüber Politik wie anderen relevanten Playern (Gematik1, hih2 etc.) 
an, um in der kommenden Legislatur dieses wichtige Thema bereits im Koalitionsvertrag mit 
der konkreten Forderung eines nationalen Strategieplanes für die Digitalisierung in der Pflege 
zu verankern. 

Auch vor diesem Hintergrund blicken wir gespannt auf die Wahl im September, welche Akteu-
re werden den Koalitionsvertrag gestalten und abschließen? Zu dem Aushandlungsprozess 
der Gesellschaft „WAS IST UNS PFLEGE WERT?!“ gehört auch der Aspekt des Auf- und Aus-
baus digitaler Teilhabe pflegender und zu pflegenden Menschen und wie viel es kosten sollte/
muss und darf, mit einem tragfähigen Konzept für die Pflege in die Zukunft zu gehen. Wichtig 
ist uns dabei, dass die Prozesse vom Menschen her und als Ganzes gedacht und nicht institu-
tionell überorganisiert werden.

Festzustellen ist, dass es nach wie vor viele offene Fragen bei der Weiterentwicklung der Di-
gitalisierung in der Pflege gibt. Mit Blick auf die Wahl muss das Ziel erreicht werden, dass 
Pflege mit einer wichtigen Stimme mit am Tisch sitzt, wenn über Pflege beraten wird und 
diese Fragen beantwortet werden. 



Pflege fragt, Politik antwortet: 

#WÄHLTPFLEGE
Am 12. Mai 2021 fand der Internationale Tag der Pflegenden schon zum 
zweiten Mal im Pandemie-Modus statt. Die Diakonie Deutschland und der 
DEVAP haben deshalb digitale Aktionen zum Motto „Pflege fragt – Politik 
antwortet“ gestartet. Im Rahmen einer Social-Media-Kampagne wurden 
Politikerinnen und Politiker gebeten, Fragen von Pflegekräften zu beant-
worten. Alle Aktionen laufen unter dem Hashtag #wähltpflege. 

KAMPAGNE

T A G  D E R  P F L E G E N D E N

AUTORIN  ·  Katharina Voß
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„Wann werden Pflegekräfte endlich mehr Zeit für die pflegebedürfti-
gen Menschen haben? Wie kann die Arbeit in der Pflege attraktiver 
und wie können mehr Pflegekräfte gewonnen werden? Was wird zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege getan?
Nach dem Applaus für die Pflege im Bundestag warten die Pflege-
kräfte und die zahlreichen diakonischen Pflegeeinrichtungen nach 
wie vor auf Antworten und vor allen Dingen auf konkrete und nach-
haltige Maßnahmen.
Deshalb war es uns wichtig, die Pflegekräfte selbst zu Wort kommen 
zu lassen. Sie haben ihre Fragen direkt an die Politik gerichtet“, be-
tont Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, 
bei der Vorstellung der Social-Media-Aktion #wähltpflege zum Inter-
nationalen Tag der Pflegenden.

„Es wurde die historische Chance verpasst, eine mutige und um-
fassende Pflegereform umzusetzen. Die Pflegekräfte sind eine der 
wichtigsten Stützen bei der Überwindung der Pandemie. Sie waren 
über Monate oft die einzigen Bezugspersonen für die pflegebedürf-
tigen Menschen in den Pflegeheimen und in der ambulanten Pflege. 
Die Pflegenden haben Einsamkeit überwunden, für Sicherheit ge-
sorgt, Digitalisierung befördert und das alles in ihre professionelle 
Pflegearbeit integriert. Sie haben neben Applaus und einmaligen 
Prämien eine Entlastung bei ihrer schweren Arbeit und echte An-
erkennung verdient. 
Pflege darf aber kein Wahlkampfthema sein, sondern bedarf einer 
langfristigen, legislaturübergreifenden Reform. ´Teilreförmchen´ 
machen das Pflegesystem nur instabiler.“

Gemeinsam haben sich Diakonie Deutschland 
und der DEVAP positioniert. 

machen das Pflegesystem nur instabiler.“

Wilfried Wesemann
Vorstandsvorsitzender DEVAP e.V.

Maria Loheide
Vorstand DEVAP e.V.

nationalen Tag der Pflegenden.

Maria Loheide
Vorstand DEVAP e.V.

©  Fotos: DEVAP
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Vorlage Endbericht/Abnahme

Zustimmung des Bundes und der Länder

Roadmap zur Umsetzung

Erprobungsverfahren in ausgewählten Einrichtungen

Gesetzliche Voraussetzungen schaffen

Finanzierungskonzept der Pflegeversicherung

Komplette Refi nanzierung der zusätzlichen Kosten

Unterstützung zur Umsetzung des Verfahrens 
vor Ort (Bund und Länder)

Hebung strukturbedingter Potenziale

Maßnahmen zur Organisationsentwicklung

Maßnahmen zur Personalentwicklung

Neudefi nition der Aufgaben von Fach- und 
Assistenzkräften

Einheitliche Aus- und Fortbildung der 
Assistenzberufe

Digitalisierung der Pflege umsetzen

Suche/Einstellung von Personal mit Start in den 
Assistenzberufen

Aus Sicht des DEVAP
Checkliste „Neues Personalbemessungsverfahren“
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Diese Checkliste gab es bereits vor einem Jahr 
im DEVAP Impuls 2020. Damals ganz ohne Haken. 
Sehen Sie, wie der Stand jetzt ist.



Was gilt es im Folgenden zu beachten?

Die Personalbemessung kommt für die stationäre Langzeitpflege. Wir sehen uns 
hier zunächst die „Roadmap zur Verbesserung der Personalsituation in der Pfle-
ge und zur schrittweisen Einführung eines Personalbemessungsverfahrens für 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen“ an. Danach geht es um das Anfang Mai 2021 
eingeleitete Gesetzgebungsverfahren, für eine aus Sicht des DEVAP zu kleinen 
Pflegereform.

Ein kurzer Blick zurück.

Grundlage der Roadmap und des Gesetzgebungsverfahrens ist das von der Uni-
versität Bremen unter Leitung von Prof. Dr. Heinz Rothgang entwickelte Verfahren 
zur bundesweit einheitlichen Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen. Dieses 
haben wir Ihnen ausführlich im DEVAP Impuls 2020 (Seite 46 ff) vorgestellt. Ins-
gesamt liegt demnach der Personalmehrbedarf in der stationären Langzeitpflege 
im Schnitt bei 36 Prozent, verteilt auf Pflegefachpersonen (plus 3,5 Prozent) und 
Assistenzkräfte (plus 69 Prozent).

Im Folgenden geht es um das Personalbemessungsverfahren in 
der stationären Altenpflege. Erstmals sollen Pflegeheime bun-
desweit einheitliche Personalschlüssel bekommen.

Das ist richtig so! Der DEVAP hat dies seit langem gefordert. Denn 
nicht nachvollziehbar ist es, dass wir eine einheitliche Pflegever-
sicherung mit einheitlichen Leistungsbeträgen haben, aber die 
Personalausstattung je nach Bundesland enorm voneinander ab-
weicht. So muss beispielsweise die gleiche Arbeit in Mecklen-
burg-Vorpommern mit 20 Prozent weniger Kolleginnen und Kolle-
gen erledigt werden, als dies in Bayern der Fall ist.

P F L E G E P E R S O N A L



1. Januar 2021
Erste Personalausbaustufe mit 20.000 zu-
sätzlichen Pflegehilfs- und Assistenzkräften. 
Dies entspreche rd. 20% des zusätzlichen 
Personalbedarfs an Pflegehilfs- und -assis-
tenzkräften auf Grundlage des Algorithmus 
1.0 bei der aktuellen Anzahl der Pflegebe-
dürftigen.

2. Halbjahr 2021
Inkrafttreten gesetzlicher Regelungen zur 
Umsetzung der Roadmap. Entwicklung und 
Erprobung der Konzepte in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen mit einer am Algorith-
mus 1.0 orientierten Personalausstattung.

1. Juli 2023
Zweite Personalausbaustufe. Begleitende 
flächendeckende Implementation von Maß-
nahmen der Personal- und Organisations-
entwicklung in vollstationären Pflegeein-
richtungen.

Ende 2024
Vorlage der Berichte und der Empfehlungen 
für einen Algorithmus 2.0.

2025
Prüfung weiterer Personalausbaustufen 
in Abhängigkeit von den Ergebnissen der 
begleitenden Evaluation und der Lage am 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Flächen-
deckende Umsetzung des Personalbemes-
sungsverfahrens unter Berücksichtigung 
eines Algorithmus 2.0 auf gesetzlicher 
Grundlage.

Das Personalbemessungsverfahren soll ver-
bindlich, aber schrittweise, eingeführt wer-
den. Dies wird eng durch Maßnahmen der 
Personal- und Organisationsentwicklung 
begleitet.

Die Personalausstattung vollstationärer 
Pflegeeinrichtungen wird weiter verbessert. 
Zu den 13.000 Stellen für Pflegefachperso-
nen kommen seit dem 1. Januar 2021 in der 
ersten Personalausbaustufe 20.000 Stellen 
für Pflegehilfs- und Assistenzpersonen hin-
zu. Die zweite Personalausbaustufe soll zum 
1. Juli 2023 starten. Ziel ist die Angleichung 
der unterschiedlichen Personalausstattun-
gen in den Ländern. Zu prüfen ist eine dritte 
Stufe ab dem Jahr 2025.

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer sollen 
ausgebildet und qualifi ziert werden, Pflege-
fachpersonen sollen gewonnen werden. Die 
Länder sollen auf eine Harmonisierung der 
Helfer- und Assistenzausbildung in der Pfle-
ge hinwirken.

Erprobt werden soll der Algorithmus 1.0 
(Annahme einer Effi zienzreserve in den Ein-
richtungen) und die kompetenzorientierte 
Aufgabenverteilung. Geschaffen werden 
sollen Konzepte für die begleitende Orga-
nisations- und Personalentwicklung sowie 
Digitalisierung und Technikeinsatz.

Wirksame flächendeckende Umsetzung des 
Personalbemessungsverfahrens sichern.
Ausrichtung des Pflegesatzrechts auf das 
neue Personalbemessungsverfahren. Über-
führung aller gesonderten Vergütungszu-
schläge in den Personalausbaustufen in 
das allgemeine Vertragsrecht. Gesetzliche 
Regelung wird geschaffen, dass über die im 
Rahmen des Personalbemessungsverfah-
rens ermittelten Stellen hinaus vorhandene 
Fachkräfte in den Einrichtungen tätig blei-
ben können.

01

02

03

04

05

Roadmap. 
Eckdaten 

Quelle: 
Bundesgesundheitsministerium, Februar 2021

Roadmap. 
Der Zeitplan 
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Roadmap zur Umsetzung 
des Personalbemessungsverfahrens

Vorgelegt wurde die Roadmap für die Umsetzung des neuen Perso-
nalbemessungsverfahrens (PeBeM) in der Langzeitpflege im Februar 
2021 vom Bundesgesundheitsministerium.

Von Beginn an ist klar: Es wird ein Langstreckenlauf. Das neue Ver-
fahren soll vollständig erst im Jahr 2025 zum Tragen kommen.

Was ist für den ambulanten Bereich geplant?

Für ambulante Pflegeeinrichtungen hat das PeBeM-Projekt ergeben, 
dass ein Personalbemessungsverfahren wie im stationären Bereich 
nicht möglich sei, heißt es in der Roadmap. Zentral sei im ambulan-
ten Bereich vor allem, die Versorgung auch zukünftig sicherzustellen.

Ambulante Dienste sollen in die Lage versetzt werden, auch im Ver-
gleich zu anderen Versorgungsbereichen, beruflich Pflegende zu 
halten und zu gewinnen. Empfohlen wird, Ansätze einer veränderten 
Leistungserbringung (auch im Sinne einer Personal- und Organisa-
tionsentwicklung und unter Berücksichtigung eines zielgerichteten 
Technikeinsatzes) zu prüfen. Dies mit dem Ziel, beruflich Pflegende 
in der ambulanten Pflege von einer verstärkten Arbeitsverdichtung 
zu entlasten.

Geprüft werden derzeit Möglichkeiten der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit, wie die ambulante Pflege dadurch entlastet werden 
könne. Aufgaben sollten eigenständiger und unbürokratischer wahr-
genommen werden können, z. B. im Bereich von Verordnungen. Ers-
te Ergebnisse sollen noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich um-
gesetzt werden. Die Ergebnisse einer Literaturstudie sollen bis zum 
Sommer 2021 vorliegen.

P F L E G E P E R S O N A L

Was steht im Gesetz?

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung und somit die Pflegereform Mitte Juni 2021 
beschlossen. Der Bundesrat folgte kurz darauf.

Mit Bestandteil der Pflegereform ist die Einführung eines bundesein-
heitlichen Personalbemessungsverfahrens in einem neu gefassten § 
113 c SGB XI (Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen). 

Dieses sieht ab dem 1. Juli 2023 Personalanhaltswerte nach Pflege-
graden unterteilt für

– Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung,
– Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich geregelter Helfer- oder 
 Assistenzausbildung in der Pflege mit einer Ausbildungsdauer 
 von mindestens einem Jahr und

– für Fachkraftpersonal 

vor. Damit werde laut dem Gesetzgeber in dieser 2. Stufe der Umset-
zung des Personalbemessungsverfahrens rund 40 Prozent dessen 
an Mehr-Personal umgesetzt, was das Personalbemessungs-Projekt 
unter Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen errechnet 
hat. 
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Personalanhaltswerte und Pflegesatzvereinbarung

Ab 1. Juli 2023 kann in den Pflegesatzvereinbarungen nach § 84 SGB 
XI für vollstationäre Pflegeeinrichtungen höchstens die sich aus den 
Personalanhaltswerten ergebende Personalausstattung im Bereich 
Pflege und Betreuung vereinbart werden.

Sieht die bestehende Pflegesatzvereinbarung bereits eine darüber 
hinausgehende Personalausstattung vor und wird diese entspre-
chend von der Pflegeeinrichtung vorgehalten, können die Personal-
anhaltswerte überschritten werden.

Ebenso ist eine Überschreitung möglich, wenn die Pflegeeinrichtung 
sachliche Gründe hierfür darlegen kann.

Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen

Sofern Pflegeeinrichtungen eine personelle Ausstattung im Bereich 
Pflege und Betreuung vereinbaren, die über die mindesten zu verein-
barende personelle Ausstattung hinausgeht,

1. soll die Pflegeeinrichtung Maßnahmen der Personal- und 
 Organisationsentwicklung durchführen

2. kann die Pflegeeinrichtung für die höheren Stellenanteile auch
 Pflegehilfskraftpersonal vorhalten, das folgende Ausbildungen 
 berufsbegleitend absolviert:

 a) Ausbildungen, die die von der Arbeits- und Sozialminister-
  konferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 
  2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte 
  für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu 
  Assistenz- und Helferberufen in der Pflege" erfüllen,

 b) eine Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz.
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Weitere Personalanhaltswerte

In den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI wird ab 1. Juli 2023 für 
die vollstationäre Pflege u.a. geregelt:

– Anteil der ausgebildeten Fachkräfte für den Bereich Pflege und 
 Betreuung; dabei sind die Pflegesituation in der Nacht sowie 
 Besonderheiten in Bezug auf Einrichtungsgrößen und -konzep-
 tion einzubeziehen

– besondere Personalbedarfe u.a. für die Pflegedienstleitung,  
 Qualitätsbeauftragte und Praxisanleitung

– erforderlichen Qualifikationen für das Pflege- und Betreuungs-
 personal; neben Pflegefachkräften können auch andere Fach- 
 kräfte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich vorgehalten 
 werden

– eine mögliche weitere Unterteilung der Personalanhaltswerte 
 nach Qualifikationen.

Übernahme externe Finanzierung von Personal

Ab dem 1. Juli 2023 können Anträge auf Vergütungszuschläge zur 
Finanzierung von zusätzlichen Fachkräften (13.000) und von zusätz-
lichen Pflegehilfskräften (20.000) jeweils nicht mehr gestellt werden.

Vor dem 1. Juli 2023 beschiedene oder vereinbarte Vergütungszu-
schläge werden bis spätestens 31. Dezember 2025 in die Pflegesät-
ze übertragen.

Prüfung des Bundesgesundheitsministeriums

Das Bundesministerium für Gesundheit prüft mit dem Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, ob eine Anpassung der Personal-
anhaltswerte möglich und notwendig ist. Der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen legt hierfür bis spätestens zum 1. April 2025 die 
zur Prüfung erforderlichen Daten und Ergebnisse vor.

Die Prüfung erfolgt insbesondere im Hinblick auf

1. die Erkenntnisse aus der wissenschaftlich gestützten Begleitung 
 der Einführung und Weiterentwicklung des wissenschaftlich 
 fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Perso- 
 nalbedarfs in vollstationären Pflegeeinrichtungen

2. die in den Ländern durchschnittlich im Rahmen der neuen 
 Personalbemessung vereinbarte personelle Ausstattung mit 
 Pflege- und Betreuungspersonal, die über die mindestens zu 
 vereinbarende personelle Ausstattung hinausgeht, und

3. die Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation im Pflegebereich.

Die Bundesregierung legt dann spätestens sechs Monaten nach 
der Vorlage durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat einen Bericht über das Er-
gebnis der Prüfung sowie einen Vorschlag für die weitere Umsetzung 
des Personalbemessungsverfahrens nach qualitativen und quantita-
tiven Maßstäben für vollstationäre Pflegeeinrichtungen vor.



Nachgefragt
Die Begrenzung der 
Eigenanteile ist für die 
Umsetzung der 
Personalbemessung 
grundlegend

Wir haben zum Personalbemessungs-
verfahren und zu dessen Umsetzung 
beim DEVAP-Vorstandsvorsitzenden, 
Wilfried Wesemann, nachgefragt und 
um seine Einschätzung gebeten:

INTERVIEW

DEVAP: Sind Sie zufrieden mit der Personalbemessung, Herr Wese-
mann?

Wilfried Wesemann: Grundsätzlich ja, erstmalig werden für ganz 
Deutschland einheitliche Personalrichtwerte für die vollstationä-
re Pflege festgelegt. Das fordert der DEVAP bereits seit langem. Es 
macht Sinn und sorgt dafür, dass die Lebensverhältnisse auch in der 
Pflege gleichwertiger werden. Zumindest was die Personalausstat-
tung angeht.

DEVAP: Es gibt dennoch Knackpunkte. Darf über diese Werte hinaus 
Personal vereinbart werden?

Wilfried Wesemann: Zunächst, die Richtwerte gelten ab Juli 2023 als 
Verhandlungsgrundlage, bis zu der in den Pflegesatzvereinbarungen 
höchstens die sich aus den Personalanhaltswerten ergebende Perso-
nalausstattung im Bereich Pflege und Betreuung vereinbart werden 
kann. Gibt es bereits bestehende höhere Personalwerte, und dies gilt 
für viele Bundesländer, sollen diese fortgelten. Auch kann der Wert 
überschritten werden, wenn sachliche Gründe dafür vorliegen.
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DEVAP: Die Personalschlüssel bleiben also Verhandlungssache. 
Sorgt das nicht für Stress in den Verhandlungen mit den Pflegekas-
sen und Sozialhilfeträgern?

Wilfried Wesemann: Die von uns geforderte deutliche Formulierung 
des Bestandsschutzes bei bereits über den im neuen § 113 c Abs. 1
SGB XI festgesetzten Werten ist im Gesetz aufgenommen. Hoffen 
wir, dass damit die sonst erwarteten schwierigen Verhandlungen 
ausbleiben. Das bleibt aber abzuwarten.

Benötigt wird ein im 
Gesetz eindeutig formulierter 
Bestandsschutz.

"
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DEVAP: Und darüber hinaus?

Wilfried Wesemann: In einigen Bundesländern wird es zu Erhöhun-
gen der Personalschlüssel kommen. Das ist ausdrücklich zu be-
grüßen, kostet aber Geld. Zusammen mit der Strukturreform muss 
daher eine umfassende Finanzreform kommen. Will man mehr Per-
sonal und dessen Refi nanzierung sichern, dann müssen die Eigen-
anteile für die Pflegebedürftigen begrenzt werden.
Doch genau an dieser Stelle bleibt der Gesetzgeber die wesentlichs-
ten Antworten schuldig. So wird der fi nanzielle Eigenanteil in voll-
stationären Pflegeinrichtungen nur prozentual begrenzt. Das ist zu 
wenig. 

Auch fehlen Leistungsanpassungen, es fehlt die Dynamisierung. Den 
Pflegebedürftigen wird das Mehr an Personal fi nanziell aufgebürdet. 
Dies lehnt der DEVAP entschieden ab.

DEVAP: Also sucht man nach Einsparungsmöglichkeiten. Müssen die 
Einrichtungen beweisen, dass sie ihr Personal gut organisiert einset-
zen?

Wilfried Wesemann: Der Personal- und Organisationsentwicklung in 
den stationären Einrichtungen der Altenhilfe wird eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung der neuen Personalbemessung zukommen. Sie 
darf jedoch kein Argument dafür sein, dass benötigte Personalmeh-
rungen durch die Kostenträger verhindert werden.

DEVAP: In der Roadmap zur Umsetzung des Personalbemessungs-
systems liest man dennoch von der „Annahme einer Effi zienzreserve 
in den Einrichtungen“.

Wilfried Wesemann: Das Verhalten der Kostenträger werden wir als 
DEVAP sehr genau beobachten. Die Roadmap führt an dieser Stelle 
aus, dass es zu einer Unterstützung der Einrichtungen durch Konzep-
te für die begleitende Organisations- und Personalentwicklung sowie 
durch Digitalisierung und Technikeinsatz kommt.

DEVAP: Wie zuversichtlich sind Sie, dass es überhaupt genügend 
Personal für die Umsetzung des neuen Personalbemessungssys-
tems gibt?

Wilfried Wesemann: Meine Zuversicht ist gering. Die Ausgangslage 
ist klar, das Pflegestellenprogramm der Bundesregierung für das 
Fachpersonal ist gescheitert. Wie es im Stellenprogramm im Assis-
tenzbereich aussieht, ist noch nicht mit Zahlen hinterlegt. Fakt ist 
jedoch, dass wir nach wie vor in jedem Bundesland unterschiedliche 
Regelungen hinsichtlich der Assistenz- und Helferausbildung haben. 
Hier haben die Länder seit ihren Beschlüssen von 2012, 2013 und 
2016 keine Einheitlichkeit hinbekommen. Und genau aus diesem 
Bereich sollen sechs von sieben neuen Pflegemitarbeitern kommen.

Der DEVAP hätte sich an 
dieser Stelle einen festen Deckel 
gewünscht.

"
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DEVAP: Werden Sonderregelungen benötigt?

Wilfried Wesemann: Zu berücksichtigen ist, dass die geplanten Per-
sonalausbaustufen längere Zeit im vollen Gange sein werden. Wir 
hoffen sehr, dass dies schnell erreicht werden kann. Sicher ist das 
aber nicht, da hierfür auch die schulischen Ausbildungskapazitäten 
in den Ländern zur Verfügung stehen müssen. Sinnvoll ist es, gesetz-
liche Verpflichtungen der Einrichtungen daran zu koppeln.
Insgesamt ist eine gesetzlich vorgeschriebene Umsetzung zum 1. 
Juli 2023 ohne Berücksichtigung einer längeren Konvergenzphase 
kaum vorstellbar.

DEVAP: Wesentlich mehr Mitarbeiter in der Assistenz wirft das ge-
samte Personalgefüge in den Einrichtungen durcheinander. Jahre-
lange Routinen gelten nicht mehr. Ist das zu schaffen?

Wilfried Wesemann: Es wird in der Tat eine völlig andere Gewichtung 
zwischen Fach- und Hilfskräften in den Einrichtungen geben. Das 
erfordert eine komplette Neuordnung des professionellen Miteinan-
ders und bringt eine veränderte Aufteilung der bisherigen Aufgaben 
und Tätigkeiten mit sich. Wir alle sind dazu aufgefordert, uns hiermit 
schnellstmöglich zu beschäftigen.

DEVAP: Weiterer Knackpunkt. Den letzten Schritt der Umsetzung 
knüpft der Gesetzgeber an Bedingungen.

Wilfried Wesemann: Spätestens ab dem 1. April 2025 soll durch die
Bundesministerien für Gesundheit, für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
geprüft werden, ob eine Erhöhung der Personalanhaltswerte im Be-
reich Pflege und Betreuung möglich und notwendig ist. Ein Kriterium 
soll die Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation im Pflegebereich 
sein. Ein solches Kriterium macht wirklich keinen Sinn.

DEVAP: Viel wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verspro-
chen. Mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt hatten Sie 
vorhin gesagt, dass dies nicht in allen Bundesländern zutrifft. Das 
sorgt für Enttäuschung.

Wilfried Wesemann: Der Gesetzgeber hat es versäumt, die Einfüh-
rung des Personalausbaukonzeptes an eine gute Kommunikation zu 
koppeln. So ist z.B. nicht allen klar, dass es ein Personalbemessungs-
system ist, welches sich ausschließlich auf Pflegekräfte bezieht.

Auch ist es Fakt, dass das Konzept so nicht allen Pflegeeinrichtungen 
zu mehr Pflegepersonal verhilft, sondern lediglich der Status Quo ge-
sichert ist. Außerdem darf das neue System nicht zum Wegfall von 
Betreuungs- und Hauswirtschaftskräften und anderer Funktionsstel-
len führen.

Diese drei Punkte müssen vom Gesetzgeber klar benannt und die 
Zurückhaltung der Einrichtungen ernst genommen werden. Dennoch 
befürchte ich, dass die Skepsis in den Einrichtungen, ob die Arbeits-
bedingungen tatsächlich besser werden, vielfach bleiben wird.



September 2020 

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der 
Pflegebranche (BVAP) und die Gewerkschaft  
ver.di haben sich auf einen gemeinsamen Ver- 
handlungsstand für einen Tarifvertrag geeinigt. 
Dieser regelt Mindestbedingungen für die Alten-
pflege und soll allgemeinverbindlich erklärt wer-
den

Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen von Caritas  
und Diakonie sollen nun angehört werden.

Der bpa und der VDAB mahnen: „Die Pflege 
braucht keinen Zwangstarif“.

Oktober 2020

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt im 
Deutschen Bundestag: „Wir haben eine Riesen-
chance. Wenn der Antrag auf Allgemeinverbind-
lichkeit auf meinen Schreibtisch kommt und die 
Voraussetzungen erfüllt sind, dann bin ich je-
mand, der nicht zögert, sondern der dafür sorgt, 
dass wir endlich einen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag in der Altenpflege bekommen".

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung 
äußert sich zurückhaltend zum Thema „All-
gemeinverbindlicher Tarifvertrag“. Bei „Leibniz 
debattiert – Zukunft der Pflege“ sagte er: „Wenn 

Tarifvertrag
Gescheitert. 
Wie ist es dazu gekommen? 
Was waren die Argumente? 
Wie geht es weiter?

A L T E N P F L E G E

AUTOR  ·  Michael Schulz

Die Position des DEVAP ist klar. Wir stehen für eine gute Bezahlung in der Pflege, die 
dann aber auch von den Kostenträgern refinanziert werden muss. Der vorgeschla-
gene Tarifvertrag für die Altenpflege hätte der Diakonie sicherlich nicht geschadet. 
Dennoch sind die Gründe für die Ablehnungen nachvollziehbar.

Was hat sich in den letzten Monaten zum Thema „Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag 
in der Altenpflege“ und darüber hinaus auf Bundesebene getan? Wir haben hierzu den 
Sachstand erhoben.
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genügend beitreten, dann wird dieser als allge-
meinverbindlich erklärt“.

Hat Hubertus Heil Zweifel? Zum Auftakt eines 
Gesprächs mit Mitgliedern der Konzertierten Ak-
tion Pflege (KAP) sagt er: „Ja“, man könne einen 
zwischen den Tarifpartner abgeschlossenen Ta-
rifvertrag auf die gesamte Altenpflegebranche 
erstrecken. „Das kommt aber sehr stark darauf 
an, wer sich denn beteiligt.“

November 2020  
 
Der bpa Arbeitgeberverband sieht einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag als verfassungs-
widrig an.

Januar 2021

Der Tarifvertrag sei derzeit in der Konsultation 
mit den Kirchen, teilt der Vorsitzende von ver.di, 
Frank Werneke, der dpa mit.

Christian Dopheide, Vorstandsvorsitzender des 
Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutsch-
land VdDD, betont: „Der Vorschlag von Bundes-
gesundheitsminister Spahn, eine Tarifbindung 
als Voraussetzung der Finanzierung der Pfle-
geleistungen gesetzlich zu regeln, ist vorzugs-
würdig“. Bisher fehle jedoch eine solide Refinan-
zierung bei einer möglichen Erstreckung.

„Lassen Sie diese historische Chance nicht un-
genutzt“, macht Hubertus Heil bei der Eröffnung 
des Kongresses Pflege 2021 von Springer Pflege 
deutlich. Bei der Refinanzierung werde er mit 
Jens Spahn an einem Strang ziehen, verspricht 
Heil.

Februar 2021

„Tarifvertrag für die Altenpflege steht“, titelt ver.di. 
Gemeint war, dass die BVAP und ver.di nun eine 
endgültige Tarifeinigung erzielt hätten. Einge-
führt wurde eine weitere, vierte Erhöhung. Die 
Abstimmungen der Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen der Caritas und der Diakonie stehen 
noch aus. Viele Medien in Deutschland verkün-
den dennoch bereits die Allgemeinverbindlich-
keit.

Der bpa Arbeitgeberverband mahnt: „Das ist 
die Ankündigung eines Tarifvertrags von Mini-
minderheiten mit Praxisferne“. Die Evangelische 

Heimstiftung Baden-Württemberg klagt zusam-
men mit dem Arbeitgeberverband Pflege auf 
Nichtigkeitsfeststellung des Tarifvertrags. Die 
Einigung von BVAP und ver.di begrüßt Rolf Cleo-
phas, Pressesprecher der Caritas Mitarbeitersei-
te in der Arbeitsrechtlichen Kommission: „Diese 
Mindestbedingungen werden viele in der Pflege 
besserstellen“.

Für Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Finanzen Dia-
konie Deutschland, ist es nun „Sache der unab-
hängigen Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Diakonie zu prüfen, ob der Tarifvertrag für die 
Diakonie zustimmungsfähig ist“. Kruttschnitt 
appelliert an die Politik, „für eine ausreichende 
Finanzierung von Tarifverbesserungen zu sor-
gen“.

Christian Dopheide, Vorstandsvorsitzender des 
VdDD, mahnt: „Der eigentliche sozialpolitische 
Konflikt darf nicht bei den Kirchen und ihren 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen abgeladen 
werden".

„Fragwürdige Tarifpartnerschaft in der Pflege“,  
titelt das Institut der deutschen Wirtschaft zu 
den Planungen. Der neue Tarifvertrag sei nicht 
repräsentativ. Die Rolle der kirchlichen Träger 
sei problematisch, heißt es weiter.

25. Februar 2021

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas 
Deutschland sagt „Nein“ zum Tarifvertrag von 
BVAP und ver.di. Damit ist der Weg zur Allge-
meinverbindlichkeit zu.

Die Entscheidung darüber habe man sich „nicht 
leicht gemacht“, betont der Sprecher der Dienst-
geberseite der ARK Caritas, Norbert Altmann. Er 
begründet: „Der Tarifvertrag Altenpflege greift 
in Strukturen der AVRs der Caritas ein, die sich 
nicht lösen ließen. Zudem fehlen Überstunden-
regelungen, eine betriebliche Altersvorsorge und 
passgenaue Arbeitszeitmodelle sowie Stufendif-
ferenzierungen“. Weitere Bedenken liegen in der 
Sorge um die Refinanzierung durch die unter fi-
nanziellem Druck stehenden Kostenträger, „den 
sie weitergeben werden“.

Deshalb, so Altmann, „besteht die Gefahr, dass 
sie nach und nach nur noch die Bedingungen 
des Allgemeinverbindlichen Tarifvertrags an-
erkennen und zusätzlich abweichende Rege-
lungen nicht mehr gegenfinanzieren". 



März 2021

„Die Entscheidung der Caritas ist zu respektie-
ren“, sagt Jens Spahn zur Entscheidung. Wenn 
man eine bessere Bezahlung erreichen wolle, so 
der Minister, müsse mitgelöst werden, wie man 
mit dem dadurch steigenden finanziellen Eigen-
betrag der Pflegebedürftigen umgehe.

Angesichts von ver.di-Protesten bei der Caritas 
mahnt Caritas-Präsident Peter Neher: „Mein Ap-
pell an alle, die nachhaltige Verbesserungen in 
der Pflege wollen: Lasst uns nach vorne schau-
en und zusammen daran arbeiten, etwa inner-
halb der Pflegekommission und mittels eines 
wirkungsvollen Mechanismus der Tarifbin-
dung. Die Entscheidung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission ist, bei allem Bewusstsein um ihre 
Folgen auch für die Caritas, nicht rückgängig zu 
machen". Weiter sagte er: „Die von ver.di initiier-
te Aktion erweckt den Eindruck, als ginge es den 
Kritikerinnen und Kritikern nicht wirklich nur um 
die Interessen der Pflegekräfte“.

Bernhard Schneider, Chef der Evangelischen 
Heimstiftung, weist die Kritik an Caritas und Dia-
konie zurück. Er sieht die Schuldigen woanders. 
Für Schneider ist ein Flächentarifvertrag für die 
Branche nicht nötig.

ver.di fordert in einem offenen Brief die Arbeits-
rechtlichen Kommissionen von Caritas und 
Diakonie auf, erneut über die bundesweite Er-
streckung des zwischen ver.di und dem Arbeitge-
berverband BVAP ausgehandelten Tarifvertrags 
Altenpflege zu beraten.

April 2021

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas 
hat nicht noch einmal über den Flächentarif in 
der Altenpflege abgestimmt.

Mai 2021

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kündigt einen 
Vorstoß mit Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil (SPD) an, „der sicherstellt, dass Tarifver-
träge in der Altenpflege Realität werden“. Vor-
geschlagen wird ein „Pflege-Tariftreue-Gesetz“. 
Geld aus der Pflegeversicherung solle nur die 
Pflegeeinrichtung bekommen, die ihren Be-
schäftigten Tariflöhne zahle.

Das würde massiv der Caritas mit ihren höheren 
Tarifen schaden.

„Dass ausgerechnet eine kirchliche Kommission 
den Antrag auf Verbindlichkeit scheitern lässt, 
ist sehr schmerzhaft“, äußert sich Gero Kettler 
vom BVAP.

„Das ist mehr als scheinheilig“, sagt Sylvia Bühler, 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied. Erneut hätten 
Caritas und Diakonie gezeigt, „was sie mit ihrem 
ideologisch verbohrten Widerstand gegen Tarif-
verträge anrichten", heißt es von ver.di.

Enttäuscht zeigt sich die Mitarbeiterseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas 
Deutschland. Deren Sprecher, Thomas Rühl, 
sagt: „Die Dienstgeberseite beschädigt Ruf und 
Glaubwürdigkeit der Caritas“.

26. Februar 2021

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie 
Deutschland (ARK.DD) hat einen Tag nach der 
ARK der Caritas getagt und keinen Beschluss 
zum Tarifvertrag des BVAP und der Gewerkschaft 
ver.di getroffen. Die Antragstellung sei „hinfällig 
geworden“. Es erfolgte daher keine Abstimmung 
mehr über den Antrag.

Für Diakonie-Präsident Pfarrer Ulrich Lilie war 
durch die Entscheidung der ARK der Caritas 
die Voraussetzung für einen Beschluss der ARK 
der Diakonie „nicht mehr gegeben“. Deutlich 
macht Lilie: „Für die Beschäftigten der Diakonie 
ändert sich ohnehin nichts. Denn für sie gilt wei-
ter das kirchliche Tarifwerk – und dieses sieht in 
aller Regel deutlich höhere Entgelte als die Ver-
einbarungen von BVAP und ver.di vor“.

„Die ARKs von Caritas und Diakonie haben der 
Versuchung widerstanden, sich vor den Karren 
einer halbherzigen Politik spannen zu lassen“, 
sagt Christian Dopheide, Vorstandsvorsitzender 
des VdDD. „Die Pflege verdient bessere, umfas-
sendere Arbeitsbedingungen als einen weiteren 
Mindestlohn sowie endlich ein schlüssiges Kon-
zept für eine solide Finanzierung.“

A L T E N P F L E G E
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Abgesprochen war dieser Vorschlag nicht mit 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). 
Er erwidert: „Ein Gesetzentwurf zur Pflege-
reform liegt längst vor. Im Gegensatz zum Plan 
des Arbeitsministers werden dabei nicht nur die 
Interessen der Pflegekräfte berücksichtigt, son-
dern auch die der Pflegebedürftigen. Wir alle 
wollen Pflegekräfte besser bezahlen. Aber das 
darf nicht auf Kosten der Schwächsten unserer 
Gesellschaft gehen. Wer Tarifbezahlung will, 
muss die Eigenanteile deckeln. Und dazu sollte 
sich der Finanzminister endlich mal verhalten“.

Zwei Tage später liegen Änderungsanträge zum 
Entwurf eines Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz – und damit für eine (kleine) 
Pflegereform – erstmalig offi ziell auf dem Tisch. 
Mit dabei, Regelungen zur tariflichen Ent-
lohnung. Demnach sollen ab dem 1. Juli 2022 
(Stand Mai 2021) Versorgungsverträge nur mit 
Pflegeeinrichtungen abgeschlossen sein, die 
ihren als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Beschäftigten im Pflege- und Betreuungsbereich 
eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen 
oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, an 
die die Pflegeeinrichtungen gebunden sind, ver-
einbart ist, oder in der Höhe diese nicht unter-
schreiten.

Juni 2021

Die Pflegereform wird im Deutschen Bundes-
tag verabschiedet. Die „Tariftreue-Regelung“ 
kommt. Demnach dürfen nun ab dem 1. Sep-
tember 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur 
Versorgung zugelassen werden, – also mit der 
Pflegeversicherung abrechnen können – die ihre 
Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen oder min-
destens in entsprechender Höhe bezahlen. Die 
so festgelegten Gehälter dürfen nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden. Die Regelung ist 
bei privaten Pflegeeinrichtungen umstritten.

Bitte beachten Sie auch den Beitrag im letztjähri-
gen DEVAP Impuls 2020 „Tarifvertrag. Wie ist der 
Stand auf Bundesebene“ (dort: Seite 64-65).
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Herr Sopp

Für die Beschäftigten in der 
Diakonie ändert sich ohnehin 
nichts. Denn für sie gilt weiter 
das kirchliche Tarifwerk 
und dieses sieht in aller Regel 
deutlich höhere Entgelte als 
die Vereinbarungen von BVAP 
und ver.di vor.

"

Pfarrer Ulrich Lilie
Diakonie-Präsident
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Ist ein Unterschied zwischen 
ambulanter und stationärer 
Pflege noch sinnvoll?
Gesamtversorgungsvertrag im 
Fliedner Dorf als Antwort auf die 
strukturellen Probleme in der 
Zusammenarbeit von ambulant 
und stationär im Quartier

P R A X I S B E R I C H T



76 · 77



P R A X I S B E R I C H T

Als integratives Wohnprojekt ist in den 80iger Jahren das 
„Fliednerdorf“ im Stadtteil Selbeck der Stadt Mülheim an 
der Ruhr entstanden. Heute leben im Fliednerdorf ca. 200 
Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung 
sowie 220 hochbetagte Menschen in verschiedenen statio-
nären und ambulanten Wohnformen. Daneben leben ca. 200 
Mieter im Dorf, die hier einen normalen Mietvertrag für eine 
der Wohnungen auf dem Gelände haben. Wohnformen für 
chronisch psychisch kranke Menschen in stationären und 
ambulanten Einrichtungen ergänzen das Angebot vor Ort.

Gesamtversorgungsverträge ermöglichen eine 
wirtschaftliche Erbringung von Pfl egeleistungen 
und zugleich eine aufeinander abgestimmte 
Versorgung im sozialen Nahraum. 
Karl-Josef Laumann, 2019  

Gesamtversorgungsvertrag als Grundlage 
für passgenaue Angebote

Um die stationären und ambulanten Wohnformen besser miteinander zu verbin-
den und für die unterschiedlichen Pflege- und Betreuungsbedarfe der Bewoh-
ner:innen passgenaue Angebote zu schaffen, wurde für das Fliednerdorf ein Ge-
samtversorgungsvertrag nach § 72 Abs. 2 SGB XI beantragt. 

Der Gesamtversorgungsvertrag ist notwendig, um die ambulanten Pflege- und 
Betreuungsbedarfe der Bewohner:innen des Dorfes, außerhalb der stationären 
Versorgung, niedrigschwellig abzudecken. Wichtig dabei ist, dass der Kern im 
Konzept des Gesamtversorgungsvertrages eine stationäre Einrichtung der Lang-
zeitpflege nach SGB XI ist. 

Von dieser sollen dann die ambulanten Angebote mit gesteuert und organisiert 
werden. Es handelt sich also nicht um einen ambulanten Pflegedienst in her-
kömmlicher Weise. 

Das Konzept sieht vor, dass Pflegefachpersonen die ambulante pflegerische Ar-
beit im Rahmen des Gesamtversorgungsvertrages übernehmen. Insbesondere in 
den ambulanten Wohnformen der Eingliederungshilfe steigen die Pflegebedarfe 
zunehmend an und können durch das vorhandene heilpädagogische Personal 
pflegefachlich nicht ausreichend abgedeckt werden. Zusätzlich steigen auch die 
Pflege- und Betreuungsbedarfe der Mieter an.
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– Beratung der pflegebedürftigen Menschen und 
 Entwicklung eines passgenauen Leistungsangebotes 
 für Kunden

– Grundpflegerische Versorgung 
– Häusliche Krankenpflege, wie z. B. Wundversorgung, 
 Medikamentengabe, sog. SGB V-Leistungen 

– Entlastung der Angehörigen,
 z. B. als Verhinderungspflege - Betreuung bei 
 eingeschränkter Alltagskompetenz (§ 45a/b SGB XI) 

– 24-Stunden-Rufbereitschaft 
– Beratung nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
– Vermittlung von Service wie Hausnotruf, Menüservice,
 Fußpflege und ähnliches 

Folgende Leistungen der 
ambulanten Pfl ege sollen über den 
Gesamtversorgungsvertrag 
angeboten werden:

78 · 79

Folgende Leistungen der 
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Gemeinsam 
Perspektiven gestalten

Kurze Wege – passgenaue Leistungen 

Der Antrag für den Gesamtversorgungsvertrag wurde auf das Campusgelände 
beschränkt um kurze Wege sicherzustellen und vor allem die Versorgung der Be-
wohner:innen abzubilden. Die Wege können von den Pflegekräften zu Fuß bzw. 
mit E-Bikes bewältigt werden. Durch die Pandemie bedingt, hat sich die Verhand-
lung des Gesamtversorgungsvertrages leider verzögert.

Die ambulanten Pflegekräfte sollen im Sinne der früheren „Gemeindeschwes-
tern“ ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Versorgungsangeboten sein 
und dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Bedarfe der Klienten erkannt und 
durch die verschiedenen Einrichtungen vor Ort auch abgedeckt werden. Mit dem 
Gesamtversorgungsvertrag können im Quartier pflegerische Dienstleistungen 
aus einer Hand angeboten und mit den Leistungen der anderen Einrichtungen vor 
Ort verknüpft werden.

Für die Dorfbewohner:innen bedeutet dies eine hohe Versorgungssicherheit, per-
sonelle Kontinuität, Kompetenz und Professionalität der Dienstleistungen.

Familienfreundliche Arbeitsplätze

Mitarbeiter:innen können so interessante Arbeitsplätze angeboten werden, die 
Antworten auf viele Lebenssituationen möglich machen. Durch die dann gegebe-
ne Flexibilität der Arbeitsangebote können Arbeitnehmer:innen auf individuelle 
private Herausforderungen reagieren. 

Vollzeitarbeitsplätze werden in größerem Umfang möglich. Dies ist beim beste-
henden Arbeitskräftemangel in der Pflege dringend erforderlich, damit die pfle-
gerische Versorgung langfristig gesichert werden kann. 

Auch besondere Lebenssituationen wie Kindererziehungszeiten oder die Pflege 
von Angehörigen lassen sich durch eine Flexibilisierung der Arbeitsangebote rea-
lisieren, so dass ein Arbeitsplatz in der Altenhilfe bei der Theodor-Fliedner-Stif-
tung im Bereich „Das Dorf – Wohnen im Alter“ zusätzlich an Attraktivität gewinnt.

Die Theodor Fliedner Stiftung wurde vor 177 Jahren von Theodor Fliedner ge-
gründet, um eine Antwort auf die damaligen sozialen Probleme zu fi nden. In 
dieser Tradition gilt es, die diakonischen Einrichtungen weiterzuentwickeln und 
neue Antworten auf bestehende Probleme zu fi nden. Die Umsetzung des Ge-
samtversorgungsvertrages an unserem Standort in Mülheim an der Ruhr ist 
hierfür ein Beispiel im Sinne des Leitbildes der Stiftung: 

"

Ansprechpartner:

Wohnen im Alter
Ulrich Kuhlmann
Einrichtungsleitung
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
Tel: 0208/ 4843 401
Ulrich.Kuhlmann@fliedner.de



    Wir beraten
    MIT HERZ, HAND 
    UND VERSTAND 

Es ist genau diese Kombination, die gute Beratung 
ausmacht. Und darauf können Sie bei uns zählen.

Als Ihre Expert:innen für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft stehen 
wir Ihnen bei allen Herausforderungen Ihrer Branche zur Seite – 
gleich 4-fach spezialisiert auf alle Fragen der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Unternehmens- und Rechtsberatung.

www.bkk-diakonie.de/achtsamkeit-und-wohlbefinden >>

Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | Telefon 0521.329876-120 | E-Mail info@bkk-diakonie.de | www.bkk-diakonie.de

Mit 
Achtsamkeit zu 

Wohlbefinden - 
so geht’s

Bestellen Sie kostenfreikostenfrei
unseren Ratgeber
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Pflegedokumentation

Der Fortschritt ist nicht 
aufzuhalten  
Digitalisierung in der 
ambulanten Pflege

B Ü R O K R A T I E E N T L A S T U N G

AUTORIN ·  Sonja Schneider-Koch
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Der Gesetzgeber hat Optionen1 geschaffen, von denen insbesondere die 
ambulanten Pflegedienste profi tieren sollen, die Prozesse der Leistungs-
erfassung, Dokumentation und Abrechnung digital umzustellen. Dieser 
gesetzgeberische Wille trifft aber in vielen Bundesländern weiterhin auf 
Kranken- und Pflegekassen, die für diese modernen Möglichkeiten noch 
nicht aufgeschlossen zu sein scheinen. Beispielsweise bestehen viele 
Pflegekassen immer noch darauf, die monatlichen Leistungsnachweise, 
die beim Kunden geführt werden müssen, in Papierform zugeschickt zu 
bekommen. Und dies, obwohl der Markt seit einem guten Jahrzehnt hier 
technische Alternativen anbietet. 

Viele ambulante Träger haben sich insofern auf den Weg 
gemacht, durch die „Kraft des Faktischen“ dieses über-
holte System aufzulösen. Wir gehören auch zu diesen 
Trägern.

Die Elbdiakonie gGmbH in Hamburg hat 2018 ihr Projekt 
„Digitalisierung in der Elbdiakonie“ gestartet mit der Ziel-
setzung, alle machbaren Prozesse unserer Arbeit kon-
sequent zu digitalisieren. Aufgrund unserer Größe - wir 
versorgen an den vier pflegerischen Standorten derzeit 
rund 1.500 Kunden - war uns klar, dass uns die Digita-
lisierung dabei helfen wird, die Qualität zu sichern und 
weiter zu wachsen.

Was bedeutet das konkret für die Abläufe?

Alle Mitarbeitenden haben ein MDA-Gerät und/oder ein 
Tablet zur mobilen Datenerfassung erhalten. Die Mitar-
beitenden protokollieren jetzt alle Pflegeinformationen 
und Leistungsnachweise auf dem Smartphone. Über-
gabeberichte werden per Spracherkennung erstellt, so 
dass alle im Team aber auch die Einsatz- und Pflege-
dienstleitungen jederzeit im Bilde sind. Alle Informatio-
nen sind für alle jederzeit zugänglich.

Vorbei sind nun die Zeiten, da ein erheblicher Zeitauf-
wand betrieben werden musste, nicht vollständige hän-
disch ausgefüllte Leistungsnachweise am Ende des Mo-
nats nachzuarbeiten. Die Abrechnung mit den Kosten-
trägern erfolgt erheblich schneller, zum Teil um bis zu 7 
Werktage, und sichert somit unsere Liquidität.

1 Modellprogramm zur Einbindung der Pflegeeinrichtungen in die Telematikinfrastruktur nach § 125 SGB XI; 
Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG)

In einem nächsten Schritt haben wir die beim Kunden 
befi ndliche handschriftliche Pflegedokumentation ab-
geschafft. Welchen Informationsanspruch ein Hausarzt, 
Betreuer oder Angehöriger auf unsere Pflegedokumen-
tation haben könnte, hat sich uns noch nicht erschlossen. 
An dieser Stelle gab es Rückenwind durch die betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten. Wir haben die gute alte 
Pflegemappe ersetzt durch zwei Informationsbögen, die 
insbesondere eine mögliche notfallärztliche Interventi-
on mit allen notwendigen Informationen versorgt. Jeder 
Hausarzt, Kunde oder Angehörige kann sich im Berechti-
gungsfalle darüber hinaus bei uns Einblick in die digitale 
Dokumentation des jeweiligen Kunden verschaffen. Wie 
der MDK unser Vorgehen bewertet? Wir werden sehen.

Die Abrechnung mit den Kostenträ-
gern erfolgt erheblich schneller, zum 
Teil um bis zu 7 Werktage, und 
sichert somit unsere Liquidität.

Wir haben die gute alte Pfl egemappe 
ersetzt durch zwei Informationsbö-
gen, die insbesondere eine mögliche 
notfallärztliche Intervention mit 
allen notwendigen Informationen 
versorgt.

"

"
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Das Projekt „Generalistik“ 
ist nicht mehr umkehrbar
Fazit nach einem Jahr 
generalistische Ausbildung unter 
Pandemiebedingungen

A N G E K O M M E N
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Auch nach einem Jahr generalistische Pflegeausbildung ist zu 
sagen, dass dies der richtige Weg ist, um die Pflegeberufe aufzu-
werten. Nur durch diesen Paradigmenwechsel können die kom-
plexen und vielschichtigen Anforderungen einer bedarfsge-
rechten Versorgung alter und kranker Menschen in allen Versor-
gungssettings vermittelt und die Auszubildenden optimal auf die 
aktuelle Versorgungssituation vorbereitet werden. Der DEVAP
setzt sich seit Jahren für diesen neuen Ausbildungsweg ein.

Kompetenzorientierte Ausbildung in den Pflegeschulen

Es handelt sich bei der generalistischen Pflegeausbildung um eine sehr anspruchsvolle neue kompetenz-
orientierte Ausbildung, die in allen pflegerischen Handlungsfeldern stattfi nden soll und zu vorbehalten-
den Tätigkeiten im Rahmen der Heilkunde qualifi ziert. 

Pandemiebedingt konnten in der wichtigen Implementierungsphase seit Frühjahr 2020 die Auszubilden-
den nur eingeschränkt vor Ort in den Pflegeschulen betreut werden; meist nur durch Hybrid- oder Digital-
unterrichte, durch Lernplattformen und Videounterrichte. Viele Pflegeschulen sind mittlerweile gut auf-
gestellt; sie brauchen jedoch noch mehr fachliche und fi nanzielle Unterstützung beim digitalen Unterricht 
und unbürokratische Antragsverfahren für Digital-Förderprogramme wie den DigitalPakt Schule. 

Erschwerte Bedingungen in der Praxis durch Pandemie

Die neuen Regelungen zur Praxisbegleitung und –anleitung sind zu Beginn der Pandemie umzusetzen 
gewesen. Mittlerweile sind viele Probleme durch Masken und Schutzkleidung; Impfungen und Testungen 
deutlich geringer geworden.

Leistungsschwächere und digital weniger affi ne Auszubildende stehen auch aktuell noch vor großen Her-
ausforderungen, die, trotz persönlicher Betreuung, zu vermehrten Ausbildungsabbrüchen geführt haben. 
Dieser coronabedingte Sachverhalt muss bei der Evaluation der neuen Ausbildung unbedingt berücksich-
tigt werden, da sonst ein verzerrtes Bild entsteht. 

Problematisch ist aktuell auch das Fehlen von Praxiseinsatzorten im pädiatrischen Bereich und in der 
ambulanten Pflege; hier vor allem durch den Abbau von Ausbildungsplätzen, durch Reduzierung der Kun-
denzahlen und Ängsten auf Seiten ambulant gepflegter Patienten, junge Azubis zusätzlich zur Pflegefach-
person in ihren Haushalt zu lassen.

Viele Pfl egeschulen sind mittlerweile gut aufgestellt; 
sie brauchen jedoch noch mehr fachliche und fi nanzielle 
Unterstützung beim digitalen Unterricht und unbüro-
kratische Antragsverfahren für Digital-Förderprogramme 
wie den DigitalPakt Schule.

"



DEVAP-Erhebung der Ausbildungszahlen

Eine nichtrepräsentative DEVAP-Erhebung der Ausbildungszahlen 
von April 2021 zeigt, dass sich seit Beginn der Pandemie mehr junge 
Menschen für den Pflegeberuf interessierten. Als Gründe wurden u.a. 
angeführt, dass der Beruf systemrelevant und sinnstiftend ist und 
die generalistische Ausbildung deutlich mehr Perspektiven bietet.
Die Abbruchquote ist zum Teil deutlich höher als in den Jahren da-
vor und auch Umschüler gibt es tendenziell weniger. Die Gründe für 
die Ausbildungsabbrüche sind pandemiebedingt. Genannt werden 
die Überlastung von Frauen bei gleichzeitigem Home-Schooling der 
Kinder, eine hohe Arbeitsbelastung sowie psychische Anspannung in 
den praktischen Ausbildungsstellen (Hygienerichtlinien, Einschrän-
kungen), ein Überhang an Theorie im Vergleich zur Praxis und die 
fehlende Bindung zu Lehrern und Mitschülern durch digitalen Unter-
richt.  

Wahl des Schwerpunktes

Vor allem in Ausbildungsverbünden, in denen eine am BAT-orientier-
te Ausbildungsvergütung gezahlt wird, ist nicht zu befürchten, dass 
im Rahmen der gesetzlichen Wahlfreiheit ab Ende des zweiten Aus-
bildungsjahres eine Abwanderung von der Altenpflege in die Kran-
kenhauspflege stattfi ndet. 

Entscheidend dafür, ob der Schwerpunkt gewechselt wird, ist die 
Qualität der Praxisbegleitung in den ersten beiden Ausbildungs-
jahren. Freigestellte Praxiskoordinatoren und Praxisanleiter:innen 
sowie Zeit für Beurteilungsgespräche und den Ausbildungsnachweis 
verhindern einen Wechsel der Azubis im dritten Ausbildungsjahr! 
Diese Kosten der praktischen Ausbildung werden über die Ausbil-
dungspauschalen vollständig refi nanziert und müssen dieser auch 
wieder zugute kommen.

"

5 von 35 Trägern verzeichnen eine
gleichbleibende Tendenz bei
den Ausbildungszahlen

" Entscheidend dafür, ob der 
Schwerpunkt gewechselt wird, ist 
die Qualität der Praxisbegleitung 
in den ersten beiden Ausbildungs-
jahren.

A N G E K O M M E N

22 von 35

8 von 35

Trägern verzeichnen eine 
steigende Tendenz bei 
den Ausbildungszahlen

Trägern verzeichnen eine 
rückläufi ge Tendenz bei 
den Ausbildungszahlen
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Fazit zur generalistischen Pflegeausbildung

Wir brauchen von allen Akteuren im Ausbildungs- und Praxisfeld ein klares Bekenntnis zur generalistischen Pflegeausbildung – ein Heilberuf 
mit Vorbehaltsaufgaben; nur so kann die im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege angestrebte Erhöhung der Ausbildungszahlen um 10 % 
auch erreicht werden. Das Projekt „Generalistik“ ist nicht mehr umkehrbar.

Arbeit der Fachkommission

Die Fachkommission nach § 53 Pflegeberufegesetz evaluiert aktuell die Rahmenpläne und deren Umsetzung in länderspezifi schen bzw. schul-
spezifi schen Curricula und wird die Digitalisierungs- und Pandemiebesonderheiten berücksichtigen. Zudem entwickelt sie aktuell standardi-
sierte Module zur Vermittlung erweiterter Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten, wobei grundsätzlich eine Substitution statt 
einer Delegation heilkundlicher Tätigkeiten das Ziel ist. einer Delegation heilkundlicher Tätigkeiten das Ziel ist. 
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Ein professionelles Berufs- und Rollenverständnis mit erweiterter 
heilkundlicher Verantwortung entwickeln 

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
mit Menschen aller Altersstufen in diabetischer Stoffwechsellage

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
mit Menschen aller Altersstufen, die von chronischen Wunden betroffen sind

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
von Menschen mit Demenz

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
mit Menschen aller Altersstufen, die von Hypertonus betroffen sind

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
mit Menschen aller Altersstufen, die von Schmerzen betroffen sind

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
mit Menschen aller Altersstufen, die von spezifi schen Ernährungs- oder 
Ausscheidungsproblemen betroffen sind

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
im Zusammenhang mit der pflegerischen Unterstützung mit zu pflegenden 
Menschen mit einem Tracheostoma

Erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse 
für Menschen aller Altersstufen, die von akuter oder chronischer Beeinträch-
tigung der Atmung betroffen sind
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vorläufi ge Fassung der Module Juni 2021Übersicht der Module zur Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten
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Die Gemeinwesenorientierte Altenarbeit – 
einer der zahlreichen Verlierer der Pandemie?

Während die Ende 2020 gestartete Impfkampagne für viele Bereiche der Alten-
hilfe, für pflegebedürftige Menschen, Pflegekräfte und pflegende Angehörige eine 
gewisse Normalisierung mit sich brachte, wirken die Corona-Beschränkungen für 
die gemeinwesenorientierte Altenarbeit (GWA) auch im späten Frühjahr 2021 
fort. Aber die Erfahrungen des vergangenen Jahres mit dem jahreszeitlichen 
Rückgang der Infektionszahlen, verbunden mit der stetig steigenden Zahl ge-
impfter Menschen, lassen hoffen, dass die Hauptwirkungsfelder der GWA - Teil-
habe, Begegnung, Engagement, Bildung, Beratung - sehr bald wieder umfänglich 
in analoger Form rekonstruiert und weiterentwickelt werden können.

Kleine Schritte hin zur Digitalisierung auch im Gemeinwesen

Bisher gar nicht oder gering bekannte Formen virtueller Gruppenkommunikation 
wurden mit dem allgemeinen Digitalisierungsschub auch in die GWA hineinge-
schwemmt und dort manchmal zögernd, vielfach auch begeistert aufgegriffen: es 
hatte „ZOOM“ gemacht. Zögernd reagieren vor allem diejenigen Hauptamtlichen 
und freiwillig Engagierten, die ihre Aufgabe eher im unmittelbaren Kontakt sehen 
und der virtuellen Kommunikation verhalten gegenüberstehen.

Als entscheidende Hürde für neue Corona-angepasste digitale GWA-Impulse 
kristallisierten sich jedoch meist die zu geringen Anwenderkompetenzen der-
jenigen heraus, von denen diese Impulse ausgehen sollten. Sobald GWA-Kräf-
te entsprechend geschult sind, entwickelten sie eine Fülle von digitalen Veran-
staltungsformaten, wie die Praxis zeigt: Smartphone-Kurse für Anfänger (mit 
Hausbesuch) und Fortgeschrittene, themenbezogene Gesprächsgruppen, Orga-
nisation virtueller Museumsführungen, virtuelle Kaffeekränzchen, Online-Koch-
gruppen, Online-Schulungen zum Thema Demenz, virtuelle Sport- und Bewe-
gungsgruppen, Lesungen, Sprachkurse u.v.m.

Gefahr der Ausgrenzung von „Offlinern“

Bei aller Digitalisierungs-Euphorie muss aber auch festgestellt werden, dass der 
Zugang zur GWA und ihren digitalen Angeboten nicht einfach vorausgesetzt wer-
den kann. Es wird nämlich auch eine Entwicklung sichtbar, die man als Ausgren-
zung von „Offlinern“ bezeichnen kann. Gegenwärtig gibt es keine Studien darüber, 
wie sich die Nutzerzahlen in der GWA verändert haben. In jedem Fall zeigt die 
Praxis, dass im Zuge der Corona-bedingten Turbo-Digitalisierung mobilitätsein-
geschränkten alten Menschen die Teilnahme an Treffen und Bildungsangeboten 
leichter gemacht wird. Deutlich ist aber auch, dass diejenigen auf der Strecke 
bleiben, die technisch nicht erreicht werden.  Deshalb muss in der Nach-Corona-
Auswertung der GWA-Erfahrungen intensiv daran gearbeitet werden, wie diesen 
neu entstandenen Ausgrenzungsphänomenen entgegengewirkt werden kann.
Der DEVAP wird sich mit Lösungsansätzen gern aktiv an den Diskussionen be-
teiligen.
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In jedem Fall zeigt die Praxis, dass im Zuge der Corona-bedingten 
Turbo-Digitalisierung, mobilitätseingeschränkten alten Menschen 
die Teilnahme an Treffen und Bildungsangeboten leichter gemacht 
wird. Deutlich ist aber auch, dass diejenigen auf der Strecke 
bleiben, die technisch nicht erreicht werden.

"



100 €  Zuschuss 
Investitionskosten 
Der Weg zu einheitlichen 
Lebensbedingungen ist viel mehr 
als ein Pauschalbetrag

AUTOREN ·  Thomas Neeb & Anna Leonhardi

I N V E S T I T I O N S K O S T E N
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In der tatsächlichen Umsetzung der Reform ist bedau-
erlicher Weise gar keine Regelung zu Investitionskosten 
enthalten. Dass die Weiterentwicklung der Investitions-
kosten ein wichtiger Beitrag zu einheitlichen Lebensbe-
dingungen ist, stellt der DEVAP bereits in seinem Strate-
giepapier in einer separaten Forderung klar. 

Welche differenzierten Schritte dazu tatsächlich aus Sicht 
des DEVAP notwendig sind, wird in der eigens zu diesem 
Thema unter der Leitung des DEVAP-Vorstandsmitglieds 
Thomas Neeb, Geschäftsführer Johanniter Senioren-
häuser GmbH, neu ins Leben gerufenen AG Investitions-
kosten diskutiert. Erfreulich viele Interessenten haben 
ihre Bereitschaft gezeigt, an der AG mitzuwirken. Bei der 
Besetzung der AG wurde darauf geachtet, dass Vertre-
ter:innen  möglichst aller Bundesländer ihr länderspe-
zifi sches Wissen einbringen. Auf Grund des großen In-
teresses, konnte sogar eine eigene Resonanzgruppe ge-
bildet werden. 

Bereits bei der konzentrierten Arbeit zu Punkt 1 wurde 
differenziert herausgearbeitet, dass bei den gravieren-
den Unterschieden der Länderregelungen eine Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse schwierig umzuset-
zen ist. Ob ein Pauschalbetrag der richtige Weg ist, stellt 
der DEVAP daher nach jetzigem Stand in Frage. 

Die gerechte Verteilung der Investitionskosten anhand 
dieser Bemessungsgrundlage auf die Länder würde zu 
einer harmonisierten Entlastung der Heimentgelte füh-
ren. Eine ähnliche Entlastung ist auch für die ambulante 
Pflege dringend notwendig und würde durch Reduzie-
rung des zu zahlenden Leistungsbetrages zu einer spür-
baren Entlastung für Pflegebedürftige und Angehörige 
beitragen. 

Die AG tagt im Turnus von 4 Wochen und wird neben den 
3 Punkten perspektivisch auch die Kooperation mit Politik 
und Wissenschaft in den Blick nehmen. Über die Arbeit der 
AG wird der DEVAP regelmäßig in seinen Rundschreiben 
berichten. 

Grundsätzlich ist daher zu 
begrüßen, die Länder an der 
Diskussion und der 
Finanzierung zu beteiligen.

Benötigt werden zwischen 
den Bundesländern 
harmonisierte Grundlagen 
und angeglichene 
Bewertungsinstrumente 
für die Berechnung der 
Investitionskosten. 

Die AG hat sich 3 Punkte zum Ziel gesetzt:

1. Übersicht aller relevanten länderspezifi schen 
 Regelungen
2. Forderungspapier an die neue Koalition
3. Planung Fachtag 1. Halbjahr 2022

Im Arbeitsentwurf der von der 
großen Koalition angekündigten 
Pfl egereform war vorgesehen, 
dass sich die Länder mit einer 
Pauschale von max. 100 € pro Pfl e-
gebedürftigen pro Monat an den 
Investitionskosten der vollstati-
onären Pfl egeeinrichtungen be-
teiligen sollen (§ 9 Abs. 2 SGB XI).
Das  wurde  jedoch gestrichen.



Pfl egekräfte. Systemrelevant 
aber nicht wertgeschätzt. 
Wie Wertschätzung gelingt

GASTBEITRAG
VON STEPHAN PFOB UND JANETT TRISKIEL

Menschen wertzuschätzen heißt, zu sehen, worin ihre Arbeit besteht, was für sie 
wichtig ist, und Sorge für ihr Wohlergehen zu tragen. Doch dieses aufmerksame 
Wohlwollen trifft im beruflichen Alltag auf viele Hürden, wie etwa Zeitnot, Stress 
oder fi nanzielle Interessen. Die Umfragen zeigen stets aufs Neue: Wertschätzung 
ist nicht nur das, was wir am Arbeitsplatz am meisten brauchen, sondern leider 
auch das, was uns am meisten fehlt.

Wertschätzung in der Pflege

Pflege ist selbst eine zutiefst wertschätzende Tätigkeit. Sie wendet sich aufmerk-
sam und fürsorglich anderen Menschen zu. Dies zeigt sich schon in der Entschei-
dung, überhaupt in die Pflege zu gehen: die Wenigsten dürften sie aufgrund der 
Bezahlung treffen. Pflege ist auch Berufung und nicht nur Beruf. 

Um die Arbeit in der Pflege wirklich wertschätzen zu können, muss man ihre Be-
sonderheiten kennen: die Dringlichkeit vieler Aufgaben, die sich nicht notfalls 
verschieben lassen; die Tatsache, dass im Umgang mit pflegebedürftigen Perso-
nen kaum ein Tag dem anderen gleicht; die Spannung zwischen wirtschaftlichen 
Erwägungen und Menschlichkeit und Nähe; und eine unbedingt zu behebende 
Zeit- und Personalnot, die zu einer ständigen Überschreitung von Leistungsgren-
zen und Arbeitszeitkonten zwingt. 

Die größte und glaubwürdigste Wertschätzung erhalten Pflegende von den Men-
schen, die ihre Arbeit und ihre Bedürfnisse tatsächlich sehen. Diese Wertschät-
zung kann zum Beispiel im Lächeln der Patienten bestehen oder in der prakti-
schen wie seelischen Unterstützung im Team.

W E R T S C H Ä T Z U N G

©  Fotos: iStock

Das Wort Wertschätzung ist in Corona-Zeiten in 
aller Munde. Doch was verbirgt sich tatsächlich 
dahinter? Wir haben Stephan Pfob und Janett 
Triskiel gefragt, was der Begriff der Wertschät-
zung tatsächlich umfasst.
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Auch die Führung sollte dazu ihren Beitrag leisten: durch die Würdigung von kri-
tischen Situationen, die erfolgreich gemeistert wurden, durch eine transparente 
Verteilung von Informationen, durch persönliche Erreichbarkeit oder durch die 
Ermöglichung von mehr Mitbestimmung bei der Arbeitsgestaltung, zum Beispiel 
bei der Erstellung von Dienstplänen.

Und nicht zuletzt die Angehörigen oder Besuchenden können zu mehr Wert-
schätzung beitragen, indem sie die Arbeit nicht als etwas Selbstverständliches 
betrachten, sondern Danke sagen. 

Gesellschaftliche Anerkennung

Der Beifall von den Balkonen quer durch Europa, den auch die Pflege im letzten 
Jahr erhalten hat, war ohne Zweifel gut gemeint. Doch wer ihn als ein Weiter so! 
begreift, der missversteht, was Pflegende wirklich brauchen.

Die Pandemie hat den Pflegenotstand nicht hervorgebracht, sondern unterstri-
chen. Wer es ernst meint, der hilft aktiv mit, ihn zu beseitigen. Das gelingt im 
Kleinen da, wo Pflege stattfi ndet. Wertschätzung liegt zunächst im Verantwor-
tungsbereich von Führungskräften und Stationsleiter:innen. Aber sie allein kön-
nen nicht alles leisten.

Deshalb muss Wertschätzung zwingend fortgesetzt werden auf politischer Ebene, 
durch die Bereitstellung von Ressourcen und vor allem von mehr Personal. Damit 
die Pflegenden, statt im Akkord zu wuchten, zu hetzen und Formulare auszufül-
len, das ausüben können, was für sie Berufung und was für alle unersetzlich ist: 
Pflegen. 

Fünf Tipps für mehr Wertschätzung

Stephan Pfob 
ist New Work Guide bei Berlin Alley, wo er 
Unternehmen und andere Organisationen auf 
ihrem Weg in die neue Arbeitswelt begleitet. 
Er berät zu Fragen nachhaltiger Arbeitstech-
niken, Feedback, proaktivem Handeln und 
Denkfehlern.

Janett Triskiel 
ist Beraterin und Coach bei Berlin Alley. Sie ist 
Psychologin, Bildungsbegleiterin und Neuro-
philosophin mit den Schwerpunkten kognitive 
Psychologie der Emotion sowie Empathie und 
Bias-Forschung.

Unternehmen
www.berlin-alley.com

Pfob / Triskiel / Dageroth
Wertschätzung
Ein Praxisbuch. 
Für Führungskräfte und Mitarbeiter*innen
Vahlen. ISBN 978-3-8006-6233-3
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Wertschätzung ist die Bedingung für gute Arbeit, nicht die Beloh-
nung dafür. - Wir alle möchten mit Wohlwollen gehört und gesehen 
werden, ohne uns dies erst verdienen zu müssen.

Schweigen ist Silber, Loben ist Gold. - Wertschätzung kann nur wir-
ken, wenn wir sie ausdrücken. Das Prinzip „Nicht geschimpft ist halb 
gelobt“ ist keine Basis für ein starkes Miteinander.

Bau kein Schloss, bau 1.000 Zelte. - Nehmen Sie sich nicht nur an 
Jubiläen Zeit für Wertschätzung, sondern auch im Arbeitsalltag. Zei-
gen Sie Ihre Wertschätzung lieber häufi ger in den kleinen Dingen 
als nur selten in den großen.

Nehmen Sie sich Zeit. - Zeit, um nachzufragen, wie es anderen geht, 
ob sie etwas brauchen, ob es etwas gibt, was man tun kann. Wir den-
ken das oft zu groß. 5 Minuten reichen häufi g und sind bestens in-
vestiert.

Sagen Sie Danke. - Betrachten Sie das, was ihre Mitmenschen tun, 
nicht als selbstverständlich. Bedanken Sie sich einfach. Das tut allen 
gut. Versprochen.

01
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Wir bündeln die Interessen diakonischer Träger und Verbände und positionieren uns zu den 
aktuellen Themen auf bundespolitischer Ebene. Diakonische Unternehmen und Verbände 
repräsentieren über 20 % der Altenarbeit und Pflege in Deutschland.

Als Bundesfachverband im Verbund der Diakonie vertritt der DEVAP unmittelbar und mittel-
bar ca. 1.950 stationäre Einrichtungen der Altenhilfe mit 176.000 Plätzen sowie über 1.400 
ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Dienste. Darüber hinaus sind zahlreiche 
Pflegeschulen und Einrichtungen der gemeinwesenorientierten Altenarbeit im Verband or-
ganisiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie gern unsere Homepage www.devap.de oder kontak-
tieren uns direkt in der Geschäftsstelle unter info@devap.de bzw. 030 83001-277.

Klausur des neuen Geschäftsführenden Vorstandes am 24./25.06.2021 in Bethel: 
Thomas Neeb, Ulrich Christofczik, Dagmar Jung und Wilfried Wesemann (v.l.n.r.)

Ihre starke Stimme 
für Pflege 
im politischen Berlin

V O R S T E L L U N G  D E V A P

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und
Pflege e.V. (DEVAP) setzt sich seit über 80 Jahren für die 
Belange der Altenhilfe in Deutschland ein. 

Klausur des neuen Geschäftsführenden Vorstandes am 24./25.06.2021 in Bethel: 
Thomas Neeb, Ulrich Christofczik, Dagmar Jung und Wilfried Wesemann (v.l.n.r.)

im politischen Berlin



Anna Leonhardi

ist seit dem 1. April 2019 Geschäftsführerin des DEVAP. 
Die Juristin arbeitete bereits bei verschiedenen diakoni-
schen Trägern und Verbänden und ist damit sehr erfahren 
in der Verbands- und Lobbyarbeit. Ihr Hauptanliegen ist 
es, weiterhin die politischen Entscheider für die Reform-
ideen des DEVAP im Sinne der Interessen der Mitglieder 
zu begeistern, bestehende und neue Verbünde als Unter-
stützung zu nutzen und den dringenden Handlungsbedarf 
in der Pflege noch stärker nach außen zu kommunizieren. 
Ein zukunftsfestes Pflegesystem ist nur durch mutiges Um-
denken möglich.

Imme Lanz 

hat zum 1. August 2018 nach zweijähriger Elternzeit die 
Arbeit im DEVAP wieder aufgenommen. Mit der Geburt 
ihres Sohnes haben sich die Prioritäten für Frau Lanz ver-
schoben, sie hat ihre Arbeitszeit auf 25 Stunden reduziert 
und hat als Fachreferentin die Bereiche stationäre Alten-
hilfe und gemeinwesenorientierte Altenarbeit übernom-
men.

Katharina Voß

ist seit 2016 als Fachreferentin vor allem für die Bereiche 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie ambulante pflegeri-
sche Dienste im DEVAP zuständig. Zentrale Themen sind 
die generalistische Pflegeausbildung und die Bürokratie-
entlastung im ambulanten Bereich. Aber auch die Weiter-
entwicklung der Pflegeversicherung hin zu einem stabilen, 
zukunftsfesten System gehört zu ihren Schwerpunkten. 
Zudem ist sie Ansprechpartnerin für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im DEVAP.

Lisa Held

unterstützt die DEVAP Geschäftsstelle seit August 2020 
als Assistenz. Mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten bringt sie Fachwissen im Verwaltungs- und 
Organisationswesen mit. Den DEVAP, als kirchlichen Ver-
band, sieht sie als anerkennenswert, weil der Fachver-
band einen großen Beitrag zur Umsetzung vieler Aufgaben 
in der Pflegebranche leistet, Herausforderungen anspricht 
und hierfür Lösung entwickelt. Hierbei möchte sie gerne 
unterstützen.

hat zum 1. August 2018 nach zweijähriger Elternzeit die 
Arbeit im DEVAP wieder aufgenommen. Mit der Geburt 
ihres Sohnes haben sich die Prioritäten für Frau Lanz ver-
schoben, sie hat ihre Arbeitszeit auf 25 Stunden reduziert 
und hat als Fachreferentin die Bereiche stationäre Alten-
hilfe und gemeinwesenorientierte Altenarbeit übernom-

Katharina Voß

Anna Leonhardi

ist seit dem 1. April 2019 Geschäftsführerin des DEVAP. 
Die Juristin arbeitete bereits bei verschiedenen diakoni-
schen Trägern und Verbänden und ist damit sehr erfahren 
in der Verbands- und Lobbyarbeit. Ihr Hauptanliegen ist 
es, weiterhin die politischen Entscheider für die Reform-
ideen des DEVAP im Sinne der Interessen der Mitglieder 
zu begeistern, bestehende und neue Verbünde als Unter-
stützung zu nutzen und den dringenden Handlungsbedarf 
in der Pflege noch stärker nach außen zu kommunizieren. 
Ein zukunftsfestes Pflegesystem ist nur durch mutiges Um-
denken möglich.

Katharina Voß

ist seit 2016 als Fachreferentin vor allem für die Bereiche 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie ambulante pflegeri-
sche Dienste im DEVAP zuständig. Zentrale Themen sind 
die generalistische Pflegeausbildung und die Bürokratie-
entlastung im ambulanten Bereich. Aber auch die Weiter-
entwicklung der Pflegeversicherung hin zu einem stabilen, 
zukunftsfesten System gehört zu ihren Schwerpunkten. 
Zudem ist sie Ansprechpartnerin für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im DEVAP.

Lisa Held

unterstützt die DEVAP Geschäftsstelle seit August 2020 
als Assistenz. Mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten bringt sie Fachwissen im Verwaltungs- und 
Organisationswesen mit. Den DEVAP, als kirchlichen Ver-
band, sieht sie als anerkennenswert, weil der Fachver-
band einen großen Beitrag zur Umsetzung vieler Aufgaben 
in der Pflegebranche leistet, Herausforderungen anspricht 
und hierfür Lösung entwickelt. Hierbei möchte sie gerne 
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Bundeskongress evangelischer 
Schulen
DEVAP-Workshop zum Thema 

„Neue Technologien für die 
Pflege(-bildung)“

DEVAP-Salongespräch DEVAP Mitgliederversammlung

Messe ConSozial Fachtagung
„Dienstleistungen 4.0 – E-Recruiting. 
E wie … einfach, energisch, effi zient, 
empathisch, erfolgreich…?“ von 
DEVAP, VdDD, BEB, CJD, EFAS und 
EREV

Werkstattgespräch 
Thema Digitalisierung

Vodcast zur Digitalisierung

30. September  2021 10.-11. November  202113. Oktober  2021

18. November  2021 19. November  2021 Frühjahr  2022

Frühjahr  2022

Dresden NürnbergKassel

Digital Digital Bielefeld

Digital

DEVAP-Fachtagung
Thema Investitionskosten

DEVAP-Fachtagung
Thema Aufgabenverteilung und 
Qualifi zierung in der Pflege

Zukunftstag Altenpflege 2022

Frühjahr / Sommer  2022

Frühjahr / Sommer  2022

26. - 28. April  2022

offen

offen

offen

V E R A N S T A L T U N G E N  2 0 2 1  /  2 0 2 2



Menschliche Pflege braucht 
menschliche Lebensräume
Als Kreditspezialistin finanzieren wir seit 45 Jahren Pflegeeinrichtungen, 
Betreutes Wohnen oder Mehrgenerationenprojekte. Denn wir lieben es, 
gemeinsam innovative Lebensräume für jedes Alter zu scha�en.

Ihr Wunsch ist unser Spezialgebiet — gerne begleiten wir Sie dabei.

Telefon +49 234 57 97 300
gls.de/finanzieren

Reha-Klinik Schloss Hamborn

ANZEIGE
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